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14. Bericht der Bremischen Zentralstelle für die
Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau über deren
Tätigkeit vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2003

3

Gemäß § 2 Abs.4 des Gesetzes über die Errichtung der Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung
der Frau vom 16.12.1980 (Gesetzbl. der Freien Hansestadt Bremen vom 30.12.1980 Nr.55, S. 399) in der Fassung des Art.3
des Landesgleichstellungsgesetzes vom 20.11.1990 (Gesetzbl. der Freien Hansestadt Bremen Nr.46, S. 433) hat die Zentral-
stelle alle zwei Jahre dem Senat über ihre Arbeit zu berichten. Der Senat leitet den Bericht an die Bürgerschaft (Landtag).
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Einleitung

In den Berichtsjahren 2002 und 2003
hat die Bremische Zentralstelle für die
Verwirklichung der Gleichberechtigung
der Frau gemäß ihrem gesetzlichen
Auftrag an der Durchsetzung von
Gleichberechtigung und Gleichstellung
mitgewirkt. Sie hat in ihren Arbeits-
schwerpunkten Arbeit und Wirtschaft,
Frauenförderung im öffentlichen
Dienst, Neue Medien, Familienpolitik
und Familienrecht, Mädchen und junge
Frauen im Erziehungs- und Bildungs-
wesen, Wissenschaft, Gesundheit, Ge-
walt und Bürgerinnenbeteiligung zur
Verwirklichung der Gleichberechtigung
von Frauen beigetragen. Wie in den
Jahren zuvor waren ihre Bemühungen
zum Teil erfolgreich, zum Teil begegne-
te sie weiterhin Tatbeständen und

Strukturen, die der Geschlechtergerech-
tigkeit im Wege stehen. Von beidem ist
in diesem Bericht die Rede.

Viele der Fortschritte auf dem Weg
Bremens zur Geschlechtergerechtigkeit,
die durch die Zentralstelle eingeleitet
und befördert wurden, sind auf Initia-
tive oder mit Unterstützung vieler
engagierter Frauen - und Männer -
innerhalb und außerhalb der Verwal-
tung zustande gekommen.

Im Mai 2003 wurde im Land Bremen
die Bremische Bürgerschaft gewählt.
Die Zentralstelle erstellte dazu wieder
Wahlprüfsteine aller Politikfelder, in
denen aus frauenpolitischer Sicht Hand-
lungsbedarf für die Landesregierung
besteht. Den Wahlprüfsteinen lag zu-
grunde, dass die Gleichstellung von
Frauen und Männern ein erklärtes Ziel
der Bremer Landespolitik ist, jedoch in
vielen Bereichen nicht eingelöst ist. Die
Zentralstelle hat in den Wahlprüf-
steinen zum Ausdruck gebracht, dass
trotz der angespannten Haushaltslage
Gestaltungsspielräume für die Umset-
zung der Gleichstellung vorhanden sind
und politisch genutzt werden müssen. 

Das Ergebnis der Koalitionsvereinba-
rung ist aus Frauensicht teilweise unbe-
friedigend. Viele der geplanten Einspa-
rungen sind nicht daraufhin untersucht
worden, welche Auswirkungen sie
jeweils auf die besonderen Lebenslagen
von Frauen und Männern haben. Die
Auswirkungen von Kürzungen auf
Frauen und Mädchen müssen jedoch
Kriterium für Entscheidungen sein und
dürfen die besonderen Lebenslagen
von Frauen nicht noch weiter ver-
schlechtern. Auch ist die Besetzung der

Senatsposten mit nur einer Senatorin
ein frauenpolitischer Rückschritt.

Die vorgesehenen Einschnitte in das
soziale Netz stellen einen Sozialabbau
dar, der insbesondere Frauen trifft, die
ohnehin zu den geringer Verdienenden
gehören und überwiegend die Last der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
tragen oder als Alleinerziehende auf
Sozialhilfe angewiesen sind. 

Die Streichung der Zuschüsse für das
erfolgreiche und renommierte Bremer
Frauengesundheitszentrum gefährden
eine in 20 Jahren gewachsene Arbeit,
die jeder Frau - gerade auch sozial
Benachteiligten - den niedrigschwelli-
gen Zugang zu Informationen in Ge-
sundheitsfragen ermöglicht und eine
unabhängige Vertretung gesundheits-
politischer Interessen darstellt. Gerade
hier werden Impulse zur Eigenverant-
wortung durch Selbsthilfemöglich-
keiten gegeben, die auch zur Kosten-
reduzierung des Gesundheitswesens
beitragen. Das Streichen der Förderung
solcher Angebote ist also gerade unter
Sparnotwendigkeiten kontraproduktiv. 

Auch die finanzielle Unterstützung des
unabhängigen nicht-staatlichen Betreu-
ungsangebots für Opfer von Men-
schenhandel und Zwangsprostitution
ist entfallen. Die Hauptlast dieses Ange-
bots wurde mit großem Engagement
von der Evangelischen Kirche getragen
und könnte durchaus durch geringe Zu-
schüsse der Stadt weitergeführt wer-
den. Durch eine schnellere Realisierung
der Fortsetzung der Finanzierung des
Beratungsangebots wäre der politische
Wille des Senats zur Bekämpfung von
Menschenhandel und Zwangsprostitu-
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tion deutlicher zum Ausdruck gekom-
men. 

In der Arbeitsmarktpolitik ist die Bremer
Landespolitik gefordert, die negativen
Auswirkungen der Hartz-Maßnahmen
abzumildern, die Frauen überproportio-
nal treffen, da sie seltener als Männer
Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit
erhalten und dadurch stärker aus deren
Fördermaßnahmen herausfallen oder in
ungeschützten Beschäftigungsverhält-
nissen arbeiten. Ein entsprechendes
Landesprogramm zur Chancengleich-
heit, das die Landesbeauftragte für
nötig hält, ist jedoch im Koalitionsver-
trag nicht vorgesehen.

Die Zentralstelle begrüßt die Absicht
der Koalition, dass die Kinderbetreuung
in Kindertagesheimen bedarfsgerecht
an die Lebens- und Arbeitswirklichkeit
der Eltern angepasst werden soll. Auch
die vorgesehene Bereitstellung neuer
Plätze für Kinder unter drei Jahren
zeigt, dass das Problem der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie für Mütter
und Väter ernst genommen wird. Für
die Umsetzung dieser Vorhaben muss
aber die entsprechende finanzielle
Ausstattung des Sozialressorts in der
kommenden Legislaturperiode gewähr-
leistet sein. Entsprechende Zusagen
fehlen in der Koalitionsvereinbarung.
Die Weiterentwicklung der verlässli-
chen Grundschule mit einem verbindli-
chen Schulbesuch von 8 bis 13 Uhr ist
ein positives Signal und ein Schritt in
Richtung der verbindlichen Ganztags-
schule. Dies sind Verbesserungen, die
nicht nur Müttern und Vätern die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
erleichtern, sondern sich auch positiv
auf die Bildungssituation und die

Personalentwicklung der Unternehmen
auswirken.

Die Umsetzung des Prinzips des Gender
Mainstreaming in der Bremer Verwal-
tung ist seit der Verabschiedung des
Konzeptes durch den Senat im Februar
2002 strukturell ein Stück vorangekom-
men. Mit den Ressortbeauftragten für
den Gender-Prozess werden Pilotpro-
jekte erprobt, konkrete Maßnahmen
geplant und Umsetzungsprobleme ana-
lysiert. Eine Auswertung der Effekte
wird nach der Vorlage einer Gender-
Berichterstattung möglich sein. 

Im Jahr 2002 fand die 12. Konferenz
der Gleichstellungs- und Frauenminister
und -ministerinnen (GFMK) unter dem
Vorsitz der Senatorin für Frauen in
Bremen statt. Schwerpunkt der Konfe-
renz war das Thema Frauen und Ge-
sundheit. Auch durch die Arbeit der
Zentralstelle ist Bremen hier regional
und bundesweit mit vielen Einrichtun-
gen, Kooperationsstrukturen und
Arbeitsergebnissen vorbildlich und rich-
tungsweisend. Zu dem Schwerpunkt-
thema fasste die Konferenz mehrere
Beschlüsse, u.a. zur Umsetzung des
Gender Mainstreaming in der Gesund-
heitsforschung, zur Eingrenzung der
Hormonersatz-Therapie, zur Verbesse-
rung der Aufklärung von Patientinnen
über die Risiken von Brustimplantaten
und zu Fortbildungen für Ärzte und
Ärztinnen über physische und psychi-
sche Auswirkungen von Gewalt an
Frauen.

Personelle Situation der Zentralstelle
Die Zentralstelle arbeitete im Berichts-
zeitraum entsprechend ihrem Auftrag

laut Errichtungsgesetz als Landesbe-
hörde. Zugleich nahm sie Aufgaben für
das Ressort des Senators für Frauen
wahr. Die Anbindung der Zentralstelle
an die Ressortangelegenheiten erfolgte
durch Ausweisung der Vertreterin der
Landesbeauftragten in Personalunion
als Referentin im Stab der Senatorin.
Mit dieser Konstruktion ist die gesetz-
lich festgeschriebene Unabhängigkeit
der Landesbeauftragten weiterhin
gewahrt und eine Doppelorganisation
vermieden worden.

Während des Berichtszeitraums arbei-
teten in der Zentralstelle und ihrem
Büro Bremerhaven 14 Frauen, und zwar
8 Vollzeitkräfte und 6 Teilzeitkräfte auf
insgesamt 11,85 Stellen. Im Personal-
entwicklungsprogramm (PEP) ist das
Personalvolumen auf 12,9 Stellen bis
2005 festgeschrieben. Wie alle vom
PEP ausgenommenen Bereiche muss
die Zentralstelle die Tarifsteigerung
erbringen. Die Differenz zwischen
tatsächlicher und möglicher  Besetzung
ergibt sich daraus, dass das Budget
keine weiteren Einstellungen zulässt.

Im Berichtszeitraum waren zeitweise
zwei Frauen auf der Basis von BSHG-
§19 und zwei Frauen in einer AB-Maß-
nahme in der Zentralstelle beschäftigt.
Sie waren mit folgenden Themen
befasst:
• Vorbereitung und Durchführung des

Mädchenzukunftstags „Girls’ Day”
• Entwicklung des virtuellen Mädchen-

handbuchs Bremerhaven
• Dokumentation Berufsorientierung

für Mädchen in Bremerhaven
• Unterstützung von Pilotprojekten im

Rahmen der Implementierung des
Gender Mainstreaming Konzepts.
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1Kurzfassung 

Die Zentralstelle legt hiermit den
Tätigkeitsbericht über die in den Jahren
2002 und 2003 geleistete Arbeit vor.

Die Zentralstelle arbeitete im Berichts-
zeitraum entsprechend ihrem Auftrag
laut Errichtungsgesetz als Landesbe-
hörde. Zugleich nahm sie Aufgaben für
das Ressort des Senators für Frauen
wahr. Die Anbindung der Zentralstelle
an die Ressortangelegenheiten erfolgte
durch Ausweisung der Vertreterin der
Landesbeauftragten in Personalunion
als Referentin im Stab der Senatorin.

Zu Beginn des Berichtszeitraums am
01.01.2002 arbeiteten in der Zentral-
stelle 8 Vollzeitkräfte und 6 Teilzeit-
kräfte mit insgesamt 11,85 Stellen. Am
31.12.2003 waren es 8 Vollzeitkräfte
und 6 Teilzeitkräfte mit insgesamt
11,85 Stellen. 2002 und 2003 waren
insgesamt vier Frauen auf der Basis von
BSHG-19 und in AB-Maßnahmen in
der Zentralstelle beschäftigt.

Die Zentralstelle hat in den Arbeitsbe-
reichen Arbeit und Wirtschaft, Frauen-
förderung im öffentlicher Dienst, neue
Medien, Familienpolitik und Familien-
recht, Mädchen im Erziehungs- und Bil-
dungswesen, Wissenschaft, Gesund-
heit, Gewalt und Bürgerinnenbeteili-
gung gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag
zur Verwirklichung der Gleichberechti-
gung von Frauen beigetragen. Sie nahm
außerdem ihre Funktion als Anlauf- und
Beratungsstelle für Frauen wahr.

1.1 Arbeit/Wirtschaft

Gegenstand der Arbeit der Zentralstelle
in diesem Schwerpunkt waren Aktivi-
täten zur Verbesserung der Arbeits-
situation von Frauen. Die Zentralstelle 
- setzte die Förderung von Existenz-

gründungen von Frauen u.a. durch
Informations- und Qualifizierungs-
veranstaltungen, durch Beratung der
Gründungsleitstelle, durch Koopera-
tion mit den Beratungseinrichtungen
ZiB und MiBoP, sowie durch die
Unterstützung der Unternehmerin-
nenmesse Entreprenesse und die
Durchführung der 2. Unternehmerin-
nenmesse in Bremerhaven fort;

- unterstützte Projekte aus dem Bereich
des Mentoring und Coaching;

- kooperierte kontinuierlich mit der
Handelskammer Bremen zur Verbes-
serung der Arbeitssituation von
Frauen;

- unterstützte gemeinsam mit dem
Senator für Bildung Ausbildungsmög-
lichkeiten, die jungen Frauen das Feld
der IT-Berufe erschließt;

- beteiligte sich maßgeblich an der
Planung und Durchführung der Girls’
Days 2002 und 2003;

- engagierte sich mit verschiedenen
Aktivitäten zur Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie für
Mütter bzw. Eltern, wie Unterstüt-
zung des Herti-Audits und der Ein-
richtung betriebsnaher Kinderbetreu-
ung sowie durch Organisierung regio-
naler und internationaler Tagungen;

- initiierte mit eine Maßnahme für Be-
rufsrückkehrerinnen in Bremerhaven;

- leitete federführend den Arbeitskreis
“Berufliche Perspektiven für Frauen
und Mädchen” in Bremen und
Bremerhaven;

- arbeitete überregional in der Arbeits-
gruppe der Arbeitsmarktreferentinnen
und in der Arbeitsgruppe “Soziale
Sicherung von Frauen” der GFMK mit
und erarbeitete u.a. Anträge zur
Hartz-Reform und zur Kinderbetreu-
ung.

1.2 Gender Mainstreaming

Die Zentralstelle trug auf der Grundlage
des Senatsbeschlusses vom Februar
2002 und des Magistratsbeschlusses im
Mai 2003 zur Implementierung des
Prinzips des Gender Mainstreaming in
der bremischen Verwaltung bei, indem
sie
- die ressortübergreifende Arbeitsgrup-

pe im September 2002 gemeinsam
mit dem Senator für Finanzen feder-
führend leitete;

- mit einem Flyer, der im September
2002 den Gehaltsmitteilungen beige-
fügt war, alle MitarbeiterInnen und
Mitarbeiter der bremischen Verwal-
tung über das Prinzip des Gender
Mainstreaming informierte; 

- im bundesweiten Zusammenschluss
„Gender Commission” mitarbeitete.

1.3 Frauenförderung im 
öffentlichen Dienst, 
Umsetzung des
Landesgleichstellungsgesetzes

Die Zentralstelle setzte im Berichts-
zeitraum ihre Bemühungen für die
Umsetzung des Landesgleichstellungs-
gesetzes fort, indem sie 
- zur Aufnahme von Frauenförderung

im Behindertengleichstellungsgesetz
beigetragen hat;
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- die Frauenbeauftragten in ihrer Arbeit
unterstützte,

- bei Widersprüchen nach § 13 LGG
intervenierte,

- die Neuwahlen der Frauenbeauftrag-
ten 2004 u.a. durch Schulung der
Wahlvorstände und Informations-
veranstaltungen unterstützte,

- das Informationsheft: „Wissenswertes
über das Amt der Frauenbeauftrag-
ten” herausgegeben hat.

1.4 Neue Medien

In diesem Arbeitsfeld wirkte die
Zentralstelle insbesondere bei der ange-
messenen Teilhabe von Frauen und
Mädchen an den Möglichkeiten der
neuen Medien mit, indem sie 
- mit Unterstützung des Landesme-

dienprogramms „Bremen in TIME”
und des Senators für Finanzen das
Bremer Frauenportal und Internet-
Magazin gesche.online aufbaute,

- im LernNetzWerk Bremen und
Bremerhaven Konzepte für Medien-
kompetenzerwerb von Multiplikato-
rinnen der Mädchenarbeit erarbeitete,

- in der Mädchenarbeit den Zugang
von Mädchen zu den neuen Medien,
insbesondere bei der Berufsorientie-
rung, förderte,

- sich in Kooperation mit anderen
Bundesländern an der Erarbeitung
eines Konzepts für ein Bundesfrauen-
portal beteiligte.

1.5 Familienpolitik/Familienrecht

Hier hat die Zentralstelle 
- auf Bundesebene die Langzeitfor-

schung bezüglich der Auswirkungen
häuslicher Gewalt auf Frauen und
Kinder angeregt;

- ein interdisziplinäres Modellprojekt
mit dem Ziel der stärkeren Integration
der Thematik häuslicher Gewalt in
den Kinderschutz gefordert;

- eine Verbesserung der Datenlage zu
Sorgeerklärungen nicht ehelicher
Eltern empfohlen,

- die Einsetzung einer Expertinnen- und
Expertenkommission angeregt, die
Modelle zur Einkommensbesteuerung
und insbesondere des Ehegattensplit-
tings bezüglich ihrer unterschiedli-
chen Wirkungsweise auf Frauen und
Männer hin prüfen und zusammen-
stellen soll.

1.6 Erziehungs- und Bildungswesen

In diesem Schwerpunkt hat die Zentral-
stelle 
- beratend in den Jugendhilfeausschüs-

sen Bremen und Bremerhaven teilge-
nommen;

- an der Umsetzung der “Empfehlun-
gen zur Förderung der Mädchenarbeit
in der Jugendförderung” mitgewirkt;

- die Vernetzung der Mädchenprojekte
und Mädchenarbeiterinnen im Ar-
beitskreis “Mädchenpolitik im Lande
Bremen” unterstützt;

- mit verschiedenen Projekten zur
zukunftsweisenden Berufsorientie-
rung und zum Medienkompetenz-
erwerb von Mädchen beigetragen;

- den Girls’ Day 2002, 2003 und 2004
vorbereitet.

1.7 Wissenschaft

Im Bereich der Hochschulen hat die
Zentralstelle 
- die erfolgreiche Vortragsreihe zu Fra-

gen und Ergebnissen der Frauen- und
Geschlechterforschung „Ortswech-
sel” fortgesetzt;

- auf die Fortsetzung des bundesweit
einmaligen Verbundkonzepts der Uni-
versität Bremen und der Hochschulen
Bremen und Bremerhaven im Rahmen
des Bremer Hochschul- und Wissen-
schaftsprogramms (HWP) hingewirkt;

- das Zentrum für feministische Studien
an der Universität Bremen u.a. durch
Mitarbeit im Beirat unterstützt;

- zur Einrichtung einer Zentralen Kom-
mission Frauenförderung an der
Hochschule für Künste beigetragen.

1.8 Gesundheit

Die Zentralstelle hat in diesem Arbeits-
schwerpunkt
- Aktivitäten zum Erhalt von Beratungs-

und Informationsangeboten wie das
Frauengesundheitszentrum oder das
Internet Angebot für Essgestörte
www.schlaraffenland-bremen.de ent-
wickelt; 

- federführend im Forum Frauen-
gesundheit und seinen Untergruppen
gearbeitet und dort u.a. Impulse für
einen kritischen Blick auf Hormon-
ersatztherapien gesetzt;

- arbeitete im Arbeitskreis Ess-Störun-
gen und federführend im Arbeitskreis
„Frauen und Sucht” mit;

- den Arbeitskreis “Behinderte und be-
treuende Frauen” in Bremerhaven
verstetigt;

- im Beirat des Bremer Brustkrebs-
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Screening-Projekts mitarbeitet und
sich für die Übernahme der dort ent-
wickelten Standards auf Bundesebene
eingesetzt;

- den überarbeiteten Ratgeber
„Schwanger in Bremen und Bremer-
haven” neu herausgegeben;

- das Schwerpunktthema Frauen und
Gesundheit der 12. GFMK in Bremen
vorbereitet;

- dem überregionalen Interesse von
Institutionen zu Themen der Frauen-
gesundheitspolitik an den Bremer
Erfahrungen und der Kompetenz in
diesen Fragen durch Vorträge und
Teilnahme an Fachtagungen und -
kongressen entsprochen.

1.9 Gewalt gegen Frauen

Ein Schwerpunkt der Arbeit lag im
Bereich der häuslichen Beziehungs-
gewalt. Die Zentralstelle 
- setzte die federführende Arbeit in der

ressortübergreifenden Arbeitsgruppe
“häusliche Beziehungsgewalt” fort;

- machte Öffentlichkeitsarbeit zum
neuen Gewaltschutzgesetz und Weg-
weisungsrecht durch die Aktion „Ge-
walt kommt nicht in die Tüte”;

- unterstützte auch weiterhin den
Verein „Neue Wege”;

- leitete in Bremerhaven den Runden
Tisch „Gewalt gegen Frauen” und in-
tensivierte ihre Bemühungen zur Um-
setzung des Konzepts gegen häusliche
Beziehungsgewalt in Bremerhaven;

Weitere Aktivitäten im Bereich der
Gewalt gegen Frauen waren:
- Vernetzung der Arbeit gegen Frauen-

handel durch die Mitarbeit im Arbeits-
kreis Frauenhandel;

- Unterstützung der Bestrebungen für
die Einrichtung bzw. den Erhalt einer
unabhängigen Beratungsstelle für
Opfer von Frauenhandel;

- Federführung des Arbeitskreises „Ge-
gen sexuelle Gewalt an Kindern” in
Bremerhaven.

1.10 Bürgerinnenbeteiligung

Zur Unterstützung bürgerinnenorien-
tierter Lebensgestaltung arbeitete die
Zentralstelle im Forum „Zeiten der
Stadt” in Bremen und Bremerhaven
mit, wo sie sich u.a. an der Zukunfts-
werkstatt und an der Vorbereitung der
Stadtentwicklungsgespräche beteiligte.
In der Initiative „Familienfreundliche
Stadt” hatte die Zentralstelle eine maß-
gebliche Impulsfunktion. Die Initiative
organisierte mehrere Veranstaltungen
und verdeutlichte ihre Ziele durch
intensive Öffentlichkeit. 
Die Zentralstelle leitete den Runden
Tisch „Frauenbelange in den Stadtteil-
konferenzen” in Bremerhaven. 

1.11 Information, Beratung und Hilfe
in Einzelfällen

In annähernd gleichem Umfang wie in
den Jahren zuvor übte die Zentralstelle
ihre Funktion als Anlauf- und Be-
schwerdestelle in Fällen geschlechts-
spezifischer Benachteiligung aus.
Frauen aus den unterschiedlichsten
gesellschaftlichen Schichten und
Lebenssituationen und verschiedener
Nationalitäten wandten sich an die
Zentralstelle.
Im Mittelpunkt standen insbesondere
rechtliche und finanzielle Fragen zu

Mutterschutz, Kinder- und Erziehungs-
geld, Elternzeitregelungen sowie zu
Sozialhilfe. Ein weiterer Schwerpunkt
der Einzelberatungen lag im Bereich
Familie, Trennungs- und Scheidungs-
situationen. Ein dritter Komplex betraf
Fragen zu Berufsrückkehr und zur
Existenzgründung.

1.12 Öffentlichkeits- und
Informationsarbeit,
Veranstaltungen

In vielfältiger Form ging die Zentral-
stelle im Berichtszeitraum mit frauenpo-
litischen Fragestellungen an die Öffent-
lichkeit und beteiligte sich gemeinsam
mit anderen Institutionen an der
Gestaltung frauenpolitisch wichtiger
Ereignisse. Wie in den vergangenen
Jahren gab sie 2002 und 2003 einen
Veranstaltungsüberblick zum Inter-
nationalen Frauentag heraus. Sie orga-
nisierte 2002 und 2003 die Bremer-
havener Frauenwochen. Sie informierte
zahlreiche Gruppen und Einzelpersonen
über die Frauenpolitik des Landes
Bremen und gab im Berichtszeitraum
14 Bücher, Broschüren und Informa-
tionsblätter heraus.
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2Arbeit/Wirtschaft

2.1 Arbeitsmarktsituation und arbeits-
marktpolitische Maßnahmen

Von 2001 bis 2003 (Stichtag 30.6.) ist
die Zahl der sozialversicherungspflichtig
beschäftigten Frauen von 120 651 auf
119.755 zurückgegangen. Ihr Anteil an
den Erwerbstätigen insgesamt ist dage-
gen um 0,4 % auf 42,7% weiter ge-
stiegen. Rund ein Drittel aller sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigten Frau-
en arbeiten in Teilzeitform. Die Anzahl
der Teilzeitbeschäftigten erhöhte sich
um rd. tausend.

Die Arbeitssuchenden haben im Be-
richtszeitraum zugenommen. Die An-
zahl der erwerbslosen Frauen ist im
Lande Bremen von 16 062 auf 16 115
gestiegen, überwiegend in Bremen-
Stadt. Die Arbeitslosigkeit hat bei den
Männern jedoch insgesamt stärker zu-
genommen, so dass der Anteil der
Frauen an allen Arbeitslosen sank, im
Land Bremen von 40,3% auf 38,1 %,
in Bremen von 40,9 % auf 38,9 %, in
Bremerhaven von 38,4 auf 35,5 % (je-
weils Jahresdurchschnitt). Die weibliche
Arbeitslosenquote von 11,8% sank auf
11,6% (2002) und stieg wieder an auf
11,7% in 2003 (Männer: Anstieg auf
16,8%). Insgesamt hat sich die Arbeits-
marktsituation von Frauen gegenüber
der letzten Berichtsperiode in absoluten
Zahlen leicht verschlechtert, die Ar-
beitslosenquote blieb auf hohem Ni-
veau (Bundesquote Dezember 2003:
Frauen 9,9 %, Männer 10,8 %).

Der Anteil der Frauen bei den Existenz-
gründungen erreichte weiterhin nicht
einmal ein Drittel (siehe hierzu Punkt
2.2). Migrantinnen sind dort besonders
unterrepräsentiert.

Die Teilnahme an den wichtigsten
arbeitsmarktpolitischen Instrumenten
zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit,
nämlich an Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen (Dezember 2003: 219 Teilneh-
merinnen bzw. 44,4%, Vorjahres-
monat: 354, also minus 38 %! in
Bremen) und berufliche Weiterbildung
(948 Teilnehmerinnen bzw. 53,9 % in
Bremen, 286 bzw. 51,8% in Bremer-
haven) ist stark zurückgegangen. Bei
der Weiterbildung lag und liegt der
Frauenanteil zwar erfreulicherweise
über dem Vergleichsanteil an den
Arbeitslosen. Die absolute Zahl der Teil-
nehmerinnen  an den Maßnahmen der
beruflichen Weiterbildung ist jedoch im
Dezember 2003 im Vergleich zum Vor-
jahresmonat, insgesamt im Lande Bre-
men von 1882 auf 1234 (minus 34%!)
gesunken.

Diese Ergebnisse sind von den verän-
derten gesetzlichen Bestimmungen
beeinflusst. Während das Job-Aqtiv-
Gesetz vom 10.12.2001 noch die Zu-
gangsmöglichkeiten von Frauen zu
arbeitsmarktpolitischen Instrumenten
im Jahr 2002 teilweise erhöhte sowie
Versicherungspflicht in der Arbeits-
losenversicherung für Mutterschutz-
und Kindererziehungszeit einführte,
brachten die ersten beiden Hartz-Re-
formen, die 2003 in Kraft traten, starke
Einschränkungen mit sich. Nicht nur,
dass der Zugang zu Maßnahmen wie
Bildungsgutscheine, Bindung an eine
erwartete Verbleibsquote von 70 %,

anders organisiert wurde, auch die ver-
schiedenen Kürzungen, insbesondere
die verstärkte Anrechnung von Partner-
einkommen und Vermögen, Änderun-
gen bei der Höhe des Unterhaltsgeldes,
Wegfall des Anschlussunterhaltsgeldes,
wirkten sich negativ aus. Gleichzeitig
gab es „Anreize” für Mini-Jobs und
Ich-AGs, die sich langfristig für die
Beschäftigung von Frauen, insbesonde-
re im Zusammenhang mit dem künfti-
gen Zwang, jede Arbeit annehmen zu
müssen,  ebenfalls nicht unbedingt
positiv auswirken werden. 
Durch die kritische Diskussion der
Hartz-Reform Teil 3 und 4, wurde mit
und von den Frauenorganisationen
immerhin noch erreicht, dass Berufs-
rückkehrerInnen voraussichtlich bis
2006 in Weiterbildungsmaßnahmen
noch Unterhaltsgeld aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds beziehen
können. Ein Entschließungsantrag des
Bundestages vom Oktober und die Ein-
führung eines neuen § 8b SGB III stell-
ten klar, dass Weiterbildungsmaßnah-
men für BerufsrückkehrerInnen erhal-
ten bleiben sollen.  Auch Erwerbslose,
die aufgrund der stärkeren Anrechnung
des Partnereinkommens keinen An-
spruch auf Leistungen nach dem
Arbeitslosengeld (ALG) II haben, sollen
weiter Zugang zu aktiven Maßnahmen
erhalten. Bis zu einem Jahr nach dem
Auslaufen des Arbeitslosengeldes wer-
den die ALG-II-BezieherInnen beim
Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen
noch gleichgestellt. Gegen die Kürzun-
gen der Lohnersatzleistungen und die
stärkere Verweisung auf Partnerein-
kommen und zumutbare Arbeit sowie
gegen den Wegfall des Rechts-
anspruches auf Eingliederungszuschuss
blieb aller Protest vergeblich. Die dra-
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matischen Veränderungen werden erst
richtig im Jahre 2005 deutlich werden,
weil dann die Zusammenlegung von
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (Hartz
4) in Kraft treten soll. 
Zu den Konsequenzen für die Pro-
grammentwicklung für Beschäftigungs-
maßnahmen im Rahmen von ESF und
EFRE wurde verschiedentlich Stellung
genommen. Die Förderperiode reicht
noch bis 2006. Der Senator für Arbeit
hat die Frauenanteile im ESF-Programm
einzeln nach Teilnehmerinnen und
Mitteln ausgewiesen und der Deputa-
tion darüber im September 2002 be-
richtet. Die Zentralstelle hat sich gegen
die Kürzungen bei den arbeitsmarktpo-
litischen Frauenberatungsstellen Ende
2003 ausgesprochen, weil sie nach den
sog. Hartz-Gesetzen eher einen höhe-
ren Beratungsbedarf von Frauen erwar-
tet. Zum einen wurden Berufsrück-
kehrerinnen in ihren Ansprüchen einge-
schränkt, zum anderen werden voraus-
sichtlich Sozialhilfeempfängerinnen
zusätzlich zu Leistungsempfängerinnen
der Agentur für Arbeit gemacht.

Die Zentralstelle ist seit Mai 1999 Mit-
glied im Regionalen Begleitausschuss.
Sie hat versucht, in die Planung der
Regionalen Strukturpolitik mit EU-
Förderung gleichstellungspolitische Ziel-
setzungen einzubringen. Dies ist in den
Ausschusssitzungen, z. B. bei der Abfas-
sung der Berichte, teilweise gelungen.

Die Arbeitsmarktsituation in Bremer-
haven ist nach wie vor dadurch ge-
prägt, dass aufgrund der wirtschaftli-
chen Strukturschwächen Bremerhavens
bestimmte Berufssparten überpropor-
tional hohe Arbeitslosenzahlen bei den
Frauen zeigen, außerdem die innovati-

ven Dienstleistungsbereiche als neue
Beschäftigungsfelder in Bremerhaven
nach wie vor eine geringe Rolle spielen. 

Für die Zentralstelle Büro Bremerhaven
gibt es eine besondere Schwerpunkt-
setzung im Bereich Frauen-Arbeit-Wirt-
schaft. Die Kooperation mit der Beauf-
tragten für Chancengleichheit beim
Arbeitsamt hat im Berichtszeitraum zur
Durchführung von zwei Frauen-Info-
Börsen geführt (März 2002, Juni 2003).
Die Frauen-Info-Börsen wurden dazu
genutzt, arbeitslosen und arbeitssu-
chenden Frauen umfassende Informa-
tionen über Erwerbs- und Wieder-
einstiegsmöglichkeiten zu geben. Die
Anbieter auf dem Fort- und Weiter-
bildungsmarkt stellten ihre geplanten
Maßnahmen vor; außerdem waren ver-
schiedene Beratungsinstitutionen ver-
treten. 

Die Landesbeauftragte für Frauen und
die zuständigen Referentinnen sind in
den Verwaltungsausschüssen des Lan-
desarbeitsamtes und der Arbeitsämter
Bremen und Bremerhaven vertreten
und setzen sich dort dafür ein, dass die
Anteile von Frauen an den arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen minde-
stens ihrem Anteil an den Arbeitslosen
entsprechen. Sie achten darauf, dass
die Maßnahmen „frauengerecht” ge-
staltet werden, z.B. indem mehr Teil-
zeitmaßnahmen angeboten werden,
und dass keine speziellen Zielgruppen
wie z.B. Berufsrückkehrerinnen ausge-
grenzt werden. Die Zentralstelle ist
auch Mitglied in den Aufsichtsräten der
Bremer Arbeit GmbH, der Bremerhave-
ner Arbeit GmbH und des Arbeitsförde-
rungs-Zentrums im Lande Bremen
GmbH. 

2.2 Förderung der Existenzgründung
von Frauen 

Die Unterstützung von Frauen, die sich
selbständig machen wollen, wurde fort-
gesetzt. Gerade die Selbständigkeit von
Frauen ist im Zusammenhang mit ihrer
eigenständigen Existenzsicherung ein
wichtiges frauenpolitisches Thema.
Dabei ist es gelungen, Impulse zu ge-
ben. Dies wird daran deutlich, dass
beim Starthilfefonds weitere Steigerun-
gen der Projektantragszahlen stattge-
funden haben. Im Jahre 2001 waren
daran 97 Frauen von insgesamt 210
Personen, 2002 bereits 120 Frauen von
246 beteiligt, was einem Anteil von
41,6% entspricht.
In Bremen und Bremerhaven werden
ratsuchende Existenzgründerinnen ne-
ben der B.E.G.IN Gründungsleitstelle
und den Kammern hauptsächlich durch
die Koordinierungs- und Beratungsstelle
Frau und Beruf (ZIB), die Migrantinnen
Berufsorientierungsberatung und -pla-
nung MiBoP, das Expertinnenbera-
tungsnetz ebn und die Existenzgrün-
dungsberatung für Frauen im Dienst-
leistungszentrum Grünhöfe beraten. 

In Bremen fand im September 2003 be-
reits die dritte sog. Entreprenesse für
Unternehmerinnen statt, die von
Andrea Buchelt, organisiert und der
Landesbeauftragten eröffnet von der
Frauen-Branchenbuch-Herausgeberin,
wurde. Die Veranstaltung zeigte wieder
Best-Practice-Beispiele wirtschaftlicher
Selbständigkeit von Frauen und ihre be-
sonderen Stärken. Präsentation und Zu-
sammenarbeit wirkten sehr gelungen. 

Die Zentralstelle in Bremerhaven führte
gemeinsam mit Business and Professio-
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nal Women e. V. Bremerhaven die 2.
Unternehmerinnen-Messe für Bremer-
haven im November 2002 durch. Als
Kooperationspartnerinnen wurden
beide Industrie- und Handelskammern
Bremerhaven und Cuxhaven, B.E.G.IN,
Arbeitsamt Bremerhaven, Bremerhave-
ner Gesellschaft für Investitionsförde-
rung und Stadtentwicklung mbH (BIS)
und der Verband Deutscher Unterneh-
merinnen vdu - Landesverband Bremen
Unterweser e. V. - gewonnen. Da diese
2. Messe hinsichtlich Publikum und
Medienwirksamkeit nicht wieder einen
so großen Erfolg hatte wie die erste, hat
sich die Zentralstelle entschlossen, im
Bereich der Unternehmerinnen ab 2004
andere Angebote zu unterbreiten.

Auch für den Bereich des Mentoring
und Coaching wurden weitere Initiati-
ven und Veranstaltungen gefördert und
unterstützt. Ein neues Projekt des
Expertinnen-Beratungsnetzes (ebn)
„Cross-Mentoring” wurde auf den
Weg gebracht. Übergreifend über ver-
schiedene Unternehmen und Branchen
können Mentorinnen und Mentees
miteinander kommunizieren, von Er-
fahrungen profitieren und an Semina-
ren teilnehmen. Die Auftaktveranstal-
tung fand im September 2003 statt.  
Ebn ist das Ergebnis der Vernetzung
verschiedener Frauenverbände (Ver-
band Deutscher Unternehmerinnen,
Deutscher Akademikerinnenbund,
Business and professional women e. V.,
Soroptimist International und Zonta) in
einer Beratungsstelle. Ratsuchende
Frauen können dort von Expertinnen
der verschiedensten beruflichen Berei-
che Hilfe beim Berufseinstieg, -umstieg
oder -aufstieg erhalten.

Die Veranstaltungsreihe für Existenz-
gründerinnen und die jährlichen Infor-
mationsbörsen des ebn wurden eben-
falls unterstützt. Sie hatten 2002 den
Schwerpunkt „Teilzeitarbeit” und 2003
„Existenzgründungen von Migrantin-
nen”. 

2.3 Konzentration auf bestimmte
Berufsfelder

Frauen konzentrieren sich in ihrer
Berufswahl nach wie vor auf eine zu
geringe Zahl von Berufsfeldern. Immer
noch beginnen nur wenige junge
Frauen eine Ausbildung in den neuen
IT-Berufen. Die Zentralstelle hat sich
daher seit langem dafür eingesetzt,
dass mehr Frauen an die Neuen Tech-
nologien herangeführt werden. Die
bundesweite Kampagne “Frauen ans
Netz”, initiiert vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung, der
Bundesagentur für Arbeit und der
Deutschen Telekom gemeinsam mit der
Zeitschrift BRIGITTE, veranstaltete ent-
sprechend weitere Kurse in Bremen. 
Der Senator für Bildung und die
Landesbeauftragte für Frauen haben
gemeinsam junge Frauen aufgerufen,
sich für einen neu geschaffenen ein-
jährigen Ausbildungsgang im Schulzen-
trum Utbremen zu interessieren. Dort
werden ein Jahr lang sowohl die
Grundlagen für den späteren Ausbil-
dungsberuf als auch Inhalte aus der
Fachoberschule vermittelt. Im Prakti-
kum besteht die Gelegenheit, ein IT-
Unternehmen und die Tätigkeiten dort
kennen zu lernen. Durch ein erfolgreich
absolviertes Praktikum steigen die
Chancen auf einen anschließenden
Ausbildungsplatz mit einerdreijährigen

Ausbildung. Nach vier Jahren sind zwei
Abschlüsse zu erreichen: eine abge-
schlossene Berufsausbildung und die
Fachhochschulreife.
Ein weiterer Modellversuch im Rahmen
der europäischen Bildungsförderung,
der zum Ziel hat, berufliche Schulen zu
regionalen Bildungszentren zu ent-
wickeln, wurde am Schulzentrum Walle
unterstützt. Dort werden u.a. neue
Qualifizierungswege für Frauen im
Gesundheitsbereich erschlossen.

In beiden Jahren 2002 und 2003 wurde
der Girls’ Day gemeinsam von der Zen-
tralstelle, dem Senator für Bildung/
Landesinstitut für Schule und der Uni-
versität Bremen/Studiengang Informa-
tik vorbereitet und teilweise durchge-
führt. Diese Aktion als bundesweite
Kampagne hat das Ziel, Mädchen auf
Berufe aufmerksam zu machen, die sie
nicht so selbstverständlich wählen wür-
den oder von denen sie noch nie gehört
haben. Die Mädchen und jungen
Frauen hatten die Möglichkeit mit ihren
Eltern oder anderen Erwachsenen zur
Arbeit zu gehen und damit vor Ort in
die praktische Arbeitswelt Einblick zu
gewinnen, um möglichst viele techni-
sche Berufe kennen zu lernen und sich
bei der künftigen Berufswahl von dar-
aus entstandenen Eindrücken und
Vorstellungen leiten zu lassen. Sie
konnten sich selbst einen Betrieb
suchen oder auf der Homepage im
Internet nach interessanten Angeboten
suchen. Das Bündnis für Arbeit und
Ausbildung hat zur Beteiligung aufge-
rufen. 

Der Girls’ Day, der seit 2001 durchge-
führt wird, erfreut sich großer Beliebt-
heit bei den Betrieben und bei den Teil-
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nehmerinnen. Rund 7500 junge Mäd-
chen waren dabei und fast 1000 Betrie-
be haben mitgewirkt. Im Jahre 2003 ist
das Land Bremen mit seiner Beteiligung
an der Bundeskampagne an die Spitze
sämtlicher Bundesländer gerückt. Das
hohe Interesse von Betrieben und jun-
gen Mädchen wurde auch daraus deut-
lich, dass die bremische Homepage im
Internet 26.000 Aufrufe verzeichnete.
Viele Schulen haben sich beteiligt und
die Schülerinnen der 5. bis 12. Klassen
im Unterricht entsprechend vorbereitet.
Sie wurden nach Vorlage einer An-
meldebestätigung in der Schule vom
Unterricht befreit. Auch an die Jungen
wurde gedacht. Den Schulen wurden in
Veranstaltungen und mit Materialien
Vorschläge für die Unterrichtsgestal-
tung zur Berufsorientierung und Le-
bensplanung gemacht.

Seit 2002 wird der Girls’ Day in Bremer-
haven von der Zentralstelle koordiniert.
Mit der Bündelung gemeinsamer Aktio-
nen an einem Tag entfaltet der Girls’
Day eine nachhaltige Wirkung, von der
sowohl die Betriebe als auch die jungen
Frauen profitieren. In Bremerhaven fin-
den zusätzlich jeweils Angebote für
Mädchen der 6. Klassen aus einem
bestimmten Stadtteil statt. Im Jahr
2002 lernten Mädchen den Magistrat
kennen, im darauffolgenden Jahr be-
suchten Mädchen Betriebe im Fische-
reihafen.

Für den Girls’ Day 2004 ist die Öffnung
der Werkstätten in der Kreishand-
werkerschaft Bremerhaven-Wesermün-
de vorgesehen. Bisher ist es noch nicht
gelungen, Mädchen aus den gymnasia-
len Oberstufen zur Teilnahme am Girls’
Day zu bewegen. Dafür ist es erforder-

lich, mit den Lehrkräften eine Motiva-
tionsstrategie zu entwickeln. Zur Vor-
bereitung und Durchführung des Girls’
Day 2004 hat sich in Bremerhaven eine
Arbeitsgruppe unter Federführung der
Zentralstelle gebildet. 

Ebenfalls der Orientierung von Mäd-
chen und jungen Frauen dienten Com-
putercamps am Rande der CeBIT, finan-
ziert vom Landesarbeitsamt und dem
niedersächsischen Frauenministerium,
zu denen auch eine Gruppe von Bremer
Mädchen fahren konnte. Sie wurden
über die Chancen und Perspektiven in
den neuen IT- und Medienberufen be-
raten und erhielten Kontakte zu Unter-
nehmen. Die Organisation erfolgte
durch die ZGF, die Fahrtkosten wurden
vom Bildungssenator übernommen.

2.4 Vereinbarkeit Beruf und Familie

Die Schwierigkeiten bei der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie beeinträchti-
gen noch immer die Erwerbstätigkeit
von Frauen. Wegen fehlender Kinder-
betreuungsmöglichkeiten und teilweise
noch nicht genügend flexiblen Arbeits-
zeiten müssen Frauen immer noch häu-
fig auf ihren Arbeitsplatz verzichten und
haben anschließend Probleme, sich wie-
der in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Studien zeigen deutlich, dass praktisch
keine junge Frau mehr ausschließlich
Hausfrau und Mutter sein möchte. Eine
Untersuchung von Felix Büchel und
Katharina Spieß ergab, dass in West-
deutschland knapp 70 % der nicht er-
werbstätigen Mütter mit Kindern bis zu
12 Jahren die Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit wünschen. 45 % der Mütter

sind jedoch nur erwerbstätig. Der
Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz und die verlässliche Grund-
schule haben für junge Familien einige
Probleme gelöst. Trotzdem gab und
gibt es noch viel zu viele Zeiten, in de-
nen die Kinderbetreuung individuell
organisiert werden muss. Es fehlten und
fehlen Plätze für Kinder unter drei
Jahren, für Schulkinder, Ganztagsplätze
und Betreuung während der Ferien-
zeiten. Erfreulich ist, dass im Jahr 2003
rd. 60 zusätzliche betriebsbezogene
Kindergartenplätze entstanden sind.

Noch schwieriger ist es für ganz junge
Mütter, die noch über keine Berufsaus-
bildung verfügen. Für sie ist fast un-
möglich, eine Ausbildung im dualen
System zu absolvieren. Die Landes-
beauftragte hat daher im Frühjahr 2002
gemeinsam mit Senator Lemke und
dem Hauptgeschäftsführer der Han-
delskammer Bremen, Dr. Fonger, einen
Aufruf zur Teilzeitausbildung gestartet.
Bis dahin war es nur möglich, die
Ausbildungsdauer von meist drei Jahren
insgesamt abzukürzen oder zu verlän-
gern, d.h. das Ende der Berufsausbil-
dung vorzuverlegen bzw. zu verschie-
ben. Nunmehr können Betriebe und
Auszubildende vereinbaren, die tägli-
che Arbeitszeit auf Grund von Betreu-
ungspflichten zu verringern. Die zu-
ständige Stelle akzeptiert unter be-
stimmten Bedingungen im Einzelfall
auch solche Ausbildungsverhältnisse,
bei denen nicht Vollzeit gearbeitet wird. 

Im Dezember 2003 wurde ein neues
Vorhaben in Bremen auf den Weg ge-
bracht, bei dem sich verschiedene
Betriebe gemeinsam einer Auditierung
durch die Hertie-Stiftung bezüglich der

14



betrieblichen Maßnahmen für die bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie unterziehen werden. Die Betriebe
sollen dabei ein Netzwerk bilden und
prozesshaft zusammenarbeiten. Das
Projekt wird vom IAW, Universität
Bremen, wissenschaftlich begleitet.

Die Zentralstelle hat zusammen mit der
Arbeitnehmerkammer, dem Kirchlichen
Dienst in der Arbeitswelt der Bremi-
schen Evangelischen Kirche, dem DGB
und dem „Forum zeiten:der:stadt” eine
Initiative „Familienfreundliche Stadt”
ins Leben gerufen, weil es immer not-
wendiger wird, die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen stärker an die
Lebensplanung junger Frauen und
Familien anzupassen. Die Initiative wird
getragen von der Zentralstelle, der
Arbeitnehmerkammer, dem kirchlichen
Dienst in der Arbeitswelt, dem DGB
und dem Forum Zeiten der Stadt und
kann für Bremen mittlerweile als eta-
bliert angesehen werden. Das wird
belegt durch zahlreiche Anfragen aus
und Kooperationen mit Politik und
Verwaltung sowie der Tatsache, dass
das Thema familienfreundliche Stadt in
zukünftige Politikvorhaben in Bremen
Eingang gefunden hat.
Die Initiative hat durch mehrere
Veranstaltungen für das Thema gewor-
ben, einen Bewusstseinsprozess in
Gang gesetzt und einzelne Projektideen
vorangetrieben: 
- Vorstellung des Audits “Beruf und Fa-

milie” als Beispiel für familienfreundli-
che Personalpolitik; 

- Hearing zum Audit „Beruf und Fami-
lie” mit dem dem Ergebnis, dass
Bremen und Bremerhaven mit mehre-
ren Firmen und Ämtern einen Landes-
verbund Auditierung familienfreundli-

che Personalpolitik bilden werden und
in diesen Betrieben die Auditierung in
den kommenden zwei Jahren durch-
geführt wird;

- “Familienfreundliche Kommune” mit
Vorstellung des Bundesprojekts sowie
Vorhaben besonders familienfreundli-
cher Kommunen wie z. B. Nürnberg,
Köln oder Essen;

- vierteilige Veranstaltungsreihe zum
Thema “Familienpolitik in Frankreich
und Deutschland”, gemeinsam mit
dem Institut Francais und der Arbeit-
nehmerkammer. Am Beispiel des
Nachbarlands Frankreich wurde deut-
lich, dass die konsequente Unterstüt-
zung von Familien in finanzieller Hin-
sicht und mit Dienstleistungen positi-
ve Auswirkungen auf die Frauener-
werbstätigkeit und die Geburtenrate
hat. Über die Reihe wurde eine Doku-
mentation erstellt;

- Vorbereitung und Begleitung der
Einrichtung von drei betriebsbezoge-
nen Kindergruppen in Bremen; 

- Diskussion zum „Wirtschaftsfaktor
Familie”, die zeigte, dass sich Inves-
titionen in die Belange von Familien
sich auch wirtschaftlich rechnen; 

- Telefonaktion, bei der sich Bürgerin-
nen und Bürger zum Thema Familien-
freundlichkeit Bremens Kritik, Verbes-
serungswünsche und -vorschläge
äußern konnten. Die Ergebnisse wur-
den in den Medien dokumentiert;

- Durchführung einer Kinderwagen-
rallye durch Bremen, um den famili-
en-unfreundlichen Verkehr vorzustel-
len und VerkehrsplanerInnen, Stadt-
planerInnen sowie Angehörige der
Sozialverwaltung für das Thema zu
sensibilisieren;

- Einrichtung eines offenen Internet-
Forums im Landesportal für Frauen

gesche.online zur schnellen Informa-
tion und Diskussion wichtiger The-
men und Informationen. 

Die Zentralstelle beteiligt sich maßgeb-
lich an diesem Projekt, um dieses
Thema über verschiedene Wege in der
öffentlichen Diskussion voranzutreiben
und um so einen Beitrag dazu zu lei-
sten, dass das Thema “Vereinbarung
von Beruf und Familie” für viele Frauen
in Bremen und Bremerhaven auf einen
guten Weg gebracht werden kann. Die
Initiative will nicht nur auf die Zeitdi-
mensionen hinweisen, denen Familien
unterliegen, sondern auch erreichen,
dass Wirtschaft, Politik, Senat und
andere für die Öffentlichkeit wichtigen
Institutionen sowie Bürger und Bürge-
rinnen sich der qualitativen Ausgestal-
tung annehmen. 

Im Rahmen der Europa-Woche im Mai
2002 wurde gemeinsam mit der Arbeit-
nehmerkammer die Tagung “Von den
Nachbarinnen lernen 2 - Ganztagsschu-
len in Europa” veranstaltet. Damit wur-
den Bedingungen der Frauenerwerbs-
tätigkeit mit den Nachbarländern
Frankreich, Tschechien und Finnland
verglichen. Besondere Berücksichtigung
fand auch ein ambitioniertes Programm
zur Entwicklung von Ganztagsschulen
in Rheinland-Pfalz. Die Vorträge und
Diskussionsbeiträge wurden in einer
Dokumentation veröffentlicht. Dabei
wurde insbesondere der erhebliche
Nachholbedarf in Deutschland und in
Bremen deutlich.
Am 11. Juni 2002 fand eine weitere
Fachtagung von Arbeitnehmerkammer
und Zentralstelle zum Thema „Betriebs-
bezogene Kinderbetreuung für unter 3-
jährige” statt, auf der ausgehend vom
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veränderten Erwerbsverhalten und Be-
darf der Betriebe Betreuungsmodelle
diskutiert wurden.

Das unter anderem vom Büro Bremer-
haven der Zentralstelle initiierte Projekt
“Frauen in der Elternzeit - modulares
Lernen für Frauen in der Elternzeit”
konnte im Januar 2003 starten, geför-
dert aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds und bremischen Landes-
mitteln. “Frauen in der Elternzeit” bie-
tet Qualifizierung für kleine und mittle-
re Unternehmen und richtet sich so-
wohl an die Frauen, die sich in der
Elternzeit weiterbilden oder ihre Berufs-
rückkehr vorbereiten wollen, als auch
an Betriebe und Unternehmen, die ihre
Mitarbeiterinnen in der Elternzeit quali-
fizieren und zusätzlichen Personal-
bedarf in Spitzenzeiten oder bei Ver-
tretungen abdecken wollen. Der
Schwerpunkt liegt in der Verknüpfung
der Interessen von Frauen in der
Elternzeit mit den betriebswirtschaftli-
chen Anforderungen der Unterneh-
men. Das Projekt wird durch eine
Trägerkooperation der Wirtschafts- und
Sozialakademie, der Volkshochschule
Bremerhaven und der Kreishand-
werkerschaft Bremerhaven-Weser-
münde getragen. 

Speziell für die Zielgruppe Berufsrück-
kehrerinnen führte die Zentralstelle
zusammen mit anderen Beratungs-
stellen und dem Projekt “Frauen in der
Elternzeit” im August 2003 eine Tele-
fonberatungsaktion zusammen mit der
Nordsee-Zeitung durch. In zahlreichen
Anrufen konnten Fragen zu Rückkehr,
Wiedereingliederung, Fördermöglich-
keiten durch das Arbeitsamt sowie
Kinderbetreuung geklärt werden. In der

weiteren Öffentlichkeitsarbeit wurden
die wichtigsten aufgeworfenen Fragen
und Probleme thematisiert. 

2.5 Chancengleichheit 
im Betrieb

Nach den Betriebsratswahlen gab es
aufgrund der Quotierungsregelung im
neuen Betriebsverfassungsgesetz mehr
Frauen bei den Betriebs- und Personal-
räten. Die Zentralstelle beteiligte sich
daher gleich am „Frauen-Rat”, einer
Veranstaltung des DGB, seiner Mit-
gliedsgewerkschaften und der Arbeit-
nehmerkammer Ende 2002 für die
neuen und alten Betriebs- und Per-
sonalrätinnen sowie für Frauenbeauf-
tragte. Dort wurden Anfangsinforma-
tionen gegeben und die Netzwerk-
bildung gefördert.

Die Forderungen der Frauenorganisa-
tionen nach einem Gleichstellungs-
gesetz für die Privatwirtschaft wurden
weiter diskutiert. „Kein Gesetz für die
Privatwirtschaft und Gender Main-
streaming - reichen die neuen Ansätze
zur Verwirklichung der Chancengleich-
heit aus?” so fragte Ulrike Hauffe bei
ihrem Vortrag im Rahmen einer ge-
meinsamen  Fachtagung zur betriebli-
chen Frauenpolitik von Arbeitnehmer-
kammer und Zentralstelle im Mai 2002.

in der Arbeitnehmerkammer und ent-
wickelte für die Frauenförderung Krite-
rien, deren Umsetzung auch im Rah-
men der Vereinbarung von 2001 der
Bundesregierung mit den Spitzenver-
bänden der Wirtschaft in Bremen von
der Zentralstelle beobachtet wird.

Die Betriebe sind dabei zu beurteilen
nach Kriterien wie
• Ausbildung und Beschäftigung in

Bereichen, in denen Frauen unterre-
präsentiert sind,

• Anteil an Führungspositionen
• Flexible Arbeitszeitmodelle
• Weiterbildung
• Unterstützung von Kinderbetreuung.

Auf Einladung der Handelskammer
konnte die Landesbeauftragte in deren
Ausschüssen Industrie, Umwelt- und
Energiefragen sowie Mittelstand auf-
grund von Erfahrungen und Konzepten
weitere Unternehmen für die betriebli-
che Frauenförderung gewinnen.

Aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der
Jury für die Vergabe des Unter-
nehmenspreises in Bremen-Nord hat
die Landesbeauftragte in die Kriterien
für die Preisvergabe explizit Maßnah-
men zur betrieblichen Frauenförderung
eingebracht.

2.6 Weitere Aktivitäten im Bereich
der beruflichen Beratung und
Information von Frauen 

Gemäß ihrer gesetzlichen Aufgabe ist
die Zentralstelle mit Fragen, Beschwer-
den und Anregungen zu Problemen der
Gleichberechtigung im Erwerbsleben
befasst. Nach wie vor ist die Zentral-
stelle Anlaufstelle für ratsuchende
Frauen auf dem Gebiete des Arbeits-
förderungsrechts. Die Zentralstelle hat
vielfach auf die neuen Bestimmungen
des reformierten Arbeitsförderungs-
rechts hingewiesen und kritisch zu den
Änderungen Stellung genommen. Auf
Probleme, die an die Zentralstelle insbe-
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sondere bei den Berufsrückkehrerinnen,
aber auch bei Mini- und Midi-Jobs her-
angetragen wurden, wurde in der eige-
nen Beratungsarbeit wie im Rahmen
der Arbeit im Verwaltungsausschuss
des Arbeitsamtes eingegangen. Zum
anderen wurden sie in die überregiona-
le Diskussion mit den Arbeitsmarktrefe-
rentinnen der anderen Bundesländer
eingebracht. 

Die Beratungsstelle MiBOP wurde in
ihrer Arbeit und durch Mitarbeit im
Beirat weiter unterstützt. Diese Aktivi-
täten haben dazu beigetragen, dass
weitere Maßnahmen speziell für Mi-
grantinnen eingerichtet wurden. 

Am 20. November 2002 fand im Zen-
tralkrankenhaus Ost in Fortsetzung der
Veranstaltungsreihe zum Thema “Ar-
beitsplatz Krankenhaus” in Zusammen-
arbeit mit den Direktionen und den
Frauenbeauftragten der Zentralkran-
kenhäuser sowie mit Ärztekammer und
Arbeitnehmerkammer die 4. Tagung
diesmal mit dem Thema “Wenn Mit-
arbeiterinnen schwanger werden...”
statt. Ziel der Veranstaltung war es, die
Krankenhäuser und ihre Arbeitneh-
merInnen über die rechtlichen Bedin-
gungen des Mutterschutzes sowie über
die Erfahrungen bei der praktischen
Umsetzung zu informieren und Forde-
rungen für bessere Bedingungen zu for-
mulieren. Die organisatorischen Konse-
quenzen wurden ausführlich erörtert
und Änderungsvorschläge, z.B. zur
Neugestaltung des Umlageverfahrens
beim Mutterschutz, erarbeitet. Eine
umfangreiche Tagungsdokumentation
wurde herausgegeben. 

2.7 Arbeitskreise 
“Berufliche Perspektiven von
Frauen und Mädchen”

Der AK „Berufliche Perspektiven von
Frauen und Mädchen”, ein seit 16 Jah-
ren bestehendes Netzwerk aus rd. 80
Vertreterinnen fast aller Bildungs- und
Beschäftigungsträger in Bremen, setzte
seine erfolgreiche Zusammenarbeit
fort. Die Zentralstelle koordiniert die
monatlichen Treffen und gewinnt dafür
Referentinnen und Referenten. The-
men der Zusammenkünfte waren u.a.
die Neustrukturierung der Arbeits-
marktpolitik bzw. das Job-Aqtiv-Gesetz
sowie die neuen Gesetze zu den
Modernen Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt und ihre Wirkungen,
Gender Mainstreaming in der Ausbil-
dung und beim BAP, die Rentenreform,
neue Instrumente der Arbeitsmarkt-
politik (z.B. Kombilöhne, Jobrotation),
neue Projekte: EQUAL-Maßnahmen,
MOSAIK, Cross Mentoring, Femina
technica usw. Dabei werden nicht nur
Informationen gesammelt und vertieft,
sondern es werden auch Konsequenzen
für die Frauenpolitik daraus abgeleitet
und Forderungen erhoben.

Seit Beginn 2002 hat das Büro Bremer-
haven der Zentralstelle die Leitung des
Arbeitskreises “Berufliche Perspektiven
für Frauen in Bremerhaven” übernom-
men. Schwerpunkte im Berichtszeit-
raum waren Berufsorientierung für
Mädchen, speziell Technik für Mädchen
sowie Heranführung von Mädchen und
jungen Frauen an technische Hoch-
schulstudiengänge. Außerdem setzte
sich der Arbeitskreis umfassend mit den
verschiedenen Berufen im Gesundheits-
und Pflegebereich auseinander und ließ

sich über neue Projekte für Frauen in
Bremerhaven informieren, z. B. das Acti-
vity-Center in Lehe im Urban II-Gebiet. 
Auch hier hat die neue Gesetzgebung
für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt den Arbeitskreis während
des gesamten Berichtszeitraums inhalt-
lich beschäftigt. Nach einer internen
umfassenden Information über die Ge-
setze und deren Diskussion sowie ihre
Folgen für die Frauen am Arbeitsmarkt
führte der Arbeitskreis im März 2003
eine Informations- und Diskussions-
veranstaltung mit der Senatorin für
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend
und Soziales, der Chancengleichheits-
beauftragten des Arbeitsamtes, der Lei-
terin der Koordinierungs- und Bera-
tungsstelle Frau und Beruf im Arbeits-
förderungs-Zentrum sowie der Refe-
rentin für Arbeitsmarktpolitik bei der
Arbeitnehmerkammer im Rahmen der
Bremerhavener Frauenwoche durch. 

2.8 Überregionale Zusammenarbeit 

Für die Berichte der Arbeitsmarktrefe-
rentinnen der Bundesländer an die 12.
und 13. Konferenz der Gleichstellungs-
und Frauenministerinnen und -minister
(GFMK) hat die Zentralstelle Beiträge
und zu den Anträgen Änderungsvor-
schläge und Stellungnahmen geliefert.
Die arbeitsmarktpolitischen Instrumen-
te wurden begleitet und bewertet so-
wie über die Weiterentwicklung von
Konzepten für eine Verknüpfung der
Frauenpolitik mit der Arbeitsmarkt-
politik sowie der Wirtschafts- und
Strukturförderung berichtet. 

Im Rahmen der Vorbereitung der 13.
GFMK beteiligte sich die Zentralstelle
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an der Erarbeitung von Beschlüssen der
GFMK zur Hartz-Reform und zur
Kinderbetreuung.

Bremen entwickelte ferner einen An-
trag zur Erweiterung des Umlage-
verfahren für die Kosten des Mutter-
schutzes. Der Antrag wurde zuletzt
allerdings nicht mehr eingebracht, weil
bekannt wurde, dass dazu eine Ent-
scheidung des Bundesverfassungsge-
richtes bevorstand. Dieses hat dann im
November 2003 entschieden, dass der
Gesetzgeber bis zum 31.12. 2005 eine
neue Regelung treffen muss, wie die
Kosten des Mutterschutzes zwischen
Arbeitgebern ausgeglichen werden sol-
len. Bislang besteht ein Ungleichge-
wicht zwischen großen und kleinen
Betrieben. Die Kosten der Lohnfort-
zahlung teilen sich die Kassen und die
Arbeitgeber, deren Anteil an der Lohn-
fortzahlung in den letzten Jahren stark
zugenommen hat. Für kleine Betriebe
mit bis zu 20 ArbeitnehmerInnen gibt
es eine Art Refinanzierung in Form
eines Umlagefondsverfahrens. Für
einen geringen Beitrag werden im
Bedarfsfall dem Arbeitgeber seine
Aufwendungen erstattet. Große Betrie-
be tragen dagegen bisher das “Risiko”
allein und haben daher - je nach
Branche - einen höheren Aufwand,
wenn Beschäftigte schwanger werden.
Das Gericht hat daher beschäftigungs-
hemmende Wirkungen bzw. Diskrimi-
nierungen bei der Einstellung von
Frauen dort nicht ausgeschlossen und
die Schaffung einer Neuregelung ange-
ordnet.

3Gender
Mainstreaming

Seit dem letzten Jahresbericht sind eini-
ge Fortschritte bei der Implementierung
von  Gender Mainstreaming in der bre-
mischen Verwaltung zu verzeichnen.
Mit einem Senatsbeschluss vom
19.02.2002 verpflichtete sich die Bre-
mer Landesregierung, die Perspektive
des Gender Mainstreaming zu unter-
stützen und hierfür ein Umsetzungs-
konzept innerhalb der bremischen Ver-
waltung zu entwickeln. Ziel dieses
Konzeptes ist die Integration der Ge-
schlechterperspektive in die Facharbeit
der Ressorts. Gender Mainstreaming
stellt somit eine Erweiterung bisheriger
Gleichstellungspolitik dar und soll, er-
gänzend zu den auch weiterhin not-
wendigen Frauenfördermaßnahmen,
die Durchsetzung der Chancengleich-
heit von Frauen und Männern auf
struktureller Ebene unterstützen. Um
Maßnahmen, Programme oder Dienst-
leistungsangebote geschlechtergerecht
gestalten zu können, müssen die unter-
schiedlichen Interessen und Lebens-
situationen von Frauen und Männern
von Anfang an in die Planung, Ent-
scheidung und Umsetzung mit einbe-
zogen werden. Hier ergänzen sich
Gender Mainstreaming und Verwal-
tungsmodernisierung in dem gemein-
samen Anspruch, öffentliche Aufgaben
und Dienstleistungen stärker an den
tatsächlichen Bedürfnissen der
Bürgerinnen und Bürger auszurichten.

Die einzelnen Fachbereiche wurden
aufgefordert, Ressortverantwortliche
zu benennen und in einer ressortüber-
greifenden Arbeitsgruppe ein Konzept
zur Implementierung des Gender Main-
streaming zu erstellen. Der Senator für
Finanzen wurde gebeten, in Zusam-
menarbeit mit dem Aus- und Fortbil-
dungszentrum (AFZ) ein Fortbildungs-
konzept für den öffentlichen Dienst zu
erstellen, das die Beschäftigten in der
Verwaltung in die Lage versetzt, Gen-
der Mainstreaming und seine Instru-
mente in der täglichen Arbeit anzuwen-
den. Die Zentralstelle hat im August
2002 eine ABM-Stelle geschaffen, um
die geplante Implementierung mit der
Erstellung einer ExpertInnendatei und
ExpertInnenwissen zu unterstützen.

Mit einem von der Zentralstelle erstell-
ten Flyer, der im September 2002 den
Gehaltsmitteilungen beigefügt war,
wurden alle MitarbeiterInnen und Mit-
arbeiter der bremischen Verwaltung
über das Prinzip des Gender Mainstrea-
ming informiert. 

Mit einiger zeitlicher Verzögerung, die
durch die Bürgerschaftswahlen im Som-
mer 2002 bedingt waren, begann die
ressortübergreifende Arbeitsgruppe im
September 2002 unter Federführung
des Senators für Finanzen und der
Zentralstelle mit der Ausarbeitung eines
Umsetzungskonzeptes.

Am 06.05.2003 hat der Senat dem vor-
gelegten Implementierungskonzept zu-
gestimmt. Dieses Konzept beinhaltet
Handlungsempfehlungen zur Steue-
rung der praktischen Umsetzung des
Gender Mainstreaming, der Initiierung
von Pilotprojekten sowie der Entwick-
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lung eines Fortbildungskonzeptes für
den gesamten öffentlichen Dienst.
Einen besonderen Stellenwert nimmt
hier eine geschlechterdifferenzierende
Datenerhebung ein, die wesentliche
Voraussetzung ist für die Analyse der
konkreten Lebenssituation von Frauen
und Männern und der damit verbunde-
nen Identifizierung von Handlungsbe-
darf für pass- und zielgerechtes
Verwaltungshandeln.

Für die praktische Umsetzung dieses
Konzeptes sind die jeweiligen Senats-
ressorts zuständig. Die Ressortbeauf-
tragten für Gender Mainstreaming
unterstützen den Prozess und koordi-
nieren die dazu notwendigen Aktivi-
täten. Unter Federführung des Senators
für Finanzen und der Zentralstelle so-
wie unter Zuordnung zur Gruppe Neue
Steuerungsmodelle NSM/Organisation
werden in regelmäßigen Arbeitstreffen
die nächsten praktischen Schritte ge-
plant und Schwierigkeiten bei der
Umsetzung analysiert. Zur Aufgabe der
ressortübergreifenden Arbeitsgruppe
gehört auch die Koordinierung einer
regelmäßigen Berichterstattung, die
erstmals für den Sommer 2004 vorge-
sehen ist.

In der ersten Umsetzungsphase wählt
jedes Ressort mindestens ein Pilot-
projekt aus, um die Anwendung des
Gender Mainstreaming Prinzips bei-
spielhaft auf der jeweiligen Fachebene
zu erproben. Als Arbeitshilfe wurden
dazu dem Konzept einige Analyse-
instrumente angefügt. Die Projekte
werden ressortintern dokumentiert und
in der regelmäßigen Berichterstattung
an den Senat zusammengefasst. Zur
Unterstützung der Pilotprojekte und zur

besseren Übertragbarkeit der Ergeb-
nisse auf andere Fachbereiche wird eine
wissenschaftliche Begleitung empfoh-
len und angestrebt.

Die Anwendung des Gender Main-
streaming Prinzips setzt neben der
Kenntnis von Analysemethoden ein
vertieftes fachbezogenes Genderwissen
voraus. Dies erfordert eine Qualifizie-
rung der Projektteilnehmer, die durch
entsprechende Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen gewährleistet wer-
den muss. Aufgrund der Ergebnisse der
Pilotphase, die von der Zentralstelle mit
vorhandenem Erfahrungswissen unter-
stützt wird, das Konzept zur Umset-
zung des Gender Mainstreaming wei-
terentwickelt. 

Neben ressortübergreifenden Einfüh-
rungsvorträgen für Führungskräfte fan-
den bisher abteilungsinterne Informa-
tionsveranstaltungen statt, die größten-
teils von der Zentralstelle durchgeführt
wurden. Darüber hinaus wurden ge-
meinsam mit der Arbeitnehmerkammer
Fachveranstaltungen zu verschiedenen
Themenbereichen durchgeführt. Die
besondere Aufgabe der Zentralstelle
beim Umsetzungsprozess des Gender
Mainstreaming ist die Bereitstellung
von Informationen in Form von Ex-
pertInnenwissen zu den jeweiligen spe-
zifischen Fragestellungen sowie das
Vorhalten einer ExpertInnendatei für
Gendertrainings. Auch bei zahlreichen
überregionalen Tagungen und Po-
diumsdiskussionen zum Thema Gender
Mainstreaming war die Zentralstelle
entweder durch die Landesbeauftragte
oder durch die jeweiligen Fachfrauen
vertreten.

Auch in Bremerhaven ist das Prinzip des
Gender Mainstreaming im Berichtszeit-
raum weiter vorangetrieben worden.
Nach dem die Stadtverordnetenver-
sammlung einen Antrag mit Forderun-
gen an den Magistrat im September
2001 verabschiedet hatte, beschloss
der Magistrat im Mai 2003, das Prinzip
des Gender Mainstreaming in der
Bremerhavener Stadtverwaltung einzu-
führen und sein Handeln daran auszu-
richten. Er forderte die Dezernate mit
dem Beschluss auf, gleichstellungsrele-
vante Aspekte in ihre Tätigkeitsfelder
einzubeziehen und Datenerhebungen
und Statistiken in Zukunft geschlechts-
differenziert zu erheben und auszuwer-
ten. Eine weitergehende Konkretisie-
rung konnte in dem Beschlussvorschlag
leider nicht verwirklicht werden, so z. B.
ein regelmäßiger Umsetzungsbericht,
Durchführung von Pilotprojekten oder
Begleitung von Genderprojekten durch
eine externe Begleitung. Die Zentral-
stelle war an der Vorbereitung des
Magistratsbeschlusses beteiligt, indem
sie im Vorfeld wesentliche Inhalte kon-
kretisierte. Die Leiterin der Zentralstelle
in Bremerhaven informierte zudem vor
der Beschlussfassung die Magistrats-
mitglieder in einem Vortrag über das
Prinzip Gender Mainstreaming. In einer
Podiumsveranstaltung im September
2003 zur zukünftigen Entwicklung von
Personalplanung und Gender Main-
streaming sagte der Oberbürgermeister
zu, sich für eine rasche Konkretisierung
und Einführung von Modellprojekten
im Magistrat einzusetzen.

Im Berichtszeitraum nahm die Zentral-
stelle außerdem die Gelegenheit wahr,
Einführungsvorträge zu Gender Main-
streaming vor dem Ausschuss für
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Frauen, Bürgerbeteiligung und Auslän-
der, bei den Frauen der Polizeigewerk-
schaft im Lande Bremen und beim
Gesamtpersonalrat des Magistrats zu
halten. Im Zusammenhang mit dem
Expertinnenkreis Gender Mainstrea-
ming in Bremerhaven, dem auch die
Zentralstelle angehört, konnte eine
Genderberatung beim Amt für Woh-
nungsbauförderung vermittelt werden.
Der Fachbeirat für Frauenbelange setz-
te sich in mehreren Sitzungen mit dem
Prinzip des Gender Mainstreaming aus-
einander, um so für die Diskussion und
die Umsetzungsproblematik auf politi-
scher Ebene gerüstet zu sein. 

Auf Bundesebene hat sich seit 2002 ein
Arbeitskreis gebildet “Gender Commis-
sion” mit den bundesweit führenden
Institutionen und Personen im Weiter-
bildungsgebiet Gender Mainstreaming,
in den auch die Landesbeauftragte als
Mitglied berufen worden ist. Die
Mitglieder des AK entwickeln Standard-
setzungen und begleiten die diversen
institutionellen und politischen Ent-
wicklungen.

Der Erfolg von Gender Mainstreaming
wird wesentlich davon abhängen, in
wieweit sich die Führungsspitzen mit
dieser gleichstellungspolitischen Me-
thode identifizieren und deren prakti-
sche Anwendung in den einzelnen
Ressorts einfordern. Konsequent umge-
setzt kann die Berücksichtigung der
Geschlechterperspektive auf allen Fach-
ebenen und in allen Entscheidungs-
prozessen zu einer nachhaltigen struk-
turellen Verbesserung der Chancen-
gleichheit zwischen den Geschlechtern
beitragen und dazu führen, dass die
Ressorts ihre Fachaufgaben stärker wir-

kungsorientiert erfüllen können. Sie
ersetzt jedoch nicht die Arbeit der frau-
enpolitischen Institutionen, deren Auf-
gabe es ist, durch spezifische Förder-
maßnahmen Benachteiligungen von
Frauen abzubauen und die praktische
Umsetzung der Gleichstellungsgesetze
zu überwachen.

4Frauenförderung im
öffentlichen Dienst/
Umsetzung des
Landesgleichstellungs
gesetzes

Trotz Bremer Landesgleichstellungsge-
setz (LGG) ließen noch immer viele
Bereiche und Beschäftigungsebenen
des öffentlichen Dienstes im Lande
Bremen klare Benachteiligungen von
Frauen erkennen.

Seit fünf Jahren hat der Senator für
Finanzen den Schwerpunkt „Frauenför-
derung” in das Personalcontrolling auf-
genommen. Im Jahr 2003 erhielt die
Zentralstelle den Personalcontrolling-
Bericht für die Jahre 2000 bis 2002, der
auch die nicht bundesunmittelbaren
Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts im Lande
Bremen umfasst. Im September 2003
hat die Zentralstelle gemäß § 16 (3)
LGG gegenüber dem Senat dazu Stel-
lung genommen und dabei insbesonde-
re auf folgende Punkte hingewiesen:

Zwar waren 56 % der Beschäftigten
Frauen. Gleichwohl zeigt eine nähere
Betrachtung des Zahlenmaterials, dass
Frauen in vielen Bereichen noch immer
deutlich unterrepräsentiert sind.

Im Jahre 2002 waren nur 13 % der
Frauen im höheren Dienst, 10,9 % im
einfachen Dienst, 28 % im gehobenen
und 44 % im mittleren Dienst beschäf-
tigt.

Der Frauenanteil bei den Beamtenstel-
len betrug nur 37 %, bei den Angestell-
tenstellen 67% und bei den Arbeiter-
stellen 65%.

Frauen waren in niedrigen Entloh-
nungsstufen überproportional und in
höheren Entlohnungsstufen unterpro-
portional vertreten. Die Zentralstelle
äußerte Zweifel an dem mit 34 % an-
gegebenen Anteil von Frauen in
Leitungsfunktionen. In Positionen von
A 16 an aufwärts beträgt der Frauen-
anteil nur 11 %. Immerhin fiel der
Frauenanteil an den Stellenbesetzun-
gen mit 58,2% relativ hoch aus. Da-
runter waren Frauen bei den Befris-
tungen mit 65% überrepräsentiert.

Bei den Beförderungen weist das Per-
sonalcontrolling des Senators für Finan-
zen zwar insgesamt einen Frauenanteil
von 50,6 % aus, jedoch wechselten nur
6 % aller weiblichen Beschäftigten und
8 % aller männlichen Beschäftigten
2002 in eine höhere Besoldungs-, Ver-
gütungs- oder Lohngruppe. Während
bei den Männern 59 % der Beförde-
rungen und Höhergruppierungen den
Gehobenen und Höheren Dienst betra-
fen, waren es bei den Frauen in diesen
Eingruppierungen nur 32 %. 
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Vor den Bürgerschaftswahlen im Jahr
2003 hat die Landesbeauftragte in
ihren Wahlprüfsteinen gefordert, dass
der Frauenanteil insbesondere in den
Gremien und auf den Führungsebenen
erhöht werden müsse, und zwar durch
- gezieltes Anwerben von Frauen, 
- Teilzeitarbeitsangebote in Leitungs-

positionen,
- Fortbildungen für interessierte

Frauen.
In dieser Schrift hat sie empfohlen, den
Frauenanteil in technischen und IT-
Berufen im öffentlichen Dienst zu er-
höhen, in dem durch gezielte Anwer-
bungen versucht werden solle, auf das
Berufsauswahlverhalten junger Frauen
Einfluss zu nehmen. Es sollten Strate-
gien entwickelt und umgesetzt werden,
die diese Berufe für junge Frauen inter-
essant machen.

Lediglich etwa die Hälfte aller Dienst-
stellen hatten im Jahr 2002 ihre gesetz-
liche Verpflichtung erfüllt und gemäß §
6 Abs.1 LGG Frauenförderpläne erstellt
und jährlich fortgeschrieben. Der Senat
hat den Bericht des Finanzsenators und
die Stellungnahme der Zentralstelle zur
Kenntnis genommen und beschlossen,
dass die Dienststellen der bremischen
öffentlichen Verwaltung und die ande-
ren Institutionen im Geltungsbereich des
Landesgleichstellungsgesetzes aufgefor-
dert werden, ihrer gesetzlichen Ver-
pflichtung zum Aufstellen von Frauen-
förderplänen unverzüglich nachzukom-
men und dem Senator für Finanzen hier-
über bis zum 31.12. 2003 zu berichten.

Durch die von der Zentralstelle für Bre-
men und Bremerhaven im Frühjahr
2003 durchgeführte Befragungsaktion
zu den Frauenförderplänen - die Dienst-

stellen wurden angeschrieben, wenn
der Frauenförderplan nicht fortgeschrie-
ben war, keine Zeit- und Zielvorgaben
vorlagen oder überhaupt kein Frauen-
förderplan vorhanden war - konnte in
Bremerhaven erreicht werden, dass bis
auf zwei Körperschaften des öffentli-
chen Rechts alle Dienststellen des öf-
fentlichen Dienstes im Lande Bremen
und des Magistrats Bremerhaven am
Ende des Berichtszeitraums ihre Frauen-
förderpläne überarbeitet, Zeit- und Ziel-
vorgaben auf den neuesten Stand ge-
bracht, einen Frauenförderplan über-
haupt erstellt oder in Vorbereitung
haben. Bei der Fortschreibung oder Er-
stellung dieser Frauenförderpläne wur-
de die Zentralstelle in den meisten
Fällen beratend eingeschaltet.

Die Zentralstelle setzte sich ferner dafür
ein, dass das Berichtswesen weiter ver-
feinert und die Abstimmung mit den
Frauenbeauftragten verbessert wurde.
Nach der Erstellung des letzten Personal-
controllingberichts IV Frauenförderung/
Umsetzung des LGG stellte die Zentral-
stelle auch für Bremerhaven fest, dass
die Frauenbeauftragten bei der Erstel-
lung dieser Berichte in den einzelnen
Dienststellen nicht beteiligt worden wa-
ren. Daher wird die Zentralstelle die
Frauenbeauftragten in Zukunft zeit-
gleich mit der Aufforderung des Sena-
tors für Finanzen an die Dienststellen in
Kenntnis darüber setzen, dass diese An-
frage läuft, und die Frauenbeauftragten
bitten, sich die Berichte vorlegen zu las-
sen. 

Nicht zuletzt die stetigen Einsparvorga-
ben bei den Personalkosten im öffent-
lichen Dienst haben das Bewusstsein
für die Bedeutung von Personalent-

wicklung geschärft. Frauenförderung
ist integraler Bestandteil einer den An-
forderungen der Verwaltungsmoder-
nisierung entsprechenden Personal-
entwicklung. Die Zentralstelle hat daher
an den Richtlinien für den Aufstieg in
den Höheren Dienst mitgearbeitet. Eine
Vertreterin war als Beobachterin in den
neu eingeführten Assessement-Centern
beteiligt. Darüber hinaus führt die Zen-
tralstelle regelmäßig Lehrveranstaltun-
gen zu Frauenförderung und Gender
Mainstreaming im Rahmen Aus- und
Weiterbildung für den öffentlichen
Dienst durch.

4.1 Neufassung der Gleichstellungs-
richtlinie der EU 2002/73 EG

Die „Richtlinie 76/207/EWG des Rates
zur Verwirklichung des Grundsatzes der
Gleichbehandlung von Männern und
Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Be-
schäftigung, zur Berufsbildung und zum
beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf
die Arbeitsbedingungen” wurde nach
langer Kontroverse zwischen Europäi-
schem Parlament und dem Rat novel-
liert und am 23. September 2002 als
„Änderungsrichtlinie 2002/73/EG” (im
Folgenden Antidiskriminierungsricht-
linie Beschäftigung/Geschlecht) veröf-
fentlicht. Die Europäischen Mitglied-
staaten haben bis Oktober 2005 Zeit,
ihr nationales Recht anzupassen. Sie
steht in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Richtlinie 2000/43/EG des Ra-
tes vom 29. Juni 2000 zur Anwendung
des Gleichbehandlungsgrundsatzes
ohne Unterschied der Rasse oder der
ethnischen Herkunft (Antidiskriminie-
rungsrichtlinie Rasse/ethnische Her-
kunft), die über den Beschäftigungsbe-
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reich hinaus Umsetzungsbedarf im zivil-
und sozialrechtlichen Bereich fordert
sowie der Richtlinie 2000/78/EG des Ra-
tes vom 27. November 2000 zur Fest-
legung eines allgemeinen Rahmens für
die Verwirklichung der Gleichbehand-
lung in Beschäftigung und Beruf (Anti-
diskriminierungsrichtlinie Beschäfti-
gung/ Minderheiten), die bis zum 19.
Juli bzw. 2. Dezember 2003 umzuset-
zen waren.

Die Antidiskriminierungsrichtlinie Be-
schäftigung/Geschlecht hat die Ur-
sprungsrichtlinie modernisiert. Das Fall-
recht des Europäischen Gerichtshofs ist
eingearbeitet. Die Richtlinie enthält eine
Legaldefinition von unmittelbarer und
von mittelbarer Diskriminierung. Sie
verpflichtet die Staaten zum Dialog mit
den Nichtregierungsorganisationen, die
es sich zum Ziel gesetzt haben, zum Ab-
bau von Diskriminierung wegen des Ge-
schlechts beizutragen. Sie enthält ferner
die Aufforderung an die Mitgliedstaa-
ten, in geeigneter Weise den sozialen
Dialog zwischen den Sozialpartnern zu
fördern mit dem Ziel, die Gleichberech-
tigung voranzubringen. Rechtlichen Re-
gelungsbedarf entfaltet die Gleichstel-
lungsrichtlinie in zwei Punkten. Die De-
finition von Belästigung und sexueller
Belästigung, die als Diskriminierung we-
gen des Geschlechts verboten werden,
machen eine Anpassung des Beschäftig-
tenschutzgesetzes erforderlich, weil die
europäische Definition von sexueller Be-
lästigung im Gegensatz zum deutschen
Recht kein Vorsatzerfordernis enthält.
Neu ist auch, dass die Mitgliedstaaten
ersucht werden, in geeigneter Weise
dafür Sorge zu tragen, dass Arbeitgeber
tätig werden, um sexueller Belästigung
am Arbeitsplatz vorzubeugen.

Neu ist außerdem, dass die Mitglied-
staaten verpflichtet werden, „eine oder
mehrere Stellen” zu benennen, „deren
Aufgabe darin besteht, die Verwirkli-
chung der Gleichbehandlung aller Per-
sonen ohne Diskriminierung auf Grund
des Geschlechts zu fördern, zu analysie-
ren, zu beobachten und zu unterstüt-
zen.” Diese Stellen müssen in der Lage
sein, in unabhängiger Weise Opfer von
Diskriminierung zu unterstützen, unab-
hängige Untersuchungen zum Thema
Diskriminierung durchzuführen, unab-
hängige Berichte zu veröffentlichen und
Empfehlungen zu allen Aspekten vorzu-
legen, die mit Diskriminierung auf Grund
des Geschlechts in Zusammenhang ste-
hen. Die gesetzlichen Aufgaben und
Rechte der Zentralstelle entsprechen
den Anforderungen dieser Stellen, so
dass insoweit ein unmittelbarer Hand-
lungsbedarf auf Landesebene nicht be-
steht. Wie Bund und Länder insgesamt
mit dieser Bestimmung umgehen, wird
zurzeit beraten. In diese Beratungen ist
einbezogen, dass auch die Antidiskrimi-
nierungsrichtlinien Rasse/ethnische Her-
kunft und Beschäftigung/Minderheiten
eine identische Regelung enthalten.

Im Zusammenhang mit den Regelungs-
erfordernissen der Antidiskriminie-
rungsrichtlinie hat eine Vertreterin der
Zentralstelle als Referentin auch an
einer wissenschaftlichen Tagung in
Loccum und einer ExpertInnen-Anhö-
rung in Gleiwitz teilgenommen.

4.2 Arbeit der Frauenbeauftragten

Die Zentralstelle unterstützte die
Frauenbeauftragten wie bisher mit fol-
genden Dienstleistungen:

• Rechtsberatung 
- hinsichtlich ihrer mit dem Amt der

Frauenbeauftragten verbundene
persönlichen Rechtsstellung,

- zum Beteiligungsrecht nach dem
LGG und zur Begründung von
Widersprüchen, 

- zur Vereinbarung von Freistellungs-
regelungen,

- zu Fragen des Öffentlichen Dienst-
rechts.

• Hilfestellung bei der Prüfung bzw.
Ergänzung von Frauenförderplänen

• in Zusammenarbeit mit dem Senator für
Finanzen und dem Gesamtpersonalrat
die Erstellung und Umsetzung eines
Konzepts zur Fortbildung der Frauen-
beauftragten in Kleingruppen (s. 4.5)

Die Landesbeauftragte hat in regel-
mäßigen Jour Fixes mit den Senatorin-
nen und Senatoren den Stand der
Umsetzung des LGG und anstehende
Probleme der Frauenbeauftragten bzw.
von diesen kritisierte Maßnahmen erör-
tert und sich für Lösungen eingesetzt.
Nach der Neubildung des Senats hat
die Landesbeauftragte die neu ins Amt
gewählten SenatorInnen über mögliche
Frauenfördermaßnahmen beraten.

Trotz der langjährigen Umsetzung des
LGG und damit Anwendung des § 13
Abs. 1 (Beteiligung der Frauenbeauf-
tragten) kommt es in einigen Dienst-
stellen immer wieder zu Konflikten um
die Beteiligung der Frauenbeauftrag-
ten, wenn sich bei Stellen mit Füh-
rungspositionen nur Männer beworben
haben. In der Regel kann durch Ge-
spräche und direkte Hinweise auf das
LGG erreicht werden, dass die Frauen-
beauftragten von ihrem Beteiligungs-
recht Gebrauch machen können.
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Zu den im Berichtszeitraum von den
Frauenbeauftragten nach LGG einge-
legten Widersprüchen gegen Maßnah-
men ihrer Dienststellenleitungen ist ins-
gesamt festzustellen, dass es immer
mehr Frauenbeauftragten - auch ge-
meinsam mit den Personalräten - ge-
lingt, in Fällen, in denen sie das LGG
nicht angemessen beachtet sehen,
Kompromisslösungen mit ihren Dienst-
stellenleitungen zu finden. Zur Vorbe-
reitung der Gespräche werden zuneh-
mend die Beratungsangebote der Zen-
tralstelle in Anspruch genommen. Wie
sich bereits aus dem Personalcontrol-
lingbericht 2002 ergab, ist möglicher-
weise als Folge davon die Zahl der
Widersprüche zurückgegangen.

In Fällen, in denen keine Einigung
erzielt werden konnte, hat die Landes-
beauftragte auf abgelehnte Wider-
sprüche der Frauenbeauftragten z. B. in
Stellenbesetzungs- und Beförderungs-
verfahren mit ihren Stellungnahmen an
die zuständigen Senatoren/innen ver-
sucht, eine Lösung zugunsten der
unterlegenen Frauen herbeizuführen.
Obwohl in diesen Fällen gewichtige
Argumente für eine zumindest gleiche
Qualifikation der Bewerberinnen spra-
chen, haben die zuständigen Senatorin-
nen und Senatoren ihre Entscheidun-
gen jedoch nicht revidiert.

Durch Widerspruchsverfahren nach
dem LGG wurden der Zentralstelle die
nachstehend aufgeführten Probleme
bekannt. Wenn im folgenden einige
Ressorts genannt und andere nicht ge-
nannt werden, dann erklärt sich dies
daraus, dass auf dem oben genannten
Kompromissweg Widerspruchsverfah-
ren beendet wurden, bevor die Ent-

scheidung der zuständigen Senatorin
oder des Senators gefragt war.

Die Frauenbeauftragten für den Bereich
Schulen forderten auch in diesem Be-
richtszeitraum erfolglos die Fortschrei-
bung des Frauenförderplans bzw. zu-
mindest der Beschäftigungsstruktur-
analyse. Obwohl sowohl Entwürfe einer
Arbeitsgruppe, an denen die Frauenbe-
auftragten maßgeblich beteiligt waren,
als auch der Personalstelle vorlagen,
konnte keine Einigung erzielt werden.
Zwischenzeitlich wurde die Beschäftig-
tenstrukturanalyse für den Schulbereich
aktualisiert, eine Voraussetzung für die
weiteren Verhandlungen zur Fortschrei-
bung des Frauenförderplans. 

Die Landesbeauftragte hat die Frauen-
beauftragten für den Bereich Schulen in
ihrer Kritik an dem Einsatz von Per-
sonalberatungsfirmen bei der Beset-
zung von Funktionsstellen in Schulen,
ohne Vorgabe der Einhaltung von LGG-
Kriterien, unterstützt. Der Senator für
Bildung hat daraufhin zugesagt, das im
Rahmen der anstehenden Überarbei-
tung der Verfahrensvorschriften für die
Auswahl von Funktionsträgerinnen und
-trägern an Schulen sowohl die Frauen-
beauftragten als auch die Zentralstelle
beteiligt werden.

Anlässlich einer Anfrage der Frauenbe-
auftragten der Stadtbibliothek über ihre
Beteiligungsrechte an Disziplinarmaß-
nahmen hat sich die Zentralstelle er-
neut an den Finanzsenator gewandt.
Dieser hatte der Zentralstelle im Januar
1999 schriftlich bestätigt, dass die
Frauenbeauftragten auch bei diesen
Maßnahmen zu beteiligen sind. Von
dieser Auffassung hat der Finanzsena-

tor jetzt Abstand genommen. Die Zent-
ralstelle, die nach wie vor von einer Be-
teiligungspflicht nach dem LGG aus-
geht, konnte die beim Finanzsenator
zuständige Stelle nicht überzeugen, die
neue Rechtsauslegung zurückzuneh-
men.

In Bremerhaven setzt sich der öffentli-
che Dienst aus dem Magistrat der See-
stadt Bremerhaven einschließlich seiner
Eigenbetriebe sowie Außenstellen und
einzelnen Dienststellen des Landes Bre-
men sowie Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts
zusammen. Im Rahmen der Zusam-
menarbeit mit den Frauenbeauftragten
werden auch die Dienststellen örtlicher
Bundesbehörden beraten und deren
Frauenbeauftragte unterstützt. In sie-
ben Dienststellen bzw. Körperschaften
des öffentlichen Rechts mit geringen
Beschäftigtenzahlen sowie einer Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts mit
großer Beschäftigtenzahl gibt es nach
wie vor keine Frauenbeauftragte und
bis auf zwei Ausnahmen keinen
Frauenförderplan.
Die Zentralstelle, Büro Bremerhaven
führte im Berichtszeitraum in drei Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts Ge-
spräche sowohl mit der Dienststellen-
leitung als auch den Personalräten durch,
um die Belange, Rechte und Pflichten
der Frauenbeauftragten sowie die Er-
stellung um Umsetzung der Frauen-
förderpläne umfassend darzulegen.
Im Bereich der Ortspolizeibehörde Bre-
merhaven war die Besetzung einer
Funktionsstelle Sachbearbeitung “Sex-
ualdelikte” bei der Kriminalpolizei im
Widerspruchsverfahren, da sich sowohl
ein Polizist als auch eine Polizistin mit
gleicher Qualifikation beworben hat-
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ten. Trotz Widerspruch der Frauenbe-
auftragten, Ablehnung durch den
Magistrat sowie umfassende Erwide-
rung durch die Zentralstelle Büro Bre-
merhaven, außerdem entgegen dem
ausdrücklichen Wunsch des betroffe-
nen Kripobereichs wurde die Stelle mit
dem männlichen Bewerber besetzt, da
eine Umsetzung der weiblichen Bewer-
berin aus organisatorischen Gründen
abgelehnt wurde.

Das Zentralkrankenhaus Reinkenheide
besetzte 2003 bereits zum dritten Mal
innerhalb der vergangenen fünf Jahre
eine Chefarztstelle mit einem Mann,
ohne die Bewerbung einer Frau mit
gleicher Qualifikation zu berücksichti-
gen. Mittlerweile ist diese Vorgehens-
weise von der Universität Göttingen bei
der letzten Besetzung moniert worden.

Im Bereich des Magistrats besteht z. Z.
der Konflikt, dass die Frauenbeauftrag-
ten nicht an den Bewertungskommis-
sionen für Beamte und für Angestellte
beteiligt werden. Die Zentralstelle Büro
Bremerhaven hat den Magistrat aufge-
fordert, § 13 Abs. 1 LGG entsprechend
anzuwenden und die Frauenbeauftrag-
ten zu beteiligen.

Positive Ergebnisse
Die gemeinsamen Bemühungen der
Zentralstelle und der Frauenbeauftrag-
ten, die Dienststellenleitungen dazu zu
motivieren, die Frauen im öffentlichen
Dienst zu fördern, zeigen aber auch
positive Folgen, wie folgende Beispiele
verdeutlichen:

Von 149 am 31.10.02 vereidigten
KommissaranwärterInnen beim Senator
für Inneres waren 61 Frauen. 

In der Hochschule für Künste wurde ein
Büro für Frauenfragen mit zunächst
einer halben Stelle eingerichtet (Siehe
auch Punkt 8.1).

bremenports GmbH hat im März 2003
in der Öffentlichkeit ausführlich darge-
stellt, wie Frauen bei bremenports
GmbH gefördert werden und auch in
einer Reihe von Führungspositionen
vertreten sind.

In Bremerhaven konnte im Bereich
Schulen die Besetzung von drei Haus-
meisterstellen mit weiblichen Bewer-
berinnen im Februar 2002 erfolgreich
abgeschlossen werden, nachdem dem
Widerspruch der Frauenbeauftragten
abgeholfen wurde. 

Bei der Kreishandwerkerschaft Bremer-
haven-Wesermünde konnte nach
Beratung der Frauenbeauftragten und
Intervention durch die Zentralstelle
Büro Bremerhaven erreicht werden,
dass bei einer höheren Zahl von Kündi-
gungen soziale Kriterien unter Zuhilfe-
nahme des bereits vor einigen Jahren
verhandelten Sozialkriterienkatalogs
angewandt wurden und einige unzuläs-
sige Kündigungen (Mitglieder des Per-
sonalrats, Frauenbeauftragte, Altersteil-
zeitbeschäftigte) zurückgenommen
wurden. 

Im Bereich des Magistrats stellte sich im
Laufe des Jahres 2003 heraus, dass die
weitere Freistellungsregelung für die
Frauenbeauftragten nach der Wahl im
März 2004 eingeschränkt werden soll-
ten. Die Frauenbeauftragten konnten
mit Unterstützung der Zentralstelle
erreichen, dass die bisherige Freistel-
lung ab April 2004 weitestgehend er-

halten bleibt, allerdings mussten sie der
Abschaffung des Geschäftszimmers der
Frauenbeauftragten im Magistrat
(besetzt mit einer Vollzeit-Verwaltungs-
kraft) zustimmen.

4.3 Neuwahlen und Freistellung der
Frauenbeauftragten

Da im Berichtszeitraum 2004 bis 2005
Neuwahlen der Frauenbeauftragten
anstehen, hat die Landesbeauftragte
alle Senatorinnen und Senatoren gebe-
ten, in ihren Ressorts für die Wahlen zu
werben und Frauen zu motivieren, sich
zur Wahl zur Verfügung zu stellen.

Da die Bedingungen für die Amtserfül-
lung der Frauenbeauftragten nach wie
vor schwierig sind, hat die Zentralstelle
ein Informationsblatt: „Wissenswertes
über das Amt der Frauenbeauftragten”
herausgebracht, das den Frauenbeauf-
tragten dazu dienen soll, ihre Tätigkeit
gegenüber ihren Kolleginnen in den
Dienststellen transparenter zu machen
und zugleich Frauen motivieren soll, für
das Amt der Frauenbeauftragten zu
kandidieren.

In Bremen waren im Berichtszeitraum 7
Frauenbeauftragte voll freigestellt, 11
befanden sich zu 50 % und 9 stunden-
weise in Freistellung (incl. der Körper-
schaften und Eigenbetriebe).

In Bremerhaven wurden Frauenbeauf-
tragtenwahlen im Bereich des Magis-
trats (Feuerwehr Bremerhaven, See-
stadt Immobilien als Neugründung), im
Hansestadt Bremischen Hafenamt, bei
bremenports GmbH sowie bei der AOK
Bremen/Bremerhaven durchgeführt. Im
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Berichtszeitraum befanden sich von 21
gewählten Frauenbeauftragten 4 in
voller Freistellung (Teilzeit und Vollzeit),
alle übrigen haben eine stundenweise
Freistellung oder nach Bedarf.

4.4 Zusammenarbeit und Fortbildung
der Frauenbeauftragten

Der bestehende „Arbeitskreis der
Frauenbeauftragten nach dem LGG”
bestand auch im Berichtszeitraum. Ziel
war auch weiterhin die Verbesserung
der kollegialen Fachberatung und
Strategieentwicklung der Frauenbeauf-
tragten untereinander. Informations-
und Erfahrungsaustausch wurde durch
die Kleingruppen intensiviert. Diese
Gruppen gibt es für die Bereiche
Finanz- und Steuerwaltung, Bau/Um-
welt, Inneres/Bildung/Querschnittres-
sorts sowie für den Bereich Gesundheit
einschließlich der Krankenhäuser. Die
Zentralstelle nahm an den Plenum-
sitzungen teil und informierte die
Frauenbeauftragten über wichtige Ent-
scheidungen. Zum Thema Gender
Mainstreaming und die Stellung der
Frauenbeauftragten in diesem Prozess
wurde weiter informiert. Ein wichtiger
Gesprächsbereich waren die Vorberei-
tungen zur Wahl der Frauenbeauf-
tragten im März 2004.

Der nunmehr seit 13 Jahren bestehen-
de Arbeitskreis “Frauenbeauftragte
nach dem Landesgleichstellungsge-
setz” in Bremerhaven wendet sich auch
an die Frauenbeauftragten nach dem
Gesetz zur Durchsetzung der Gleich-
stellung von Frauen und Männern. Im
Rahmen des Arbeitskreises führt die
Zentralstelle Schulungen für die

Frauenbeauftragten durch und bietet
einzelne Fortbildungseinheiten zu
Schwerpunktthemen an. 

Im Berichtszeitraum haben sich die
Frauenbeauftragten im Arbeitskreis
nach dem LGG insbesondere mit dem
Thema Gender Mainstreaming und
Aufgabe der Frauenbeauftragten, dem
neuen Tarifrecht nach BAT, Personal-
entwicklung und der Vorbereitung der
Wahlen im März 2004 auseinanderge-
setzt. In einem speziellen dreitägigen
Fortbildungsseminar in Kooperation mit
dem Ev. Bildungszentrum Bad Beder-
kesa wurden die Themen Kommunika-
tion/Rhetorik und Verhandlungsfüh-
rung für Frauenbeauftragte angeboten. 

4.5 Frauenförderung im
Behindertengleichstellungsgesetz

Die Zentralstelle war an der Entwick-
lung des Bremischen Gesetzes zur
Gleichstellung von Menschen mit
Behinderung (Bremisches Behinderten-
gleichstellungsgesetz- BremBGG) betei-
ligt. Mit § 7 enthielt der Entwurf eine
Frauenförderungsregelung, wonach die
besonderen Belange behinderter
Frauen zu berücksichtigen und beste-
hende Benachteiligungen abzubauen,
zu verhindern oder zu beseitigen sind.
Zur Durchsetzung der Gleichberechti-
gung behinderter Frauen sind nach
dem BremBGG besondere Frauen-
fördermaßnahmen zulässig und durch-
zuführen. Die Zentralstelle hat diese
Regelung unterstützt.
Zudem hat die Zentralstelle vorgeschla-
gen, dass für behinderte Frauen eine
gleichberechtigte Teilnahme an den
Wahlen zur Frauenbeauftragten sicher-
gestellt wird (geeignete Wahlräume

und Stimmzettelschablone für blinde
oder sehbehinderte Menschen; Stimm-
abgabe durch eine Vertrauensperson ist
möglich). Der Vorschlag wurde in den
Entwurf der Wahlordnung zur Frauen-
beauftragtenwahl eingestellt. Das
BremBGG ist seit 24.12.2003 in Kraft.

Die Bürgerschaft hat sich Anfang 2004
mit dem Gesetzentwurf befasst.

4.6 Frauenförderung in den
Krankenhäusern

Mit dem Ortsgesetz zur Umwandlung
der Krankenhausbetriebe der Stadtge-
meinde Bremen in privatrechtliche
Unternehmen und zur Errichtung einer
Holding- und einer Grundstücksgesell-
schaft (- KHUG -) wurden die kommu-
nalen Krankenhäuser zum 01.01.04 pri-
vatisiert. Die Zentralstelle hat sich im
Gesetzgebungsverfahren dafür einge-
setzt, dass das KHUG die Gesell-
schaften nicht nur verpflichtet, Rege-
lungen zur Frauenförderung (Frauen-
förderplan, Frauenbeauftragte) zu tref-
fen, sondern auch ein Wider-spruchs-
recht der Frauenbeauftragten mit
Devolutiveffekt vorschreibt, d.h. dass
Entscheidungen der nächst höheren
Ebene zur Kenntnis zu geben sind.
Damit sollte verhindert werden, dass
die Geschäftsführung sich ohne Be-
gründung über die Vorstellungen und
Anregungen der Frauenbeauftragten
hinwegsetzen kann, weil sie nicht ge-
halten ist, einer übergeordneten Instanz
gegenüber ihre Entscheidungen zu legi-
timieren. Es ist leider nicht gelungen,
dieses Recht der Frauenbeauftragten im
KHUG zu verankern.

25



5Neue Medien

Der Umgang mit den neuen Medien
stellt in Gegenwart und Zukunft eine
Schlüsselqualifikation dar, die für alle
Lebensbereiche zunehmend eine not-
wendige Grundlage darstellt, von der
Informationsbeschaffung für den Alltag
bis hin zur beruflichen Qualifizierung
und demokratischen Teilhabe. 
Zugleich ist deutlich, dass Frauen von
der „digitalen Spaltung” besonders be-
troffen sind, wenn nicht auf breiter
Ebene gegengesteuert wird. Es ent-
scheiden sich nach wie vor nur rund 14
Prozent Mädchen und jungen Frauen
für eine Ausbildung in diesen zukunft-
sorientierten Berufsfeldern, für 2003
waren die Zahlen sogar wieder rückläu-
fig. Laut einer repräsentativen Umfrage
des Emnid-Instituts sind weniger als die
Hälfte aller Frauen online, bei den
Männern sind es zwei Drittel. Das Land
Bremen bildet mit einem Anteil von
36,4 % Internet-Nutzerinnen sogar mit
Mecklenburg-Vorpommern das
Schlusslicht bundesweit. Und anders als
erwartet wuchs im letzten Jahr bei
Männern der Onliner-Anteil deutlich
schneller als bei Frauen.

Für Frauen und Mädchen sind die
Einstiegsbedingungen, die Nutzung
und die Auswirkungen der neuen
Technologien andere als für Männer.
Gleichzeitig haben Frauen spezielle
Ansprüche an die Informationen, die sie
im Internet suchen und finden wollen.
Studien belegen, dass Frauen stark ziel-
gerichtet und nutzungsorientiert ins

Netz gehen. Besonderes Augenmerk
muss daher weiterhin darauf gelegt
werden, dass sowohl die frauengerech-
te Gestaltung des Internet als auch die
Zugänge und Nutzungsbedingungen
frauengerecht gestaltet werden.

Das Landesprogramm zur Information-
und Mediennutzung „Bremen in
T.I.M.E” formuliert als Leitidee und
Zielsetzung, dass die technologischen
Entwicklungen der gesamten Gesell-
schaft dienen sollen. Dies bedeutet,
dass vorhandene oder entstehende Un-
gleichheiten beseitigt werden und die
Gleichstellung von Männern und
Frauen gefördert werden sollen. Die
Zentralstelle hatte zwar im vergange-
nen Berichtszeitraum mit Erfolg darauf
hingewirkt, dass das Landesprogramm
als eines der fünf zentralen Kriterien für
die Projektförderung die Verbesserung
der Chancengleichheit der Frauen in
der Informationsgesellschaft enthält.
Dieses Kriterium spiegelt sich in der
Mehrzahl der aus T.I.M.E geförderten
Projekte nach wie vor noch nicht aus-
reichend wider. Im Rahmen des Prinzips
von Gender Mainstreaming müssen die
Lebenssituationen von Frauen in der
Mediennutzung stärker beachtet wer-
den. Dies ist auch auf dem Hintergrund
zu sehen, dass Bremen sich als High-
Tech-Standort und speziell im Bereich
von E-Government und bei der Nut-
zung neuer Medien in der Verwaltungs-
reform bundes- und EU-weit erfolg-
reich profiliert hat und sich hier in Zu-
kunft weiter engagieren wird. Nur
wenn Frauen auf allen Ebenen konse-
quent in diese Entwicklungen einbezo-
gen werden, kann der Anspruch auf
„E-Democracy”, also der Beitrag der
neuen Kommunikationstechnologien

zur mehr BürgerInnenbeteiligung, auch
im Sinne von Geschlechterdemokratie
eingelöst werden. Es sind daher Pro-
jekte notwendig, die dazu beitragen,
den Medienstandort Bremen mit seinen
innovativen Entwicklungen auch in die
Tiefe und Breite der Bevölkerung zu
verankern. Neue Medien benötigen
eine solche Verankerung und ständigen
„Überprüfung” ihrer Alltagstauglich-
keit, damit sie die auch wirtschaftlich
gewollte Breitenwirkung entfalten kön-
nen. 

5.1 Das Bremer Frauenportal und
Internet-Magazin gesche.online

Die Zentralstelle hat als einen Beitrag
zur Stärkung der Medienkompetenz
von Frauen mit Unterstützung des
Landesmedienprogramms das Bremer
Landesportal für Frauen und Frauen-
magazin gesche.online aufgebaut.
gesche.online ist ein Projekt, das ein
Informations- und Serviceangebot ver-
bindet mit einem speziellen Weiterbil-
dungsangebot für Frauen. gesche.onli-
ne spricht Frauen als Nutzerinnen des
Angebots an und trägt gleichzeitig
dazu bei, dass Frauen sich auch in der
Rolle der Gestalterinnen und Produzen-
tinnen von Inhalten im Netz erfahren. 

Zwei Online-Redakteurinnen, eine
Technikerin und eine Sachbearbeiterin
haben das Projekt aufgebaut und orga-
nisieren und betreuen es. Das Portal ist
im Mai 2003 ans Netz gegangen und
verzeichnet seitdem ständig steigende
Nutzerinnenzahlen. 

Das Besondere an gesche.online:
Frauen gestalten das Portal als freiwilli-
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ge Mitarbeiterinnen selbst. Sie kommu-
nizieren in offenen regelmäßigen Re-
daktionstreffs ihre Ideen und lernen
voneinander. Die Teilnahme an den
Redaktionstreffen ist offen und durch-
lässig. Neue Frauen können jederzeit
dazustoßen. Dabei erstellen Frauen aus
unterschiedlichen Fachrichtungen Bei-
träge; die Koordination leistet die On-
line-Redaktion. Schwerpunktthemen
werden besprochen und Anregungen
zu ihrer konkreten Darstellung ausge-
tauscht. Ausgehend von diesem ge-
meinsamen Interesse werden unter-
schiedliche Fragen der Netznutzung
und -gestaltung behandelt. Für die
Arbeit der freiwilligen Redakteurinnen
hat das Team im Portal unterschiedliche
Eingabemasken entwickelt. So können
Artikel, Veranstaltungen und Einrich-
tungsdaten von jedem Rechner aus
dezentral ohne Zugriffsrechte eingege-
ben werden. Die Masken sind so über-
sichtlich und klar gestaltet, dass sie
einen niedrigschwelligen Zugang er-
möglichen und auch völlige Anfänge-
rinnen zur Beteiligung ermutigen und
anregen.

Themenschwerpunkte im Berichtszeit-
raum waren „Vorbilder” und „Existenz-
gründung”. Es haben sich in Bremen
und Bremerhaven Redaktionsgruppen
aus freiwilligen Redakteurinnen gebil-
det, die sich in eigenen Lerneinheiten
und Schulungen weiterbilden und ler-
nen, ihre Beiträge selbstständig in das
Portal einzustellen. Rund 100 Frauen
beteiligen sich inzwischen mit ihren
Beiträgen an der Gestaltung des Maga-
zins. Den regelmäßigen Newsletter
erhalten rund 600 Frauen - und
Männer. Die Schulungen haben bisher
ca. 40 Frauen durchlaufen.

Neben den redaktionell-inhaltlichen As-
pekten geht es in einzelnen Modulen
um Techniken wie Gebrauch der Digi-
talkamera und Bildbearbeitung, Scan-
nen, das Einbinden von Video- und
Audiodateien oder online-gerechtes
Gestalten von Texten.
Auf der Themenseite „Multimedia und
Technik” finden Internetanfängerinnen
eine Überblicksseite zum Thema „Inter-
net für Einsteigerinnen”. Gleichzeitig
finden Interessierte auf dieser Seite ein
von uns entwickeltes Technik-Glossar.

In ersten Jahr haben bereits vier Prakti-
kantinnen die Möglichkeit genutzt, den
Alltag einer Online-Redaktion kennen zu
lernen und je nach mitgebrachter Qua-
lifikation eigene Teilprojekte zu erstellen: 
• Archivierung des redaktionellen Ma-

terials
• Programmierung im Content Mana-

gement System (CMS)
• Einarbeitung ins CMS als Anwenderin
• Erarbeitung eines redaktionellen

Schwerpunkts „Existenzgründung”
• Erarbeitung von Modulen zur Erstel-

lung einer HTML-Website
• Allgemeine Mitarbeit in der Online-

Redaktion, Erstellung von redaktio-
nellen Beiträgen

• Pflege des Veranstaltungskalenders

Frauennetzwerke nutzen dieses System
für die Intensivierung ihrer Kommuni-
kation ebenso wie spezielle Nutzerin-
nengruppen, z.B. Existenzgründerin-
nen. Für sie wurden je nach Nutzungs-
interesse offene und geschlossene Fo-
ren entwickelt.

gesche.online sammelt als Pilotanwen-
dung wichtige Erfahrungen für die Nut-
zung des neuen CMS, das Bremen als

Landeslizenz erworben hat und mit
dem auch zukünftig die Stadtinforma-
tionssysteme bremen.de und bremer-
haven.de arbeiten werden. Das Projekt
kooperiert mit der Redaktion der bre-
men.online GmbH und mit bremen
online services bos. Der Finanzsenator
unterstützt das Projekt mit Hard- und
Software sowie mit der Finanzierung
von Programmierleistungen. 

Anfang 2004 hat gesche.online den
neuen Bremer Weiterbildungspreis er-
halten.

5.2 Mitarbeit im 
LernNetzWerk Bremen

Medienkompetenzerwerb von Multipli-
katorinnen der Mädchenarbeit steht im
Mittelpunkt der Mitarbeit der Zentral-
stelle im Bremer LernNetzWerk, einer
Initiative unter der Federführung des
Arbeitnehmerkammer. In diesem aus
dem Bundesprogramm „Lernende
Regionen” geförderten Bremer Projekt
kooperieren unterschiedliche Weiter-
bildungsträger. Die Zentralstelle ist
gemeinsam mit der Stadtbibliothek und
dem Zentrum für Schule und Beruf
Bestandteil des Kooperations- und Be-
ratungsnetzwerks für Internetzugangs-
und Lernorte des Instituts für Informa-
tionsmanagement Bremen ifib. Eng an
das Portal gesche.online geknüpft ent-
wickelt die Zentralstelle Lerneinheiten
für Mädchenarbeiterinnen in Bremen
und Bremerhaven und stellt diese nach
der Erprobung online zur Verfügung.

5.3 Mädchen und neue Technologien
(S. Punkt 7.2)
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5.4 Bundesweite Aktivitäten 

Seit der 10. GFMK, die „Frauen in der
Informationsgesellschaft” als Leitthema
gewählt hatte, besteht eine Koopera-
tion auf Länderebene, um die Internet-
Präsenz und -nutzung durch Frauen zu
erhöhen. Seit Herbst 2001 beteiligt sich
die Zentralstelle an der Erarbeitung
eines Konzepts für ein Bundesfrauen-
portal, das in enger Zusammenarbeit
mit bestehenden und geplanten Län-
derportalen für Frauen entwickelt wird.
Für das Bremer Projekt „gesche.online”
ist mit Synergieeffekten zu rechnen.

6Familienpolitik/
Familienrecht

Die Zentralstelle wurde an der Prüfung
von Gesetzesentwürfen beteiligt und
hat für die Stellungnahmen des Landes
Bremen für den Bundesratsausschuss
“Frauen und Jugend” und den Bundes-
rat Empfehlungen zur Verbesserung der
Rechtsstellung von Frauen an den für
den Ausschuss zuständigen Senator für
Frauen abgegeben. Die Zentralstelle
war - wie im letzten Berichtszeitraum
auch - für den Senator für Frauen in der
Arbeitsgemeinschaft Familienrecht und
Familienpolitik der 12. und 13. GFMK
vertreten. Im Rahmen der GFMK-

Arbeitsgemeinschaft Familienrecht (AG
Familienrecht) und im Rahmen ihrer
vereinbarten Zusammenarbeit mit dem
Senator für Frauen war die Zentralstelle
u. a. mit folgenden Gesetzen und
Reformvorhaben befasst.

6.1 Kindschafts- und
Gewaltschutzrecht

Die AG Familienrecht hat empfohlen,
die Bundesregierung zu bitten,
• die Handhabung der Gerichte bei Ent-

scheidungen in Umgangsrechtsfällen,
in denen häusliche Gewalt gegen die
Kindesmutter eine Rolle spielt, zu
beobachten und auszuwerten;

• im Rahmen einer Langzeitforschung
die Auswirkungen des Erlebens häus-
licher Gewalt gegen die Kindesmutter
auf diese und die mitbetroffenen
Kinder zu untersuchen; Schwerpunkte
der Untersuchung sollen insbesonde-
re Regelung und praktische Ausge-
staltung des Umgangs- und Sorge-
rechts sowie Anordnungen nach dem
Gewaltschutzgesetz sein;

• ein interdisziplinäres Modellprojekt
mit wissenschaftlicher Begleitung zu
initiieren mit dem Ziel, bei Interven-
tion wegen Kindesmisshandlung den
Gesichtspunkt häuslicher Gewalt stär-
ker zu berücksichtigen, insbesondere
durch Abstimmung und Verbindung
mit Maßnahmen zum Schutz der
Mutter. 

Diese Untersuchung sollte die im Jahre
2002 geplante Begleitforschung zum
Gewaltschutzgesetz aus frauen- und
familienpolitischer Sicht ergänzen. Die
AG Familienrecht  befürchtete auf-
grund der Erfahrungen der zum Schutz

der Frauen tätigen Einrichtungen, dass
Schutzanordnungen nach dem Gewalt-
schutzgesetz und andere Opferschutz-
Interventionen durch die Wahrneh-
mung des Umgangsrechts des gewalt-
tätigen Vaters unterlaufen werden kön-
nen mit der Folge, dass es zu weiteren
Gefährdungen von Mutter und Kind
kommen kann. Die Untersuchung ge-
richtlicher Verfahren wegen Umgangs-
rechtsstreitigkeiten, in denen häusliche
Gewalt gegen die Kindesmutter eine
Rolle spielt, soll dazu dienen, in Erfah-
rung zu bringen, ob und wie das Vor-
kommen häuslicher Gewalt bei der
Entscheidung über das Umgangsrecht
Berücksichtigung findet.

Die Folgen des Erlebens häuslicher Ge-
walt für die spätere Entwicklung der
betroffenen Mutter und ihrer Kinder
und deren Bewältigungsmöglichkeiten
wurden bislang nicht hinreichend
untersucht. Die Ergebnisse einer Längs-
schnittuntersuchung in den USA zu den
Auswirkungen der elterlichen Eheschei-
dung auf Kinder (Wallerstein / Lewis)
zeigen, dass oftmals erst die Feststel-
lung der Langzeitwirkungen Aufschluss
darüber gibt, ob die rechtlichen
Rahmenbedingungen und die darauf
basierenden Maßnahmen auch den
tatsächlichen Erfordernissen entspre-
chen. Die von der AG Familienrecht
vorgeschlagene Untersuchung könnte
wichtige Erkenntnisse liefern, ob mit
den neuen gesetzlichen Bestimmungen
ausreichende und dem Kindeswohl und
dem Schutz der Mutter entsprechende
Reaktionsmöglichkeiten gegeben sind,
und ob diese auch hinreichend umge-
setzt werden. Die Ergebnisse könnten
ggf. auch zu einer Änderung der recht-
lichen Rahmenbedingungen führen.
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Die AG Familienrecht  intendiert mit
dem Antragsvorschlag zum Modell-
projekt primär die stärkere Integration
der Thematik häuslicher Gewalt in den
Kinderschutz, ohne jedoch die Notwen-
digkeit der Einnahme der Perspektive
der mitbetroffenen Kinder in Konzep-
ten zur Intervention bei häuslicher Ge-
walt zu vernachlässigen. Hintergrund
ist die gesicherte Erkenntnis, dass
Kindesmisshandlung in der Mehrzahl
im Kontext von häuslicher Gewalt
gegen die Mutter stattfindet. Aus Sicht
des Kinderschutzes wird die Mutter
jedoch meist eher als (Mit-)Verursa-
cherin der Kindesmisshandlung, insbe-
sondere durch Vernachlässigung, gese-
hen, denn als Opfer häuslicher Gewalt.
Bleibt häusliche Gewalt unerkannt,
besteht nach einschlägigen Erfahrun-
gen die Gefahr, dass trotz Kinder-
schutzinterventionen die Gewaltbelas-
tung der Familie nicht endet. Im
Rahmen des vorgeschlagenen Modell-
projektes sollte daher ein Interventions-
programm für Kinderschutzeinrichtun-
gen entwickelt werden, dass beide
Formen der familiären Gewalt - Kindes-
misshandlung und Gewalt gegen die
Mutter - von Anfang an angemessen
berücksichtigt und damit Mütter und
Kinder gemeinsam unterstützt.

Die GFMK hat diesen Antrag ange-
nommen und an die Bundesregierung
weitergeleitet. Die Bundesregierung ist
in ihrer Antwort auf die Langzeitunter-
suchung nicht eingegangen. Hinsicht-
lich der Auswertung der Gerichtsakten
in Umgangsrechtsfällen, hat sie die
GFMK darüber informiert, dass diese im
Rahmen eines von dem Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) in Auftrag gegebenen

Projekts „Entwicklung von Interven-
tionsansätzen im Scheidungsgesche-
hen” durchgeführt werden und eine
Praxisphase mit wissenschaftlicher
Begleitung erfolgen solle. Zum letzten
Vorschlag (Modellprojekt) hat die
Bundesregierung mitgeteilt, dass sich
die Bund-Länder-AG „Häusliche Ge-
walt” mit der Verknüpfung Kind-
schafts- und Gewaltschutzrecht befas-
sen werde. Darüber hinaus habe das
Bundesministerium der Justiz Ende
2002 eine Evaluierung des Gewalt-
schutzgesetzes in Auftrag gegeben. Die
AG Familienrecht wird nach Beendi-
gung der vorgenannten Maßnahmen
prüfen, ob sie den Vorschlägen der
GFMK entsprechen.

6.2 Sorgeerklärungen 
nicht ehelicher Eltern

Die AG Familienrecht hat empfohlen,
die Bundesregierung um Prüfung zu
bitten, wie zukünftig in den statisti-
schen Erhebungen des Bundesamtes für
Statistik die von nicht miteinander ver-
heirateten Eltern abgegebenen Sorge-
erklärungen erfasst werden können,
um verlässliche Daten über die Akzep-
tanz dieses neuen Rechtsinstituts zu
erhalten.
Sie schlug außerdem eine Untersu-
chung vor über die Auswirkungen der
durch Sorgeerklärung begründeten
gemeinsamen elterlichen Sorge auf die
Möglichkeiten der Lebensgestaltung
dieser Mütter, die nicht mit dem Vater
ihres Kindes verheiratet sind, sowie auf
die betroffenen Kinder und Väter.

Sorgeerklärungen werden bislang nicht
in der Kinder- und Jugendhilfestatistik

erfasst. Es ist deshalb nicht bekannt, in
wie vielen Fällen überhaupt von
Sorgeerklärungen Gebrauch gemacht
worden ist. 
Neben der statistischen Erfassung feh-
len bislang auch Aussagen darüber,
welche Veränderungen durch dieses
neue Rechtsinstitut für die in der Regel
allein erziehenden Mütter entstanden
sind. Bei den bisherigen Untersuchun-
gen zur Kindschaftsrechtsreform ist
diese besondere Form der Wahrneh-
mung der gemeinsamen elterlichen
Sorge bisher unberücksichtigt geblie-
ben.

Der Antrag wurde angenommen und
an die Bundesregierung weitergeleitet.
Während des Berichtszeitraums hat die
Bundesregierung den Vorschlag hin-
sichtlich der statistischen Erfassung von
Sorgeerklärungen inzwischen umge-
setzt und in einem dem Bundestag
zugeleiteten Gesetzentwurf zur Rege-
lung einer Übergangsregelung zum
Kindschaftsrechtsreformgesetz für nicht
miteinander verheiratete Eltern aufge-
nommen.

Zu der von der GFMK vorgeschlagenen
Untersuchung hat die Bundesregierung
ausweichend Stellung bezogen. Auf-
grund eines Urteils des BVerfG vom
29.01.2003 zur elterlichen Sorge nicht
verheirateter Eltern sei eine neue Situa-
tion eingetreten. Das Gericht habe dem
Gesetzgeber aufgegeben zu überprü-
fen, wie die gesetzliche Möglichkeit
einer gemeinsamen Sorgetragung in
der Regel genutzt wird und ob die
tatsächliche Sorge durch Sorgeerklä-
rungen auch rechtlich abgesichert wird.
Das Bundesministerium der Justiz prüfe,
wie der Auftrag umgesetzt werden
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könne. Ein Ergebnis dieser Prüfung liegt
zum Ende des Berichtszeitraums nicht
vor.

6.3 Geschlechter- und 
familiengerechte Verteilung von
Belastungen im
Einkommenssteuerrecht

Die AG Familienrecht hat empfohlen,
die Bundesregierung zu bitten, eine Ex-
pertinnen- bzw. Expertenkommission
einzusetzen. Die GFMK hatte in der
Vergangenheit mehrfach die Umgestal-
tung der Einkommensbesteuerung und
insbesondere des Ehegattensplittings
empfohlen, da sich die derzeitige Privi-
legierung der Einverdienst- oder auch
Hausfrauen-Ehe mittelbar diskriminie-
rend auf berufstätige Ehefrauen aus-
wirkt und negative Anreizwirkungen
für die Erwerbstätigkeit von Ehefrauen
hat. Nach Auffassung der AG Familien-
recht ist auch unter dem Aspekt der
Gleichbehandlung von Alleinerziehen-
den und in Ehe lebenden Eltern eine
Umgestaltung des Ehegattensplittings
erforderlich, weil der Haushaltsfrei-
betrag für allein Erziehende mit Kindern
bis zu seiner Aufhebung im Jahr 2005
stufenweise abgebaut wird. Die Kom-
mission sollte deshalb mit dem Unter-
suchungsauftrag eingesetzt werden,
alle entwickelten Vorstellungen bzw.
Modelle bezüglich ihrer unterschiedli-
chen Wirkungsweise auf Frauen und
Männer hin zu prüfen und zusammen-
zustellen. Damit bestünde die Möglich-
keit, auf einer verlässlichen Grundlage
eine parteienübergreifende Diskussion
zu führen.
Die GFMK hat den Vorschlag beschlos-
sen und an den Bundesminister der

Finanzen weitergeleitet. Eine Stellung-
nahme ist im Berichtszeitraum nicht
erfolgt.

Außerdem sollte das Einkommens-
steuerrecht auf seine tatsächlichen
Belastungswirkungen innerhalb der
unterschiedlichen Formen des Zusam-
menlebens von Frauen und Männern
mit Kindern auf der Basis vergleichen-
der Berechnungen grundsätzlich über-
prüft und entsprechende Vorschläge für
eine geschlechter- und familiengerech-
te Einkommensbesteuerung unter Be-
rücksichtigung verfassungsrechtlich
vorgegebener Unterhaltsverpflichtun-
gen entwickelt werden, sowie im
Vorgriff auf eine Neuregelung ein Vor-
schlag für eine leistungsgerechtere
monatliche Verteilung der Lohnsteuer-
belastung auf erwerbstätige Ehegatten
mit unterschiedlicher Einkommenshöhe
unter Beibehaltung des bisherigen
monatlichen Nettoeinkommens des
Ehepaares unterbreitet werden.

Der zweite Teile des Beschlussvor-
schlags zielt darauf, kurzfristig Alter-
nativen zur Steuerklassenkombination
III/V zu entwickeln, die nach Auffas-
sung der AG Familienrecht Ehefrauen
benachteiligt, die mit der Lohnsteuer-
klasse V (Frauenanteil 1995 knapp
95%, d.h. 43% aller lohnsteuerpflichti-
gen Frauen) als „Zuverdienerin des
Mannes” behandelt werden. Die
Sonderausgaben sowie der Freibetrag
für das Existenzminimum werden nach
geltendem Recht bei Steuerklasse III
doppelt berücksichtigt und entfallen bei
der Steuerklasse V. Zusätzlich profitiert
der Partner oder die Partnerin in
Steuerklasse III von der niedrigeren Pro-
gression des Splittingtarifs. Der gerin-

gere Nettolohn der Person mit Steuer-
klasse V wirkt sich negativ auf die Höhe
der Lohnersatzleistungen wie z.B.
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe,
Unterhaltsgeld, Krankengeld, Über-
gangsgeld, Mutterschaftsgeld sowie die
Höhe des Lohnanspruchs bei der
Altersteilzeit, die an den Nettolohn
anknüpfen, aus. Darüber hinaus wird
auf Grund des niedrigen Nettolohns
eine sozialversicherungspflichtige
Arbeitsaufnahme der Frau oftmals als
nicht lohnend angesehen und bietet
damit eine negative Anreizwirkung für
eine Erwerbstätigkeit von verheirateten
Frauen. Daher sollte die Steuerklassen-
kombination III/V in einer Weise neu
geordnet werden, die die monatliche
Steuerbelastung gerechter auf die
Ehegatten verteilt. 
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7Erziehungs- und
Bildungswesen

Die eigenständige Mädchenarbeit hat
in Bremen mittlerweile eine zwanzi-
gjährige Tradition. Analog zum 6.
Jugendbericht der Bundesregierung -
dem sogenannten Mädchenbericht -
bildeten sich hier die ersten mädchen-
spezifischen Angebote und Mädchen-
räume. Mit den Fachfrauen in der
Mädchenarbeit entwickelte sich in
Bremen eine Fach- und Strategie-
debatte über die  parteilich-feministi-
sche Mädchenarbeit. Mit der Verab-
schiedung der “Empfehlungen zur För-
derung der Mädchenarbeit in Bremen”
1995 wurden Standards für die
Mädchenarbeit formuliert. 

Das Anfang 2001 verabschiedete Rah-
menkonzept für die bremische Kinder-
und Jugendförderung (Anpassungs-
konzept) fordert die geschlechtsbewus-
ste und geschlechtsbezogene Ausge-
staltung aller Angebote und Leistungen
als Quer-schnittsaufgabe für alle ge-
nannten Handlungsfelder im Rahmen-
konzept. Danach muss die Umsetzung
der “Empfehlungen zur Förderung von
Mädchenarbeit in Bremen” einschließ-
lich der zur Verfügung stehenden Res-
sourcen intensiv weiter verfolgt wer-
den. Die Zentralstelle war an der
Debatte und Formulierung der
Empfehlungen und des Anpassungs-
konzepts maßgeblich beteiligt. 

Die Mädchenarbeit in Bremerhaven
kann inzwischen auf eine 10jährige

Entwicklung zurückblicken, die unter
Federführung der Zentralstelle zu einer
Verstetigung in den verschiedenen Ein-
richtungen der Jugendhilfe geführt hat.
Mädchenarbeit ist in den städtischen
Einrichtungen der Jugendförderung
inzwischen konzeptionell abgesichert
und für die Kolleginnen ein selbstver-
ständlicher Aufgabenbereich gewor-
den.
Grundlage und Standards der Mäd-
chenarbeit sind in den “Empfehlungen
zur Förderung der Mädchenarbeit in
der Jugendförderung” formuliert, die
für Bremerhaven 1998 verabschiedet
wurden.

Um die bestehenden Standards und
Strukturen zu erhalten, hat die Zen-
tralstelle in Kooperation mit anderen
Institutionen verschiedene Aktivitäten
durchgeführt und Vernetzungen herge-
stellt: 
- Mitarbeit in den Jugendhilfeausschüs-

sen
- Leitung des Runden Tisches Mäd-

chenarbeit
- Geschäftsführung des Arbeitskreises

„Mädchenpolitik im Lande Bremen”
- Projektentwicklungen und Durchfüh-

rung von Aktionen zur Berufsorientie-
rung für Mädchen

- Fortbildungen für Mädchenarbeite-
rinnen in Bremen und Bremerhaven

- Durchführung von und Beteiligung an
Mädchenprojekten

Mit Projekten z. B. zur Berufsorientie-
rung für Mädchen, Mädchenaktionen
in den Bremerhavener Einrichtungen
der Jugendförderung und der
Einrichtung des “Mädchenarbeitskrei-
ses zur Förderung von Mädcheninteres-
sen in den Freizeiteinrichtungen des
Magistrats der Stadt Bremerhaven” ist

es gelungen, Öffentlichkeit für Mäd-
chenarbeit herzustellen und sie struktu-
rell zu verankern. 

7.1 Mitarbeit in den
Jugendhilfeausschüssen

Die Zentralstelle ist beratend in den
Jugendhilfeausschüssen Bremen und
Bremerhaven vertreten. 
Die Zentralstelle arbeitet weiterhin im
Unterausschuss des Jugendhilfeaus-
schusses “Kinder- und Jugendrechte”
mit dem Blick auf eine geschlechtsspe-
zifische Umsetzung der Beteiligungs-
rechte von Kindern und Jugendlichen
mit. Ziel des Unterausschusses ist es,
die Beteiligungsrechte von Kindern und
Jugendlichen zu stärken sowie gemein-
sam ein Netzwerk der Kinder- und
Jugendbeteiligung in Bremerhaven zu
entwickeln.

7.2 Strukturen der Mädchenarbeit und
Umsetzung mädchenpolitischer
Forderungen

Nach wie vor wird Mädchenarbeit nicht
als Querschnittsauftrag verstanden. Es
bedarf noch weiterer Anstrengungen ,
Mädchenarbeit als ressortübergreifende
Aufgabe zu verstetigen und sie auch in
den Bereichen der Erziehungshilfe,
Kinderförderung, von Bildung/Schule,
der Jugendberufshilfe sowie Stadtpla-
nung zu integrieren.
Die Umsetzung der formulierten Ziel-
vorgaben in den von den Jugendhilfe-
ausschüssen Bremen und Bremerhaven
beschlossenen Empfehlungen zur
Mädchenarbeit in der Jugendförderung
ist noch nicht abgeschlossen.
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Mit der Wiederbesetzung der Stelle der
Mädchenkoordinatorin 2002 in Bremen
ist es gelungen, eine Ansprechpartnerin
und Vermittlerin für die mädchenrele-
vanten Themen im Bereich der Jugend-
förderung zu haben. Die Arbeits-
gemeinschaft gemäß § 78 KJHG ruht
seit 2002, die Aufgaben und Weiter-
entwicklung der Mädchenarbeit wer-
den vom Arbeitskreis “Mädchenpolitik
im Lande Bremen” durchgeführt. Die
Geschäftsführung des Arbeitskreises
liegt in der Hand der Zentralstelle in Ko-
operation mit der Koordinatorin für
Mädchenarbeit. 

Der Arbeitskreis „Mädchenpolitik im
Lande Bremen” hat es sich zur Aufgabe
gemacht Mädchenarbeit zu gestalten,
weiterzuentwickeln und mädchenpoli-
tisch relevante Themen öffentlich zu
machen. Beteiligungsprozesse von
Mädchen und jungen Frauen waren
und sind ein Thema des Arbeitskreises.
Beteiligung von Mädchen und jungen
Frauen wird bundesweit nahezu in allen
Modellen von Mädchenarbeit prakti-
ziert, aber nur in wenigen koedukativen
Praxisfeldern wird eine bewusste Aus-
einandersetzung mit geschlechtsbezo-
genen Aspekten vollzogen. Die im
wesentlichen “geschlechtsneutral” ge-
führte Diskussion um Beteiligung an
kommunalen Planungen und Entschei-
dungen birgt die Gefahr, dass sich die
Modelle zu stark an den Lebenswelten
der Jungen orientieren. Eine aktive,
selbstbewusste Rolle im öffentlichen
Raum einzunehmen, haben die wenig-
sten Mädchen kennen gelernt. Mit der
Aktion “Mädchen machen Politik” hat
der Arbeitskreis „Mädchenpolitik im
Lande Bremen” erstmals im Vorfeld
einer politischen Wahl ein öffentliches

Forum für Mädchen hergestellt. Auf
350 Postkarten haben Mädchen ihre
Wünsche und Forderungen formuliert,
die sich auf verschiedene Themenberei-
che beziehen. Daraus hat der Arbeits-
kreis unter Federführung der Zentral-
stelle mädchenpolitische Forderungen
anlässlich der Bürgerschaftswahl 2003
entwickelt.

Der “Arbeitskreis Mädchenpolitik im
Lande Bremen” fühlt sich in der Verant-
wortung, die Umsetzung der Wünsche
und Forderungen der Mädchen zu ver-
folgen und ihnen entsprechend Rück-
meldung zu geben. Im Berichtszeitraum
hat der Arbeitskreis eine Dokumen-
tation “Mädchen mischen mit - Mäd-
chen mischen auf” herausgegeben, in
der Beteiligungsprojekte von Mädchen
und jungen Frauen im Lande Bremen
dargestellt werden, erstmals gemein-
sam von Bremer und Bremerhavener
Fachfrauen dokumentiert.

Mädchenarbeit wird in Bremerhaven
seit 10 Jahren vom “Runden Tisch
Mädchenarbeit” unter Federführung
der Zentralstelle initiiert und weiter ent-
wickelt. Ziel des Runden Tisches ist eine
Vernetzung der Mädchenarbeiterinnen,
um Kompetenzen und Ressourcen zu
bündeln sowie Strategien zu ent-
wickeln, Mädchenarbeit strukturell zu
verankern und in das Blickfeld von
Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung
zu bringen. Im Berichtszeitraum befas-
ste sich der Runde Tisch schwerpunkt-
mäßig mit einer Standortbestimmung
und daraus zu entwickelnden Perspek-
tiven für die Mädchenarbeit in Bremer-
haven:
- Umsetzung und Fortschreibung des

Mädchenförderplans für alle Bereiche

der Jugendhilfe
- Einsatz einer Koordinatorin für die

Mädchenarbeit in Bremerhaven
- strukturelle und finanzielle Absiche-

rung der Mädchenarbeit
- geschlechtsspezifische Arbeit bereits

im Kindergarten
- Fortbildung für die Mädchenarbeite-

rinnen
- strukturelle Absicherung der Mäd-

chenarbeit.
Diese Ergebnisse wurden mit dem
zuständigen Dezernenten sowie der
Verwaltungsleitung des Amtes für
Jugend und Familie diskutiert. In der
Diskussion wurde verdeutlicht, dass
Mädchenarbeit Querschnittsaufgabe
ist, deren Realisierung aber noch weit
entfernt ist. Die Zentralstelle stellt sich
der Aufgabe, an der Umsetzung dieser
Ziele initiativ weiter zu arbeiten.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit
war die Erstellung einer Festschrift mit
der Darstellung verschiedener Mäd-
chenprojekte in Bremerhaven sowie die
Gestaltung eines Festes mit einem
Festvortrag zum Thema Mädchenarbeit
in den Zeiten von Gender Mainstrea-
ming zum 10jährigen Bestehen des
Runden Tisches Mädchenarbeit.

Berufsorientierung für Mädchen
Ausbildung und Beruf haben einen
hohen Stellenwert in der weiblichen
Lebensplanung. Dieser schlägt sich in
der hohen Ausbildungsmotivation und
den Qualifizierungsleistungen der jun-
gen Frauen nieder. Im Rahmen der
Ausbildungs- und Studienwahl ent-
scheiden sich Mädchen und junge
Frauen noch immer überproportional
für “typisch weibliche” Berufe oder
Studienfächer. Damit schöpfen sie ihre
Berufsmöglichkeiten nicht voll aus. Mit
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verschiedenen Projekten zur Berufs-
orientierung soll Mädchen die Möglich-
keit gegeben werden, ihr Berufswahl-
spektrum zu erweitern sowie ihr
Interesse an naturwissenschaftlichen
Ausbildungen und Studiengängen zu
wecken. 

Die Zentralstelle trägt durch ihre Aktivi-
täten zur Berufsorientierung für Mäd-
chen dazu bei, Berufsorientierung von
der geschlechtsspezifischen Seite zu
betrachten und Projekte entsprechend
zu beeinflussen.

In Kooperation mit Schulen, der Kreis-
handwerkerschaft und der Volkshoch-
schule hat die Zentralstelle, Büro
Bremerhaven, Workshops zur Berufs-
orientierung und Lebensplanung von
Mädchen veranstaltet. Geschlechts-
spezifische Berufsorientierung wird
damit immer wieder als Impuls in den
Blick von Bildung und Ausbildung
genommen. Bis zum Jahr 2001 fanden
in Bremerhaven regelmäßig Berufs-
orientierungstage für Mädchen der 8.
Haupt- und Realschulklassen statt,
diese wurden vom Girls’ Day abgelöst.

Girls’ Day
(Siehe Punkt 2.3)

Mentoring in der Berufsorientierung
Mit dem Mentoring Projekt sollen
Mädchen in Begleitung einer Mentorin
Erfahrungen in “frauenuntypischen”
Berufen sammeln. Dieses Projekt wird
z. Z. das drittel Mal erfolgreich durch-
geführt und konnte mit der Beratungs-
stelle “Geschlechtergerechte Schule”
am Lehrerfortbildungsinstitut in
Bremerhaven verstetigt werden. 

IT zum Anfassen
In Kooperation mit der Telematik Initia-
tive Bremerhaven e. V. (TIB) hat die
Zentralstelle das Projekt “IT zum Anfas-
sen” entwickelt. Anliegen ist es,
Medienkompetenz zu entwickeln und
Einblicke in IT- und Multimediafirmen
zu geben. Dabei wird ganz gezielt die
Verbindung Schule - Wirtschaft
genutzt. Mädchen sollen so eine ver-
besserte Chance am Ausbildungsmarkt
erhalten. 
Dieses Konzept ist eines der Gewinne-
rinnen 2003 der Ausschreibung der Bil-
dungs-initiative der swb Enordia AG
und wird im laufenden Schuljahr von
der swb Enordia AG gefördert. Durch
strukturelle Veränderungen der TIB ist
von einer Förderung und Weiterfüh-
rung dieses Projekts über den Berichts-
zeitraum hinaus nicht auszugehen. Die
Zentralstelle wird sich um eine Weiter-
führung des Projekts unter anderer
Trägerschaft bemühen.

Runder Tisch Arbeitslehre
Dem Runden Tisch Arbeitslehre ist es
gelungen, die Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Wirtschaft zu verbes-
sern und in verschiedenen Schulen
strukturell zu verankern. 

8Wissenschaft

8.1 Frauenförderung an den
Hochschulen im Land Bremen

Wenn auch der Anteil der weiblichen
Studierenden in den letzten Jahren kon-
tinuierlich gestiegen ist, so ist die Zahl
der jungen Frauen, die ein naturwissen-
schaftliches oder technisches Fach wäh-
len, gering geblieben. Das gilt insbe-
sondere auch für die Informations-
technologien, die eine gute berufliche
Verwertbarkeit erwarten lassen. 

Das an der Universität, der Hochschule
Bremen und der Hochschule Bremerha-
ven etablierte Verbundprojekt zur
Förderung von Frauen in den natur-
und ingenieur-wissenschaftlichen
Studiengängen, das aus Mitteln des
Hochschulwissenschaftsprogramms
(HWP) gefördert wird, wird auch im
HWP-Folgeprogramm nach 2003 fort-
gesetzt. Die Landesbeauftragte wurde
erneut als Gutachterin in die Jury beru-
fen, die über die für die Jahre 2004 und
2005 zu fördernden Projekte entschied.

Mit dem Wechsel im Rektorat der
Hochschule für Künste ist es gelungen,
Frauenförderung an dieser Hochschule
zu verstärken. Es wurde erstmals eine
zentrale Kommission Frauenförderung
gewählt, die durch die Zuarbeit einer
hauptberuflichen Mitarbeiterin unter-
stützt wird. Ausdruck des verstärkten
Engagements im Bereich der Frauenför-
derung ist auch die erfolgreiche Bewer-
bung um Fördermittel aus dem Förder-
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schwerpunkt „Frauenförderung” im
HWP-Folgeprogramm, von dem die
Hochschule für Künste zum ersten Mal
profitiert.

8.2 Gender Studien

Die Landesbeauftragte ist Mitglied im
Beirat des Zentrums für feministische
Studien - ZFS an der Universität Bre-
men, der sich am 22. Juni 2001 konsti-
tuiert hat. Der Beirat riet dem ZFS, ein
Zertifikatsstudium “Gender Studies”
und Gender-Module für Masterstu-
diengänge (Master of Arts und Master
of Science) zu entwickeln. Auf Anraten
der Landesbeauftragten soll sich ein
Modul mit dem Anwendungsfeld
“Gender Mainstreaming” befassen. 
Um das Lehrkonzept voranzubringen
und umzusetzen, ist zukünftig eine Ver-
stärkung professoraler Verantwortung
nötig. Die mangelnde Umsetzung der
Einrichtung der Frauenforschungs-
professuren wird als Problem gesehen.

8.3 Veranstaltungsreihe 
Ortswechsel

Im Berichtszeitraum fand in Bremen
wieder die Vortragsreihe „Ortswech-
sel” zu Fragen und Ergebnissen der
Frauen- und Geschlechterforschung
statt. Der Titel „Ortswechsel” ist zu-
gleich Programm: Über die Grenzen
akademischer Räume hinaus werden
aktuelle Forschungsergebnisse der
Frauen- und Geschlechterforschung
vorgestellt. Diese Forschung hat in den
letzten Jahrzehnten jene Spuren aufge-
deckt, die durch die Kategorie „Ge-
schlecht” in allen Lebensbezügen gezo-

gen werden. Dies hat Auswirkungen
auf die Gestaltung aller Gesellschafts-
prozesse, von Wirtschaft, Bildung,
Politik, Kunst und Kultur bis hin zu
Gesundheit und Alltag.
Mit den Vorträgen der Ortswechsel-
Reihe soll ein Austausch von Wissen
und Erfahrung zwischen Wissenschaft
und Praxis angeregt und fortgesetzt
werden. Die Vortragsreihe soll dazu
beitragen, den Dialog zwischen
Wissenschaftlerinnen und interessierten
Bremerinnen und Bremern zu ermögli-
chen. Jeweils im Herbst und Winter
2002 und 2003 organisierte die
Zentralstelle gemeinsam mit dem
Zentrum für feministische Studien, dem
Büro Chancengleichheit der Universität
Bremen, dem Verein der Freundinnen
und Freunde des Zentrums für femini-
stische Studien und der Zentralen
Kommission für Frauenfragen der
Hochschule Bremen zum siebten und
achten Mal die Veranstaltungsreihe.
2003 wurde die Kooperation um das
Frauenbüro der Hochschule für Künste
erweitert und die Anzahl der Vorträge
auf sieben erhöht. Die Themen der
Vorträge waren breit gefächert, von
pädagogischen und soziologischen
Fragestellungen bis zu Geschlechter-
definitionen in Sprache und Kunst. Das
lebhafte Interesse von einem je nach
Thema variierenden, auch nicht-akade-
mischen Publikum zeigte, dass Konzept
und Zielrichtung der Vortragsreihe auch
in diesem Berichtszeitraum eingelöst
wurde. Die erfolgreiche Reihe wird fort-
gesetzt. 

9Gesundheit

Auch im vergangenen Berichtszeitraum
hat die Zentralstelle in der Tradition der
Frauengesundheitsbewegung auf
unterschiedlichen Ebenen weiter daran
gearbeitet, lebensweltbezogene und
frauenrelevante Aspekte im Gesund-
heitswesen zu verankern und Frauen
informiertere Entscheidungen über
Präventions- und Behandlungsangebo-
te zu ermöglichen.

Jedoch gab es im Berichtszeitraum in
Folge der Sparmaßnahmen der Bremer
Regierung Einschränkungen bei einigen
Beratungs- und Informationsangeboten
und damit Verunsicherungen besonders
bei Projekten und Institutionen der
Selbsthilfe. Viele der Einsparungen stel-
len nach Meinung der Zentralstelle
einen Leistungsabbau dar, der insbe-
sondere Frauen als Mitarbeiterinnen im
Gesundheitswesen und als Nutzerinnen
frauenrelevanter Angebote trifft. Die
Gesundheitspolitik muss sich weiterhin
auf Landes- wie auf Bundesebene zu
einem frauengerechten Gesundheits-
wesen entwickeln, das die Selbstkom-
petenz von Frauen stärkt und ihre
gesellschaftliche Einbindung durch ver-
antwortliche Teilhabe an der Mitgestal-
tung eines gerechten Sozial- und
Gesundheitswesens fördert.

Die in den vergangenen 20-25 Jahren
in Bremen entstandenen vielfältigen
Initiativen zur Förderung der Frauen-
gesundheit haben in ihren jeweiligen
Wirkungsfeldern - in Ergänzung der
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traditionellen Gesundheitsversorgung -
konstruktiv Einfluss auf das gesamte
Bremer Gesundheitswesen genommen.
Einige dieser Initiativen haben weit
über die Bremer Landesgrenzen hinaus
Vorbildcharakter. Beispielhaft zu nen-
nen sind das Forum Frauengesundheit,
“Cara” - Beratungsstelle zur vorgeburt-
lichen Diagnostik e.V., das Internet
Angebot für essgestörte Mädchen und
junge Frauen www.schlaraffenland-
bremen.de oder das Bremer Frauen-
gesundheitszentrum (FGZ).

Im Berichtzeitraum wurden jedoch
“www.schlaraffenland-bremen.de”
und das FGZ, die beide unter der inhalt-
lichen Schwerpunktsetzung gearbeitet
haben, dass Gesundheit sich aus allen
sozialen, politischen und ökologischen
Lebensbereichen bestimmt, von den
Sparmaßnahmen der Bremer Landes-
regierung existentiell getroffen. Mittler-
weile wurde www.schlaraffenland-bre-
men.de von einer Agentur in Olden-
burg übernommen (siehe Punkt 9.3).
Das FGZ wird vorerst seine Beratungs-
arbeit reduziert aufrecht erhalten (siehe
Punkt 9.6).

9.1 Vernetzung kommunaler
Frauengesundheitsaktivitäten 

Das Bremer Forum Frauengesundheit 
Seit 1994 lädt die Zentralstelle Vertrete-
rinnen aus Beratungsstellen, Projekten,
Bildungseinrichtungen, Fach- und
Berufsverbänden, Kliniken, Betrieben,
Ärzte- und Arbeitnehmerkammer,
Krankenkassenverbänden, Behörden
und öffentlichen Gesundheitsdiensten
ein, fachübergreifend zu Frauenge-
sundheitsfragen zu diskutieren und

Strategien für eine bessere Frauen-
gesundheitsversorgung zu entwickeln.

Ein ständig wiederkehrendes Thema
sind der mangelhafte Patientinnen-
schutz. 
Seit vielen Jahren kritisiert die Frauen-
bewegung in Deutschland den Um-
gang der Medizin mit den Wechsel-
jahren von Frauen. Vor einiger Zeit war
dazu endlich ein weltweiter Streit auch
von Experten über den Nutzen und
Schaden von Hormonersatztherapien in
Gang gekommen, in der Bundes-
republik wesentlich angefacht durch
Risikoschätzungen von Prof. Dr. Eber-
hard Greiser vom Bremer Institut für
Präventionsforschung und Sozial-
medizin (BIPS). Diese Kontroverse und
das Unbehagen von Frauen, dass eine
Zeitspanne in ihrem Leben als patholo-
gischer Zustand mit hohem Gefähr-
dungspotential, also als Mangelkrank-
heit definiert wurde, dem mit großzügi-
ger Verschreibung von Hormonen
abgeholfen werden sollte, griffen Fach-
frauen im Forum Frauengesundheit auf
und organisierten einen Kongress, der
erstmalig einen nationalen und interna-
tionalen Diskurs zwischen den Fach-
disziplinen anregen sollte, um ein Ver-
ständnis für den sozialen und medizini-
schen Kontext dieses komplexen
Lebensabschnitts von Frauen zu stär-
ken. Unter dem Titel “Wechseljahre
multidisziplinär”, fand dieser Fachkon-
gress im Februar 2003 in Bremen statt.
Verantwortlich vorbereitet wurde er
vom BIPS, dem Zentrum für Public
Health an der Universität Bremen und
dem Forum Frauengesundheit bei der
ZGF. Die Kongressteilnehmerinnen ver-
fassten als Ergebnis die “Bremer Erklä-
rung wechseljahre multidisziplinär”. Die

Kongressdokumentation ist unter
www.wechseljahre.bips.uni-bremen.de
zu bestellen.
Übrigens lehnt mittlerweile auch das
Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) und das
Bundesministerium für Gesundheit und
soziale Sicherung (BMGS) eine generel-
le Hormonverschreibung in den
Wechseljahren ausdrücklich ab. Diese
Empfehlungen begrüßt die Zentral-
stelle: Endlich hat wiederholte Mah-
nung von kritischen Frauen erreicht,
dass von offizieller Stelle ein Umdenken
und verändertes Verschreibungsverhal-
ten bei Hormonersatzmitteln gefordert
wird. Allerdings hat sich eine solche
Veränderung in den Bremer Praxen
noch nicht durchgesetzt: Im AOK Mit-
gliederheft 12/03 berichten Dr. Anette
Zawinkell und Prof. Dr. Martina Dören,
dass im Bundesländervergleich in Bre-
men nach wie vor die meisten Hor-
mone verschrieben werden und bislang
der geringste Verschreibungsrückgang
zu verzeichnen ist.

9.2 Frauen und Sucht

Im Berichtzeitraum hat der Arbeitskreis
„Frauen und Sucht” bei seinen regel-
mäßigen Treffen mit Sorge festgestellt,
dass sich durch fortschreitende finanzi-
elle Kürzungen von Hilfeangeboten die
Versorgung suchtkranker Frauen ver-
schlechtert hat und eine zunehmende
Verelendung - etwa durch Obdach-
losigkeit - feststellbar ist.
Frauen mit Suchtproblemen schämen
sich häufiger als Männer wegen ihrer
Sucht und verhalten sich eher zurück-
haltend, zeigen sich weniger in der
Öffentlichkeit - und werden so meist
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mit ihren Problemen übersehen. Der AK
„Frauen und Sucht” befasste sich mit
den Auswirkungen der Gesundheitsre-
form auf diese Gruppe erkrankter
Menschen. 

9.3 Ess-Störungen

Im Berichtszeitraum wurde die Internet-
beratung für Ess-Störungen www.
Schlaraffenland-bremen.de, angesie-
delt beim Institut für Suchtprävention
und Angewandte Pädagogische Psy-
chologie e.V. (ISAPP), trotz Veranke-
rung im Koalitionsvertrag nicht weiter
finanziert. Dieses Informations- und
Beratungsangebot im Internet arbeitete
bereits kurz nach seinem Online-Auf-
tritt mit außerordentlichem Erfolg. Weil
Haushaltsmittel nicht rechtzeitig für die
Weiterfinanzierung dieses vorbildlichen
und bundesweit einzigartigen Internet-
Angebots für essgestörte Mädchen und
junge Frauen zur Verfügung standen,
wurde “schlaraffenland-bremen.de”
von der Agentur “Prevent” in Olden-
burg übernommen. Damit hat Bremen
nicht nur ein innovatives und bundes-
weit anerkanntes Projekt sondern auch
einen integralen Baustein seiner Sucht-
prävention im Bereich Ess-Störungen
verloren. Der Parlamentsausschuss für
die Gleichberechtigung der Frau hat
diese Entwicklung in seinem Protokoll
mit Unverständnis und Bedauern zur
Kenntnis genommen. 

Auch das “Beratungszentrum Ess-Stö-
rungen”, das erst im April 2003 seine
Arbeit aufgenommen hatte, kann diese
nicht fortführen. Es bestand ein Finan-
zierungskonzept, das eine Anschubfi-
nanzierung durch die „Aktion Mensch”

beinhaltete und innerhalb von drei
Jahren eine schrittweise Übernahme
der Kosten durch andere Geldgeber
vorsah. Der Bremer Senat kann seine
Finanzierungszusage aus dem Koali-
tionsvertrag nicht einhalten. Damit
scheinen auch alle anderen Finanzie-
rungsbeteiligungen (durch z.B. Kran-
kenkassen, Landesversicherungsanstal-
ten und Sponsoren) hinfällig zu sein.
Mittlerweile besteht seitens der Kran-
kenkassen die Absicht, die Prävention
von Ess-Störungen an Schulen zu för-
dern, wobei die Höhe und die Art noch
verhandelt werden müssen.

In Bremerhaven wird nach wie vor das
Thema Essstörungen, speziell für Mäd-
chen, weder über Beratungsangebote
noch über die Ausweisung einer An-
laufstelle im Gesundheitsamt abge-
deckt. Ess-Störungen waren bereits im
Berichtsjahr 1999 Thema und wurden
sowohl von der Zentralstelle als auch
von Stadtverordneten im Frühjahr 2000
wieder in die Debatte gebracht. In den
Koalitionsvereinbarungen zwischen
SPD und CDU aus dem Jahre 1999 ist
zu diesem Thema vereinbart, dass die
Koalitionspartner die Schaffung einer
Stelle (beim Gesundheitsamt) anstre-
ben, die über Drittmittel finanziert wer-
den soll. Die Prüfung von Seiten des
Gesundheitsamts ergab, dass eine
Drittmittelfinanzierung immer eine Co-
Finanzierung durch den Träger vorsieht;
das wurde unter sparpolitischen Ge-
sichtspunkten verworfen. Der Aus-
schuss für Gesundheit fasste einen ent-
sprechenden Beschluss. Die Zentral-
stelle bedauert dies und wird sich be-
mühen - sobald eine Bürger/innen-
Stiftung in Bremerhaven gegründet ist
und über genügend Mittel verfügt - mit

einem entsprechenden Konzept Stif-
tungsgelder für diese Versorgungslücke
festlegen zu lassen.

9.4 Arbeitskreis 
“Behinderte und betreuende
Frauen” in Bremerhaven

Die im März 2001 beim Magistrat ein-
gerichtete Stelle für die kontinuierliche
und hauptamtlich personelle Anbindung
des Arbeitskreises “Behinderte und
betreuende Frauen” konnte im Jahre
2003 aus Mitteln des Programms 50
plus (Senator für Arbeit und Bundes-
anstalt für Arbeit - Förderung von
schwerbehinderten AkademikerInnen)
für weitere zwei Jahre bis 2005 gesi-
chert werden. Die Stelle nennt sich mitt-
lerweile “Kontaktstelle für behinderte
Frauen und Mädchen” und wurde mit
einer schwerbehinderten Akademikerin
mit langjähriger Erfahrung in der Arbeit
mit behinderten Frauen besetzt. Auf-
gabe dieser Stelle ist die Weiterentwick-
lung der Mitwirkungs- und Eigeninitia-
tivmöglichkeiten von behinderten
Frauen sowie Konzeptionierung mögli-
cher eigenständiger Beratungsange-
bote für die Stadt Bremerhaven unter
Einbindung des Arbeitskreises. Ziel ist es
dazu beizutragen, die Lebenssituation
von behinderten Frauen und Mädchen
im Sinne eines selbstbestimmten und
gleichberechtigten Lebens in Bremer-
haven zu verändern.

Im Berichtszeitraum war der Arbeits-
kreis u. a. an der Diskussion um den
Senatsentwurf des Bremischen Gleich-
stellungsgesetzes für behinderte Men-
schen für Bremerhaven beteiligt. Durch
die kontinuierliche hauptamtliche An-
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bindung konnten Themen wie “mit Be-
hinderung durch den Alltag”, “Krank-
heitsbilder und bestimmte Behinderun-
gen” behandelt werden. Im Jahre 2002
gab der Arbeitskreis außerdem ein
neues Faltblatt über seine Arbeit heraus
und benannte sich in “In 1. Linie bin ich
Frau - Arbeitskreis für Frauen mit und
ohne Beeinträchtigungen” um.

Die Zentralstelle hat mit der Kontakt-
stelle kontinuierlichen Austausch und
unterstützt die Stelleninhaberin bei der
Entwicklung frauenpolitischer Initiati-
ven im Bereich behinderter Frauen.

9.5 Bremer Brustkrebs-Screening-
Projekt (BBSP)

Die Zentralstelle und das Forum Frauen-
gesundheit begleiten seit Beginn auf-
merksam das Bremer Brustkrebs-Scree-
ning-Projekt (BBSP) und neuerdings die
Einführung des flächendeckenden
Brustkrebs-Screening zur Früherken-
nung von Brustkrebs in allen Bundes-
ländern. Es besteht die begründete
Sorge, dass die in Bremen im Projekt-
beirat erarbeiteten Standards für eine
informierte Entscheidung (nach den
Standards des British Medical Council),
die Möglichkeit zur unabhängigen
Beratung über individuellen Nutzen
oder Schaden vor der Teilnahme am
Screening, als auch der datenschutz-
rechtlich gesicherte Umgang mit allen
Daten in allen Bereichen (Einladung,
Wiedereinladung und bei Nichterschei-
nen) auf Bundesebene nicht eingeführt
werden. All diese Aspekte sollten jedoch
im Sinne des Patientinnenschutzes
höchsten Ansprüchen gerecht werden.
Die Senatorin für Gesundheit hat sich in

einem Brief an die Bundesministerin für
Gesundheit hinter die in Bremen ent-
wickelten Standards gestellt.
Aus dem Forum Frauengesundheit wird
zur Zeit eine Dokumentation vorberei-
tet, die ein Resümee aus der jahrelan-
gen BBSP-Beiratsarbeit zieht und dar-
aus Standardsetzungen für eine Frauen
gerechtes Früherkennungsangebot ent-
wickelt. 

9.6 Frauengesundheitszentrum
Bremen

Das FrauenGesundheitsZentrum (FGZ)
wurde von der Streichung jeglicher
finanzieller Unterstützung durch die
Bremer Regierungskoalition getroffen.
Bis Ende 2003 mussten Räume und
Mitarbeiterinnenverträge gekündigt
werden. Damit endet die offizielle För-
derung eines 20 jährigen erfolgreichen
alternativen Beratungsangebots für
Frauen in Bremen. Das FGZ arbeitete
fachlich fundiert und wird von Fach-
experten und der Bevölkerung gleicher-
maßen anerkannt. Auch ihre erfolgrei-
che Zusammenarbeit bei der ambulan-
ten Nachsorge nach stationärer psycho-
somatischer Rehabilitation u.a. mit der
Landesversicherungsanstalt Oldenburg
- Bremen schien durch das Wegbrechen
der Basisfinanzierung durch den Sena-
tor für Arbeit, Frauen, Gesundheit,
Jugend und Soziales gefährdet. Denn
erst diese Basisfinanzierung ermöglichte
die Akquise weiterer Projekte. Die
erwirtschafteten Einnahmen durch
Zusammenarbeit mit Krankenkassen
und Versicherungen können die Strei-
chungen der öffentlichen Förderung
nicht ausgleichen. Die Landesbeauf-
tragte hat sich intensiv für den Erhalt

dieser vorbildlichen Einrichtung einge-
setzt und sich an der Entwicklung neuer
Konzepte beteiligt. Inzwischen versucht
das FGZ, einzelne Beratungs- und
Informationsangebote durch Dritt-
mittel, Teilnehmerinnenbeiträge und
Spenden aus allen Teilen der Bevölke-
rung zu retten.

9.7 Ratgeber „Schwanger in Bremen
und Bremerhaven”

Wieder war der Ratgeber “Schwanger
in Bremen und Bremerhaven” von
2001 trotz der Auflagenhöhe von
15.000 Exemplaren im Frühjahr 2003
fast vollständig vergriffen. Bei dem
überarbeiteten Nachdruck im Herbst
2003 wurde - in 5. Auflage - vieles ak-
tualisiert und an Informationen ergänzt,
etwa die Artikel über das Rauchen und
über Alkohol in Schwangerschaft und
Stillzeit. Der Ratgeber nennt Adressen,
gibt Tipps und Informationen rund um
Schwangerschaft, Geburt und Wochen-
bett, Kinderbetreuung, Mutterschutz
und finanzielle Hilfen. Das Buch wurde
mit von der Zentralstelle eingeworbe-
nen Sponsorengeldern finanziert und
wird - wie in den Jahren zuvor - kosten-
los an schwangere Frauen und Paare
abgegeben. Der Ratgeber ist direkt bei
der Zentralstelle oder in gynäkologi-
schen Praxen, Beratungsstellen und
Kliniken erhältlich.

9.8 12. Konferenz der 
Gleichstellungs- und Frauen-
minister und -ministerinnen 

Im Jahr 2002 hatte Bremen den Vorsitz
der 12. GFMK, die in Bremen stattfand.
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Aufgrund der bundesweit anerkannten
Kompetenz Bremens im Bereich der
Frauengesundheitspolitik hatte die
GFMK diesmal das Schwerpunktthema
Frauen und Gesundheit.
Entsprechend den Anträgen, die die
Zentralstelle für die Senatorin für Ar-
beit, Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales vorbereitete, beschloss die
GFMK
• das Bundesministerium für Gesund-

heit zu bitten, Frauen- und geschlech-
tergerechte Gesundheitsberichterstat-
tung und Routinedaten (etwa im
„Gesundheitsbericht für Deutsch-
land” und in der Fortschreibung des
Bundesfrauengesundheitsberichtes)
nach geschlechtsspezifischen Kriterien
entsprechend dem Prinzip des Gender
Mainstreaming zu entwickeln; 

• das Bundesministerium für Gesund-
heit und das Bundesministerium für
Bildung und Forschung zu bitten, das
Prinzip des Gender Mainstreaming bei
allen Aktivitäten der Gesundheits-
politik und der Gesundheitsforschung
umzusetzen. Insbesondere Forschung
für den Menschen soll nach den
Kriterien des Gender Mainstreaming
evaluiert werden;

• das Bundesministerium für Gesund-
heit zu bitten, Informationsmateria-
lien über die Menopause besonders
unter einem gesellschaftlich-kulturel-
len Blickwinkel zu entwickeln, die
über Nutzen und Risiken der
Hormontherapie aufklären sowie
Möglichkeiten alternativer Behand-
lungen nennen und auf Änderungen
im Lebensstil hinweisen.

• Auf Antrag Bremens wurde das
Bundesgesundheitsministerium in
einem Entschließungsantrag aufge-
fordert darzulegen, welche nationalen

Maßnahmen ergriffen wurden, um
die von der Europäischen Union emp-
fohlenen Verbesserungen im Zusam-
menhang mit dem Einsatz von Brust-
implantaten umzusetzen. Einer Studie
zufolge lässt sich zwar kein wissen-
schaftlicher Beweis führen, dass mit
Silikongel gefüllte Implantate zu
Gesundheitsproblemen führen - es
lässt sich aber auch nicht vollständig
ausschließen. Auf der GFMK bestand
Konsens, innerhalb geltenden Rechts
die Überwachung und Qualitätskon-
trolle der Implantate sowie die Auf-
klärung von Mädchen und Frauen zu
verbessern.

Die Zentralstelle hat in den vergange-
nen Jahren mit einer nationalen Selbst-
hilfegruppe von Frauen mit Sitz in
Bremen zusammengearbeitet, in der
Frauen darum kämpfen, dass ihr Scha-
den, den sie durch Brustimplantate aus
Silikonmaterial genommen haben, offi-
ziell anerkannt wird. 

9.9 Weitere überregionale 
Aktivitäten

Auch im Berichtszeitraum wurde die
Landesbeauftragte als Referentin zum
Thema Frauengesundheitspolitik im
ganzen Bundesgebiet eingeladen, um
über verschiedene Aspekte von Ge-
sundheitspolitik für Frauen zu sprechen.
Die Einladungen kamen u.a. von fol-
genden Veranstaltern:
- Deutscher Frauenrat 
- Deutscher Städtetag - Gesundheits-

ausschuss 
- Gesellschaft für Geburtsvorbereitung 
- Daimler-Benz-Stiftung/Ladenburger

Diskurs 
- Hessentag 

- Landesfrauenrat Niedersachsen 
- VdK-Sozialverband - Bundesfrauen-

konferenz 
- Institut für Frauenforschung und

Gender Studien an der FH in Kiel
- Frauengesundheitswochen verschie-

dener Kommunen.

10Gewalt gegen Frauen

Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist
immer noch ein großes gesellschaftli-
ches Problem. 
Im Berichtszeitraum ist es allerdings
durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit
im Lande Bremen gelungen, dass sich
breitere Kreise mit dem Problem befas-
sen.

Im rechtlichen Bereich hat sich die
Situation für die Opfer von häuslicher
Beziehungsgewalt positiv verändert:

10.1 Änderung des Bremischen
Polizeigesetzes

Häusliche Gewalttaten sind in der Regel
keine Einzeltaten; nach Erfahrungen der
Polizei werden die Täter innerhalb kur-
zer Zeit erneut gewalttätig. Um auf
diese Erkenntnis effektiver reagieren zu
können, wurde am 25. Oktober 2001
die “Wohnungsverweisung” (§ 14 a)
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zur Verhinderung weiterer schwerer
Grundrechtsverletzungen zum Nachteil
des bereits geschädigten Opfers in das
Bremische Polizeigesetz aufgenommen.
Der eigentliche Sinn der Wohnungsver-
weisung liegt darin, eine nicht nur kurz-
fristige räumliche Trennung von Opfer
und Täter zu erreichen. Die “polizei-
rechtliche Wohnungsverweisung” dient
der Vorbereitung zivilrechtlicher Maß-
nahmen, die auf der Grundlage des am
02.01.2002 in Kraft getretenen Geset-
zes zur Verbesserung des zivilgerichtli-
chen Schutzes bei Gewalttaten und
Nachstellung sowie zur Erleichterung
der Überlassung der gemeinsam ge-
nutzten Wohnung bei Trennung (Ge-
waltschutzgesetz) durchsetzbar sind.
Mit Hilfe der polizeilichen Wohnungs-
verweisung kann ein Täter in Fällen
häuslicher Gewalt für einen Zeitraum
von bis zu 10 Tagen aus der Wohnung
verwiesen und mit einem Rückkehr-
verbot belegt werden. In dieser Zeit ist
es dem Opfer möglich, weiterreichende
zivilrechtliche Schritte gegen den Täter
einzuleiten. Im Ausnahmefall kann die
Frist um weitere 10 Tage durch die Poli-
zei verlängert werden, wenn dem zu-
ständigen Gericht ein Antrag auf
Zuweisung der Wohnung vorliegt, über
den noch nicht entschieden werden
konnte.

10.2 Gewaltschutzgesetz

Zum 01.01.2002 ist das „Gesetz zum
zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten
und Nachstellungen” (Gewaltschutz-
gesetz - GewSchG) in Kraft getreten.
Mit dem Gewaltschutzgesetz ist ein
Meilenstein bei der Bekämpfung von
Gewalt im häuslichen Bereich verankert

worden: „Wer schlägt muss gehen; das
Opfer bleibt in der Wohnung”. Im
Zusammenspiel mit dem polizeilichen
Wegweisungsrecht wird den Opfern
von häuslicher Gewalt wirksam Schutz
gewährt. Das Opfer, zumeist die Frau,
bleibt in der Wohnung, der Täter muss
gehen.
In Fällen von häuslicher Gewalt kann
das Gericht die Wohnung dem Opfer
zur alleinigen Nutzung zuweisen. Hat
der Täter zum Beispiel bei einem ge-
meinsamen Mietvertrag eigene Rechte
an der Wohnung, ist die Überlassung
zu befristen, bei alleinigen Rechten des
Täters auf 6 Monate. Die Zuweisung
kann um sechs Monate verlängert wer-
den, wenn es dem Opfer nicht gelun-
gen ist, eine Ersatzwohnung zu finden.
Der Täter muss sich solange um eine
andere Wohnung bemühen.
Bei Trennung oder Trennungsabsicht
von Ehepaaren kann die Wohnung dem
Opfer auch bis zur Scheidung zugewie-
sen werden. Entsprechendes gilt für
eingetragene Lebensgemeinschaften.
Die Zuweisung der Wohnung ist auch
möglich, wenn Opfer der Gewalt nicht
die Ehe- oder Lebenspartnerin ist, son-
dern das Wohl von im Haushalt leben-
den Kindern gefährdet ist.
Ein Anspruch auf Wohnungszuweisung
ist erst drei Monate nach der Tat ausge-
schlossen. Er ist aber auch dann nicht
ausgeschlossen, wenn das Opfer vor
Ablauf der drei Monate schriftlich vom
Täter die Überlassung der Wohnung
verlangt hat. Das heißt, auch Frauen,
die zunächst ins Frauenhaus geflüchtet
sind, können in Ruhe überlegen, ob sie
in die Wohnung zurückkehren möch-
ten.
Das Gericht kann neben der Anord-
nung, die Wohnung zu verlassen,

gegenüber dem Täter weitere Schutz-
maßnahmen treffen. Es kann dem Täter
verbieten:

- die Wohnung der verletzten Person
zu betreten,

- sich der Wohnung des Opfers bis auf
einen vom Gericht festzusetzenden
Umkreis zu nähern,

- sich an Orten aufzuhalten, an denen
sich das Opfer regelmäßig aufhält
(dazu gehören der Arbeitsplatz, der
Kindergarten oder die Schule der
Kinder des Opfers, aber auch Freizeit-
einrichtungen, die das Opfer nutzt),

- Kontakt zur verletzten Person aufzu-
nehmen (dies gilt für alle Arten des
Kontakts, sei es über Telefon, Telefax,
Brief oder E-Mails),

- Zusammentreffen mit dem Opfer her-
beizuführen (sollte es dennoch dazu
kommen, hat sich der Täter oder die
Täterin umgehend zu entfernen).

Mit solchen Schutzanordnungen soll
den im konkreten Einzelfall bestehen-
den Gefährdungen begegnet werden.
Schutzanordnungen können auch aus-
gesprochen werden, wenn ernsthafte
Drohungen vorliegen, ohne dass es
bereits zu Gewaltanwendung gekom-
men ist. 

Das Gericht kann alle diese Schutzmaß-
nahmen bei konkreter Gefahr im
Eilverfahren - auch ohne Anhörung der
Gegenseite - treffen, so dass im An-
schluss an die polizeiliche Wegweisung
gerichtlicher Schutz sichergestellt wer-
den kann.

Beide Gesetze zusammen bewirken
einen Paradigmenwechsel im Umgang
mit häuslicher Beziehungsgewalt:
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Nicht mehr das Opfer, sondern der
Täter muss die vertraute Umgebung
verlassen!

Bisher ( Stand November 2003) wurden
in der Stadt Bremen 168 Wegweisun-
gen ausgesprochen. Es gab 2 Verfah-
ren, bei denen die Männer Widerspruch
eingelegt hatten. Das Gericht entschied
zugunsten der Polizei. In Bremerhaven
hat die Polizei in insgesamt 29 Fällen
eine Wegweisung ausgesprochen; in
mehr als 85 % der Fälle waren Frauen
mit Kindern betroffen.

Seit Beginn der statistischen Erhebun-
gen zum Gewaltschutzgesetz am 1. Ja-
nuar 2003 wurden in Bremen und
Bremerhaven insgesamt 45 Anträge auf
Überlassung einer gemeinsam genutz-
ten Wohnung und 49 Anträge auf
gerichtliche Maßnahmen zum Schutz
vor Gewalt und Nachstellungen ge-
stellt. Die Ergebnisse der Verfahren
werden leider nicht statistisch erfasst,
aber von Opfern und AnwältInnen ist
der Zentralstelle bekannt, dass die Ver-
fahren im allgemeinen für die Frauen
entschieden werden - bei Eilverfahren
teilweise innerhalb einer Stunde.

Nach Inkrafttreten des Gewaltschutz-
gesetzes ist von der Zentralstelle eine
Informationsveranstaltung für JuristIn-
nen durchgeführt worden, die auf
großes Interesse stieß. Als Referentin
konnte eine der MitverfasserInnen des
Gesetzes geworben werden. 

Es ist deutlich, dass sich ein Bewusst-
seinswandel zumindest in den staatli-
chen Stellen vollzieht und so die lang-
jährige Tätigkeit der Zentralstelle in die-
sem Bereich Erfolge aufweisen kann.

Das macht Mut, in diesem Problemfeld
weiter zu handeln. 

10.3 Ressortübergreifende
Arbeitsgruppe „Häusliche
Beziehungsgewalt”

Die ressortübergreifende Arbeitsgruppe
“Häusliche Beziehungsgewalt” hat
unter der Federführung der Zentralstel-
le ihre erfolgreiche Arbeit im Berichts-
zeitraum weiter geführt. Beteiligt sind
die Senatoren für Bildung und Wissen-
schaft; Inneres und Sport, Justiz und
Verfassung; sowie Arbeit, Frauen, Ge-
sundheit, Jugend und Soziales.
Im März 2003 legte sie einen ersten Er-
fahrungsbericht zur Umsetzung des
Präventionskonzeptes vom April 2000
vor. 
Es zeigte sich, dass alle im ersten Bericht
vorgeschlagenen Maßnahmen umge-
setzt wurden, so dass weitere Maßnah-
men geplant werden konnten, so z.B.
eine gemeinsame Fortbildung vom LIS
und der Zentralstelle für die Zielgruppe
der Beratungslehrer und Lehrerinnen. 
Dieser Bericht ist von der bremischen
Bürgerschaft begrüßt und verabschie-
det worden. Die ressortübergreifende
Arbeitsgruppe arbeitet weiter und
wacht über die Umsetzung der Maß-
nahmen in den einzelnen Arbeits-
feldern. Alle 2 Jahre muss die Arbeits-
gruppe dem Senat und damit auch der
Bürgerschaft über die Umsetzung diese
Konzeptes Bericht erstatten.
Es ist auch gelungen, eine wissenschaft-
liche Begleitung durch Prof. Dr. Kave-
mann von der Universität Osnabrück
einzuwerben, so dass durch den “Blick
von außen” die bremischen Maßnah-
men noch einmal evaluiert werden.

10.4 Internationaler Gedenktag 
gegen Gewalt an Frauen 
am 25. November

Bei den Überlegungen, wie man im
Alltag die Bevölkerung mit dem
Problem häusliche Beziehungsgewalt
konfrontieren könnte, stieß die Zentral-
stelle auf eine Aktion der Stadt Köln.
Unter dem Titel “Gewalt kommt nicht
in die Tüte” wurden dort an einem 25.
November die Morgenbrötchen von
allen Bäckern in eine besondere Tüte
gepackt, auf deren Rückseite bekannte
Personen der Stadt ihre Haltung zum
Thema Gewalt deutlich machten.
Die Zentralstelle konnte den Präsiden-
ten des Senats, den Oberbürgermeister
der Stadt Bremerhaven, den Polizei-
präsidenten von Bremen, einen Redak-
teur des Regionalmagazins „buten und
binnen” von Radio Bremen, und den
Aufsichtsratsvorsitzenden des SV Wer-
der gewinnen, mit ihren Namen auf der
Rückseite einer extra für Bremen
geschaffenen Tüte ihre Haltung zum
Thema Gewalt zu unterstreichen.
Die Bäckereien Bremens und Bremer-
havens, die Konditoreien und große
Bäckerketten unterstützten dieses Vor-
haben, so dass am 25. November 2003
80.000 Tüten in Bremen und Bremer-
haven über die Verkaufstresen verteilt
wurden. Von der Presse und buten un
binnen wurde diese Aktion gut beglei-
tet. In vielen Geschäften gab es Diskus-
sionen. Bremerhaven war an der
Bäckertüten-Aktion ebenfalls mit allen
Bäckereien und Filialisten beteiligt. 

Am selben Tag führte die Zentralstelle
in Bremerhaven eine Informations-
veranstaltung zum Thema “Häusliche
Beziehungsgewalt - Wegweisungsrecht
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- Gewaltschutzgesetz” in der Stadt-
bibliothek Bremerhaven durch. In der
sehr gut besuchten Veranstaltung infor-
mierten die Ortspolizeibehörde Bremer-
haven, das Amt für Jugend und Familie
sowie das Amtsgericht Bremerhaven
über die rechtlichen Grundlagen der
Wegweisung, über die Zuständigkeiten
der Ämter und Institutionen sowie über
die Unterstützungs- und Hilfsangebote
für Frauen in Gewaltsituationen. 
Insgesamt war dies eine erfolgreiche
Aktion in beiden Städten. 

10.5 Runder Tisch “Gewalt gegen
Frauen” in Bremerhaven

Zu Beginn des Berichtszeitraums konn-
te die Zentralstelle bei dem neugewähl-
ten Stadtrat/Dezernenten für Soziales,
Gesundheit und Jugend - zugleich
zuständig für Frauen erreichen, dass
eine Arbeitsgruppe des Runden Tisches
sich mit der Umsetzung des Wegwei-
sungsrechts für die Stadt Bremerhaven
beschäftigte. Die Polizei Bremerhaven
war seit Inkrafttreten des veränderten
Polizeigesetzes nicht bereit, längere
Wegweisungen auszusprechen, da eine
Beratung und Betreuung der betroffe-
nen Frauen und Kinder nicht gewährlei-
stet war. Unter Federführung der Zen-
tralstelle und des Dezernenten konnte
innerhalb kurzer Zeit ein Verfahrens-
weg erarbeitet werden, der die Polizei,
das Amt für Jugend und Familie, das
Frauenhaus sowie das Amtsgericht ein-
bezog. 
Die Polizei erstattet bei jedem Fall von
häuslicher Beziehungsgewalt Anzeige;
bei Wegweisungen werden sowohl
Opfer als auch Täter über ihre Rechte
und Pflichten informiert. Um die Unter-

stützung der betroffenen Frauen und
Kinder zu gewährleisten, werden das
Amt für Jugend und Familie (wenn
Kinder mit betroffen sind) und das
Frauenhaus (bei Frauen ohne Kinder
sowie am Wochenende in allen Fällen)
umgehend unterrichtet. Beide Institu-
tionen haben sich verpflichtet, noch am
selben oder nächsten Werktag Kontakt
zu den Frauen aufzunehmen. Den
Frauen werden Antragsformulare für
das Amtsgericht und schriftliche Infor-
mationen von jeder Stelle zur
Verfügung gestellt.

Im November 2003 fand eine erste Be-
standsaufnahme über den Verfahrens-
ablauf bei Wegweisung statt. Ins-
gesamt konnte festgestellt werden,
dass der Informationsfluss zwischen
den einzelnen Institutionen/Ämtern rei-
bungslos verläuft, die Beratungsinstitu-
tionen werden unmittelbar von der
Polizei informiert. Die Stadtteilbüros
des Amtes für Jugend und Familie neh-
men zu den betroffenen Frauen eben-
falls sofort Kontakt auf. Sie suchen die
Familie auf, wenn diese bereits bekannt
ist; in den anderen Fällen werden die
Frauen direkt angeschrieben, sie wer-
den informiert und ihnen wird Unter-
stützung und Beratung angeboten.
Diese wird in den meisten Fällen in
Anspruch genommen. 

Das Frauenhaus Bremerhaven nimmt zu
den betroffenen Frauen sofort telefoni-
schen Kontakt auf. Die Wochenendfälle
mit Frauen mit Kindern werden sofort
am darauffolgenden Montag dem
zuständigen Stadtteilbüro übergeben.

Ein weiteres Ergebnis dieser Bestands-
aufnahme ist, dass die schriftlichen

Informationen der einzelnen Institutio-
nen/Ämter zusammen geführt werden
sollen. Dies wird unter Federführung
des Amtes für Jugend und Familie/Ab-
teilung Frauen und der Zentralstelle ab
Januar 2004 in Angriff genommen. 

Das unter Federführung der Zentral-
stelle vom Runden Tisch “Gewalt ge-
gen Frauen” in Bremerhaven erarbeite-
te Konzept “Maßnahmen gegen häus-
liche Beziehungsgewalt” wurde nach
der Vorstellung durch den Oberbürger-
meister und die Zentralstelle im Okto-
ber 2001 vor der örtlichen Presse An-
fang September 2002 vom Magistrat
beschlossen. Der Magistrat nahm das
Konzept zur Kenntnis und forderte
damit die einzelnen Dezernate auf, das
Konzept zu prüfen und die vorgeschla-
genen Maßnahmen ggf. einzuleiten.
Da im Oktober 2003 noch keine Ergeb-
nisse vorlagen, bat die Zentralstelle den
Magistrat um Auskunft. Die kurz vor
Weihnachten 2003 eingegangene Ant-
wort des Magistrats (durch den zustän-
digen Dezernenten für Soziales, Familie
und Gesundheit) zeigt für die einzelnen
Dezernate/Bereiche sehr unterschiedli-
che Vorgehensweisen auf: Während die
Polizei die von ihr vorgesehenen Maß-
nahmen und Schwerpunkte durchführt
und im Bereich des Wegweisungsrechts
aktiv ist und diese als eine geeignete
Maßnahme zur Bewältigung von häus-
licher Beziehungsgewalt ansieht, wei-
sen andere Bereiche wie Sozialamt oder
Gesundheitsamt aus, dass es entweder
keinen Handlungsbedarf gibt oder
keine Maßnahmen geplant sind. Das
Amt für Jugend und Familie erarbeitet
zur Zeit eine umfassende Konzeption
zur Familienbildung und ist ständig im
Präventivbereich mit verschiedenen

41



Aktionen aktiv. Im Bereich Schule
wurde das Konzept zwar mit Unterstüt-
zung der Frauenbeauftragten bei der
Schulleiterdienstbesprechung ausführ-
lich besprochen, es erfolgte jedoch
keine Mitteilung darüber, ob Maßnah-
men wie im Konzept vorgeschlagen
umgesetzt werden. Es muss daher fest-
gestellt werden, dass wesentliche Teile
der im Konzept vorgeschlagenen Maß-
nahmen bis  Ende des Berichtszeitraums
nicht umgesetzt wurden. Die Zentral-
stelle wird daher im Frühjahr 2004 den
Runden Tisch “Gewalt gegen Frauen”
einberufen, um mit den sowohl am
Konzept als auch am Runden Tisch
beteiligten Institutionen und Ämtern zu
klären, in wie weit die vorgeschlagenen
Maßnahmen zur Umsetzung kommen
können.

10.6 Opfer von 
Frauenhandel

Wie im letzten Bericht der Zentralstelle
angekündigt haben die Bremische
Evangelische Kirche und die Innere
Mission Bremen e.V. im Februar 2002
eine Betreuungsstelle gegründet, die
zunächst als Projekt lief und später als
„Beratungs- und Betreuungsstelle für
Betroffene von Frauenhandel und
Zwangsprostitution” (BBMeZ) fortge-
führt wurde. Diese nichtstaatliche Fach-
beratungsstelle bietet den von Frauen-
handel und Zwangsprostitution betrof-
fenen Frauen ein umfassendes Betreu-
ungsangebot, dass u. a. Beratung (z. B.
über finanzielle Hilfen und rechtsan-
waltliche Vertretungsrechte), psychoso-
ziale Betreuung, Prozessbegleitung,
Hilfen bei der Organisation der Rück-
kehr ins Heimatland anbietet. Sie arbei-

tet eng mit dem Amt für Soziale
Dienste zusammen, das u.a. die Unter-
bringung koordiniert, und ist Ansprech-
partnerin für die Polizei, Ausländer-
behörde und Bürger und Bürgerinnen.
Darüber hinaus leistet die BBMeZ mit
Unterstützung der oben genannten
AGs Öffentlichkeitsarbeit und nimmt
an dem Erfahrungsaustausch der Fach-
beratungsstellen in den anderen
Bundesländern teil.

Die Zentralstelle war weiterhin in dem
„kleinen” Arbeitskreis „Frauenhandel”,
der das Beratungs- und Betreuungs-
angebot für Betroffene von Frauen-
handel und Zwangsprostitution vorbe-
reitend für die „große” AG „Frauen-
handel” konzipiert hat, beratend ver-
treten. Außer der Zentralstelle nehmen
an dem kleinen AK Vertreterinnen des
Bremer Gesundheitsamts, des Landes-
verbandes der Evangelischen Frauen-
hilfe e.V., des Amtes für Soziale
Dienste, der Inneren Mission Bremen
e.V. und die Frauenbeauftragte der
Evangelischen Kirche teil. Der kleine AK
hat neben der fachlichen Begleitung
der BBMeZ auch Vorschläge für die
Öffentlichkeitsarbeit entwickelt und
insbesondere zur finanziellen Absiche-
rung der BBMeZ, die zwar einen einma-
ligen staatlichen Zuschuss vom Senator
für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend
und Soziales für die Zeit von März 2003
bis Herbst 2003 erhielt, in der Haupt-
sache aber von der Kirche durch Spen-
den und Zuschüsse finanziert wurde.

Parallel zu der beratenden Tätigkeit im
kleinen AK „Frauenhandel” war die
Zentralstelle in der von der Diakonie
Bremen initiierten „großen” AG
„Frauenhandel” mitberatend vertreten,

an der Vertreterinnen und Vertreter des
Diakonischen Werkes Bremen, der
Frauenhäuser, von Nitribitt e.V (bis
Dezember 2002), der Inneren Mission,
des Senators für Inneres, des Fachkom-
missariates des Landeskriminalamtes,
des Bundesgrenzschutzes und seit
Februar 2002 auch Mitarbeiterinnen
der BBMeZ teilnehmen. Die Treffen die-
nen der Koordinierung und der Verbes-
serung der Zusammenarbeit der betei-
ligten Stellen und der Weiterentwick-
lung der BBMeZ. Ein Zusammenarbeits-
konzept wurde beschlossen und umge-
setzt.

Die Tätigkeit der Beratungsstelle wurde
auch öffentlich vom damaligen Senator
für Inneres gewürdigt als eine Stelle, die
wirksame Hilfe für die Opfer leistet.
Zugleich hat er sein Interesse an dem
Fortbestand der Beratungsstelle bekun-
det. Da die Kirche sich aber nicht in der
Lage sah, die BBMeZ weiterhin allein zu
finanzieren, hat die Zentralstelle ge-
meinsam mit der Kirche zu Spenden
aufgerufen, um die Zeit bis eine politi-
sche Entscheidung getroffen wird, ob
Bremen sich an der Finanzierung betei-
ligt, zu überbrücken.

Vor der Bürgerschaftswahl im Mai 2003
hat der Senat die Bürgerschaft mit der
Bürgerschaftsdrucksache 15/1455 vom
09.04.03 informiert, dass der Senat
über die Fortführung des Projekts und
ggf. dessen Finanzierung im Zusam-
menhang mit dem Haushalt 2004 ent-
scheiden werde. Nach der Wahl wurde
in der Koalitionsvereinbarung der
Regierungsparteien festgelegt, dass die
Betreuung der Opfer im Rahmen der
Regeldienste (Amt für Soziale Dienste,
Polizei) erfolgen solle. 
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Da die BBMeZ Ende 2003 bereits erste
Opfer von Frauenhandel abweisen
musste, weil sie wegen ihrer begrenz-
ten finanziellen Ausstattung keine wei-
teren Personen mehr zur Betreuung an-
nehmen konnte, haben sich die
Zentralstelle, die Bremische Evange-
lische Kirche, der Landesverband der
Evangelischen Frauenhilfe Bremen e.V.
und der Verein für Innere Mission
Bremen e.V. in einer gemeinsamen
Medieninformation für die Fortführung
der nicht staatlichen Fachberatungs-
stelle BBMeZ eingesetzt und eine siche-
re Finanzierung gefordert. 

Nach den gesammelten Informationen
der Bundes-AG Frauenhandel, die beim
BMFSFJ angesiedelt ist, sind wegen der
bei den Opfern und auch den Freiern,
die Opfern helfen wollen, erforderli-
chen Akzeptanz nichtstaatliche Be-
ratungsstellen für die Opferbetreuung
besser geeignet als staatliche Stellen.
Der Grund des mangelnden Vertrauens
in staatliche Stellen liegt darin, dass die
Opfer sich häufig von den Tätern über-
zeugen lassen, dass staatliche Behör-
den, wie sie es zum Teil aus ihren
Heimatländern kennen, korrumpierbar
sind und den Tätern zuarbeiten oder sie
wegen ihres zum Teil illegalen Aufent-
halts fürchten, dass sie in Haft genom-
men werden, und im Falle einer
Abschiebung den Tätern wieder ausge-
liefert sind. Die Zentralstelle hat sich,
wie auch die oben genannten Institu-
tionen, deshalb seit 1998 für eine
Opferbetreuung durch eine nichtstaat-
liche Betreuungsstelle eingesetzt.

Bisher lag für Bremerhaven kein ausge-
wiesenes Beratungsangebot für Frauen
vor, die Opfer von Menschenhandel

wurden. Auf Initiative der Zentralstelle,
Büro Bremerhaven berief der für Frauen
zuständige Stadtrat im Frühjahr 2002
eine Arbeitsgruppe ein, an der die
zuständigen Ämter wie Polizei, Sozial-
amt und Gesundheitsamt sowie das
Diakonische Werk mit dem von ihr ge-
tragenen Frauenhaus sowie die Zen-
tralstelle Büro Bremerhaven beteiligt
waren. Da die Zahl der Opfer von Men-
schenhandel vor und während des
Berichtszeitraums unter 5 Personen in
zwei Jahren lagen, einigte sich die
Arbeitsgruppe nach längerer Diskussion
darauf, ein Beratungsangebot bei Be-
darf vorzuhalten.

Polizei, Sozial- und Gesundheitsamt
sind in jedem Fall tätig bzw. einzubezie-
hen, bei Frauen mit Kindern außerdem
das Amt für Jugend und Familie. Für die
direkte Beratung und Unterstützung
wird das Diakonische Werk mit dem
Frauenhaus Beraterinnen ad hoc zur
Verfügung stellen. Das Konzept der
Beratung und Unterstützung lehnt sich
an die “Konzeption zur Verbesserung
der Situation der Opfer von Frauen-
handel und Zwangsprostitution” in
Bremen an. Diese Vorgehensweise
wurde vom Magistrat Anfang Septem-
ber 2003 beschlossen. Der Magistrat
geht dabei von der Erwartung aus, dass
die Finanzierung derzeitiger und zu-
künftiger Fälle sowie eine intensive
Betreuung über sichergestellte Geld-
und Vermögenswerte aus der Gewinn-
abschöpfung organisierter Kriminalität
gedeckt werden. Der Senator für Justiz
und Verfassung ist entsprechend vom
Magistrat angeschrieben worden.

10.7 Sexuelle Gewalt 
an Kindern 

Der zu diesem Thema im Büro Bremer-
haven der Zentralstelle angesiedelte
Arbeits-kreis “Gegen sexuelle Gewalt
an Kindern” hat sich im Jahre 2002
überwiegend mit den inhaltlichen
Schwerpunkten von Qualitätsstandards
und deren Einhaltung bei Vorfällen von
sexueller Gewalt an Kindern beschäf-
tigt, außerdem Gespräche mit Staats-
anwaltschaft und Amtsgericht geführt
sowie zum Ende des Berichtszeitraums
zwei öffentliche Veranstaltungen
durchgeführt. Damit wird nach wie vor
das Ziel verfolgt, die Aktivitäten zugun-
sten betroffener Mädchen und Jungen
zu vernetzen und deren Situation zu
verbessern. 
Die vom Arbeitskreis Anfang 2003 ver-
abschiedeten Qualitätsstandards um-
fassen Kriterien für eine gute Zusam-
menarbeit, Anforderungen an eine Ver-
netzung, Kriterien für Hilfe und Heraus-
nahme von Kindern aus der Familie,
Haltungen und Leitgedanken bei der
Beratung sowie Schweigepflicht und
Datenschutz bei sexuellem Missbrauch
an Kindern. Hinzu kommen der An-
spruch nach Transparenz der möglichen
Verfahrenswege, die Überprüfung der
Qualitätsstandards in regelmäßigen
Abständen, Fortbildungen und Ange-
bote sowie Prävention überhaupt. Eine
Übersicht über Hilfsangebote, Einrich-
tungen und Beratungsstellen gibt der
Arbeitskreis regelmäßig heraus, u. a.
durch sein Faltblatt “Was ist sexueller
Missbrauch? Wie können Eltern ihr
Kind vor Missbrauch schützen?”, das
im Oktober 2003 bereits das zweite
Mal in einer Auflage von 1000 Stück
herausgegeben wurde. Außerdem wur-
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de ein einseitiges Informationsblatt
“Was kann ich tun, wenn ich sexuellen
Missbrauch vermute?” für die Ziel-
gruppen ErzieherInnen, LehrerInnen,
MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit
etc. erarbeitet. Neben Hinweisen zum
eigenen Verhalten und zu möglichen
Aktivitäten werden die wichtigsten
Anlauf- und Beratungsstellen mit Tele-
fon genannt. Dieses Faltblatt wurde an
die entsprechenden Institutionen wie
Schulen und Kindergärten verteilt.
Gleichzeitig führte das Amt für Jugend
und Familie einen “Dokumentations-
bogen Kindeswohlgefährdung” ein, der
von der Meldung über notwendige
Daten bis hin zu medizinischen Unter-
suchungsbefunden und Einschätzun-
gen des Gefährdungspotentials durch
die aufnehmende Fachkraft sowie die
veranlassten Maßnahmen reicht. 

Der Arbeitskreis geht davon aus, dass
die über den Zeitraum eines Jahres
geführte Qualitätsdiskussion dazu ge-
führt hat, dass die im Arbeitskreis ver-
tretenen Institutionen und Ämter dieses
Thema auch in ihren Einrichtungen auf-
gegriffen haben und somit auf einer
breiteren Basis eine Qualitätsdiskussion
zum Thema sexuelle Gewalt an Kindern
durchgeführt wurde. Da nach wissen-
schaftlichen und Erfahrungsauswer-
tungen sexuelle Gewalt an Kindern sel-
ten ohne eine allgemeine Kindeswohl-
gefährdung bzw. andere Gewaltformen
auftritt, dürfte die Einführung des o. g.
Dokumentationsbogens ein wesentli-
cher Baustein für die Einhaltung von
Qualitätsstandards in Bremerhaven
sein.
Weiteres Thema im Berichtszeitraum
war der Gesetzesentwurf zur Anzeige-
pflicht bei sexuellem Missbrauch. Der

Arbeitskreis hat sich klar dafür entschie-
den, dass er gegen die Anzeigepflicht
ist, da sonst eine unerträgliche Situation
für die BeraterInnen in den Institutio-
nen und Ämtern entstünde. Da durch-
weg alle Beratungsorganisationen sich
bundesweit gegen diese Anzeigepflicht
ausgesprochen und verwahrt haben,
konnte letzten Endes erreicht werden,
dass diese aus dem Bundesgesetz zur
Änderung der Vorschriften über die
Straftaten gegen sexuelle Selbstbestim-
mung vor seiner Verabschiedung her-
ausgenommen wurde. 
Auch die Zentralstelle erarbeitete eine
Stellungnahme zu diesem Gesetzes-
entwurf, der die Einführung dieses
neuen Straftatbestands eindeutig ab-
lehnte, “da sie kindgerechte Hilfen er-
schwert oder sogar unmöglich macht.”

Im September 2002 informierte sich der
Arbeitskreis im Amtsgericht über den
Stand der Videovernehmung sowie die
Nutzung des Videoaufzeichnungs-
raumes und den Einsatz in Strafpro-
zessen bei sexueller Gewalt an Kindern
sowie bei richterlicher Erstvernehmung.
Es ist festzustellen, dass bislang keine
richterliche Erstvernehmung mit
Videoaufzeichnung in Bremerhaven
durchgeführt und auch das technische
Instrumentarium der Videoverneh-
mung bislang in keinem Strafprozess
angewandt wurde. 

Im Herbst 2003 bot der Arbeitskreis fol-
gende Veranstaltungen an: 
- Die Rolle des Glaubhaftigkeitsgut-

achten im Prozessverfahren sexuelle
Gewalt an Kindern: Mit einer Fach-
psychologin für Rechtspsychologie
des Bremer Instituts für Gerichts-
psychologie konnte vor Fachpublikum

geklärt werden, wie diese Gutachten
zustande kommen, warum Gerichte
Glaubhaftigkeitsgutachten anfordern
und welche Auswirkungen die Erstel-
lung auf Kinder hat, insbesondere
dann wenn die Glaubhaftigkeit nicht
festgestellt wird. Für das Fachpubli-
kum wurde ersichtlich, welche
Bedeutung Glaubhaftigkeitsgutach-
ten in einem Prozessverfahren haben
und welche Rolle sie spielen können.

- “Chatten im Internet - Gefahren für
Kinder und Jugendliche?”: Mit einer
Journalistin des Vereins NetKids - Ini-
tiative zum Kinderschutz im Internet
wurde ein breites Publikum über die
Gefahren informiert, denen Kinder
und Jugendliche ausgesetzt sind,
wenn sie in die Chatwelt im Internet
“abtauchen”. Kinder und Jugendliche
kennen sich bestens aus, während
Eltern, LehrerInnen, ErzieherInnen
und JugendarbeitrInnen, die tagtäg-
lich mit Kindern beschäftigt oder
deren Erziehungsberechtigte sind,
zum überwiegenden Teil die Gefahren
aufgrund von Unkenntnis oder man-
gelndem Interesse nicht einschätzen
können. Mit Hilfe eines Films sowie
einer 20-minütigen Chatvorführung
wurde den Teilnehmenden aus den o.
g. Zielgruppen plastisch vorgeführt,
wie schnell Kinder eindeutige sexuelle
Angebote im Internet erhalten. Die
Zentralstelle wird als Ergebnis des
Vortrags mit dem Lehrerfortbildungs-
institut Kontakt aufnehmen, um eine
Fortbildung zum Thema Jugend-
schutz im Internet für LehrerInnen zu
organisieren, sowie das Thema in den
Präventionsrat einbringen, um für
Bremerhaven entsprechende Informa-
tionen zu erarbeiten und zu eröffnen.
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11Bürgerinnenbeteiligung

Die Orientierung des städtischen Le-
bens an den komplexen Bedürfnissen
der Bewohnerinnen und Bewohner ist
in den letzten Jahren deutlicher ins
Bewusstsein geraten. Die Anforderun-
gen an die zeitliche und räumliche Ko-
ordination von Familie, Kindern und
Beruf betreffen im Alltag nach wie vor
besonders Frauen. Ihre aktive Beteili-
gung an Planungs- und Gestaltungs-
prozessen ist der Zentralstelle daher ein
wichtiges Anliegen. Sie setzt sich dafür
ein, dass Interessen von Bürgerinnen
sowohl bei der Reform von Verwal-
tungsabläufen als auch in der stadttei-
lorientierten Zusammenarbeit staatli-
cher und nicht staatlicher Organisa-
tionen Berücksichtigung finden. 

11.1 Bürgerstiftung/ Bremer Initiative
Aktive Bürgerstadt (BIAB)

Die BIAB ist eine Arbeitsgemeinschaft
von Vertreterinnen und Vertretern von
Organisationen (Verbänden und Ver-
einen etc.) und Institutionen (Körper-
schaften, Behörden etc.), welche die
Idee der Aktiven Bürgerstadt in Bremen
unterstützen und voranbringen wollen.
Die Zentralstelle arbeitet mit am Auf-
bau der BIAB. Sie ist insbesondere
beteiligt an dem zentralen Thema der
Initiative: virtuelle BürgerInnenbeteili-
gung, da sie mit dem Landesfrauen-
portal gesche. online ein tragfähiges
internetgestütztes Projekt entwickelt
hat, das im Rahmen der Bürgerinnen-

beteiligung pilothaft genutzt werden
kann.
Die Aufgabe der Zentralstelle ist, als
Behörde mit der besonderen Kompe-
tenz für die Netznutzung von Frauen
deren Beteiligung entsprechend ihrer
geschlechtsspezifischen Interessen im
Internet vorzubereiten, da ohne ein
Einbeziehen der Frauen die Beteili-
gungsverfahren nicht geschlechterge-
recht gestaltet werden.

11.2 Projekte 
“Zeiten der Stadt”

Die Zentralstelle ist weiterhin im Forum
Zeiten der Stadt in Bremen vertreten.
Schwerpunkte im Berichtszeitraum
waren:
- Zukunftswerkstatt: “Bremen, eine

zeitbewusste Stadt - Wie fördern wir
selbst-bestimmte, individuelle und
kollektive Zeiten in der Stadt?”;

- Vorbereitung der Stadtentwicklungs-
gespräche ab August 2002: Die unter
Regie des Senators für Bau und Um-
welt regelmäßigen Bremer Stadtent-
wicklungsgespräche wurden 2002 un-
ter das Thema Zeiten der Stadt gestellt
und in Kooperation mit dem Projekt
Bremen 2030, der Hamburger Univer-
sität für Wirtschaft und Politik, dem In-
stitut Arbeit und Wirtschaft sowie dem
Forum Zeiten der Stadt durchgeführt.
Vier Themen wurden angeboten: 

- “Die Stadt - ein Auslaufmodell? Ur-
banität, zeitliche Vielfalt, räumliche
Dichte”

- “Die Zukunft der Stadt - mobil oder
rastlos? Mobilität gemeinsam organi-
sieren”

- “Wie kinderfreundlich ist die Stadt?
Orte und Zeiten für junge Menschen”

- “Neue Arbeit zeitlich grenzenlos?
Zwänge und Spielräume städtischer
Ökonomie”.

In allen Stadtgesprächen wurde über-
greifend den Fragen nachgegangen: 
- Bremen im Jahre 2030: Überalterte

Bevölkerung, individualisierte Bewoh-
nerinnen und Bewohner, Gemein-
wesen ohne Gemeinsinn? Schrump-
fende Einwohnerzahlen, zunehmende
Siedlungsflächen - räumlich getrennt
in Wohn-, Arbeits- und Dienst-
leistungsbereiche? Oder hat Bremen
im Jahre 2030 an Lebensqualität ge-
wonnen? Wirtschaftlich stabil, sozial
ausgewogen, attraktiv für die Wohn-
und Arbeitsbevölkerung und zugäng-
lich für alle? Unter geschlechtsspezifi-
schen Gesichtspunkten wurde ersicht-
lich, dass alle Themen eine Frauensicht
und Fraueninteressen beinhalten, die-
se jedoch kontinuierlich eingebracht
und behauptet werden müssen;

- “Arbeitszeit und Fraueninteressen -
Anforderungen aus ArbeitnehmerIn-
nensicht”. Hier ging die Arbeitneh-
merkammer Bremen in Kooperation
mit DGB, IG Metall und ver.di den Fra-
gen nach, welche frauenpolitischen
Forderungen im Hinblick auf die Ar-
beitszeit in den letzten Jahren erhoben
wurden, welche aktuellen Entwick-
lungen auf dem Gebiet der Arbeitszeit
sich gegenüberstehen und welche zu
differenzierenden Interessen von
Frauen zu berücksichtigen sind; 

- Arbeitszeitpolitische Initiative von
ver.di - u. a. der Versuch, eine breit-
angelegte Diskussion um das Thema
Arbeitszeiten, Lebenszeiten, Frauen-
und Männerzeiten in der Gewerk-
schaft durchzuführen mit dem Ziel,
entsprechende Wünsche und Differen-
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zierungen in einem neuen Tarifvertrag
zu verankern;

- Bildungsknoten/Schule als Idee aus
dem Projekt Bremen 2030;

- Verwaltungsmodernisierung. 

Das Forum „Zeiten der Stadt” will sich
zukünftig mit dem Thema „Kultur-
hauptstadt: Stadt der Frauen und Bil-
dungsknotenpunkt” auseinanderset-
zen. Einen besonderen Stellenwert
innerhalb der Arbeit des Forums nimmt
die Initiative “Familienfreundliche
Stadt” ein (siehe Punkt 2.4).

11.3 Frauenbelange in den Stadtteil-
konferenzen in Bremerhaven

Basisdemokratische Arbeit wird in
Bremerhaven mit sechs Stadtteilkonfe-
renzen erfolgreich praktiziert. Frauen-
politische Themen werden über den
“Runden Tisch Frauen in den Stadtteil-
konferenzen” unter Federführung der
Zentralstelle erarbeitet und in die ver-
schiedenen Stadtteilkonferenzen von
den teilnehmenden Frauen hineingetra-
gen. Nach wie vor ist es erforderlich,
mehr interessierte Frauen für die Arbeit
zu gewinnen und somit eine stärkere
Präsenz von Frauen in den Stadtteil-
konferenzen zu erreichen. Im Berichts-
zeitraum hat sich der Runde Tisch u. a.
mit der Aktion “Sicherer Schulweg” mit
dem Ziel auseinander gesetzt, dieses
Projekt 2004 flächendeckend in Bre-
merhaven umzusetzen. Die bisherige
Resonanz auf das Projekt ist positiv.
Der Arbeitskreis wird inzwischen von
den verschiedenen Stadtteilkonferenzen
als Fachgremium anerkannt und zu
frauenpolitisch relevanten Themen
gehört.

12Information, 
Beratung und Hilfe 
in Einzelfällen 

In annähernd gleichem Umfang wie in
den Jahren zuvor übte die Zentralstelle
ihre Funktion als Anlauf- und Be-
schwerdestelle in Fällen geschlechts-
spezifischer Benachteiligung aus.
Frauen aus den unterschiedlichsten
gesellschaftlichen Schichten und
Lebenssituationen und verschiedener
Nationalitäten wandten sich an die
Zentralstelle.
Im Mittelpunkt standen insbesondere
rechtliche und finanzielle Fragen zu
Mutterschutz, Kinder- und Erziehungs-
geld sowie der Elternzeitregelungen
und zu rechtlichen Teilzeitarbeitsrege-
lungen. Ein weiterer Schwerpunkt der
Einzelberatungen lag im Bereich
Familie, Trennungs- und Scheidungs-
situationen. Ein dritter Komplex betraf
Fragen zur beruflichen Situation von
Frauen, insbesondere zu Berufsrück-
kehr und Existenzgründung.

In Bremerhaven lag der Schwerpunkt
der Beratungen im Bereich Trennung
und Scheidung, Arbeitsplatz, Berufs-
rückkehr, Umsetzung des LGG, aber
auch Elternzeit, soziale Angelegen-
heiten sowie Gewalt und Mobbing.

13Öffentlichkeits- und
Informationsarbeit,
Veranstaltungen

13.1 Informations- und Pressearbeit

In vielfältiger Form ging die Zentral-
stelle im Berichtszeitraum mit frauenpo-
litischen Fragestellungen an die Öffent-
lichkeit und beteiligte sich gemeinsam
mit anderen Institutionen an der Ge-
staltung frauenpolitisch wichtiger Ereig-
nisse. Eigene Pressekonferenzen führte
die Zentralstelle zu den Themen Gewalt
gegen Frauen, Frauengesundheit und
zum neuen Internetportal durch.
Die von der Presse aufgegriffenen The-
men waren im Jahr 2002 und 2003 ins-
besondere die Themen häusliche Ge-
walt gegen Frauen, Frauengesundheit,
der Girls’ Day, Frauen und neue Medien
sowie die Berichterstattung über die
verschiedenen Veranstaltungen der
Zentralstelle. Die anlässlich der Wahl
zur Bremischen Bürgerschaft formulier-
ten Wahlprüfsteine der Zentralstelle
waren ebenfalls Medienthema.
Überregional und in der Fachpresse
fand weiterhin die modellhafte Vernet-
zung von Bremer Frauen im Gesund-
heitsbereich Beachtung. Die Zentralstel-
le hat überregional in vielen Presseorga-
nen zur Meinungsbildung zum Thema
Mammographie-Screening beigetragen.

13.2 Der Internationale Frauentag 

Nach wie vor wird der Internationale
Frauentag am 8. März dazu genutzt,
die verschiedenen Aktivitäten von
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Frauen und Frauengruppen in Bremen
und Bremerhaven in der Öffentlichkeit
im Rahmen der Frauenwoche darzu-
stellen. Der Frauentag ist ein Fokus für
die Bündelung unterschiedlicher Aktivi-
täten, durch die Frauengruppen und
Einzelfrauen innerhalb von Organisa-
tionen und Institutionen, Frauenbeauf-
tragte, Kultureinrichtungen sowie Poli-
tikerinnen Gelegenheit haben, auf
geschlechtsspezifische Strukturproble-
me und Benachteiligungen von Frauen
aufmerksam zu machen und Vernet-
zungsmöglichkeiten zu nutzen. 

Sowohl 2002 als auch 2003 gab die
Zentralstelle einen Veranstaltungska-
lender mit den Aktivitäten der Bremer
Frauen aus Institutionen, Vereinen und
Initiativen zum 8. März heraus und lei-
stete damit einen Beitrag dazu, die ver-
schiedenen Veranstaltungen zu kultu-
rellen, politischen und sozialen Themen
öffentlich zugänglich und sichtbar zu
machen. In Bremerhaven gab die
Zentralstelle jeweils das Programm der
Frauenwoche heraus.

Die Zentralstelle, der DGB, belladonna
e.V. und der Migrantinnenrat e.V. Bre-
men haben für den Abend am 8. März
2003 ein gemeinsames Fest für alle
Frauen organisiert und durchgeführt.
Nach den vielfältigen Aktionen am und
um den 8. März herum sollte den
Frauen nach dem Motto „Gemeinsam
arbeiten, informieren und feiern” ein
schöner Ausklang des Internationalen
Frauentages geboten werden. Das Fest
fand im Moments mit internationalen
Musik- und Tanzdarbietungen und
anschließender Diskothek mit einer D-
Jane statt. Mit ca. 450 Teilnehmerinnen
(überwiegend junge Frauen) und her-

vorragender Stimmung war das Fest ein
großer Erfolg. 

Frauenwochen in Bremerhaven
Die 14. Bremerhavener Frauenwoche
2002 stand unter dem Motto “Frauen
auf vielfältigen Wegen”. Damit wurde
dokumentiert, dass Frauen zu Beginn
des 21. Jahrhunderts viele Möglich-
keiten der Lebensverwirklichung in der
Erwerbsarbeit, in der Familie, in kultu-
rellen, sportlichen und politischen Be-
reichen haben und nutzen. Gleichzeitig
zeigte das Thema mit über 30 Veran-
staltungen auch die andere Seite dieser
Pluralität, so z. B. Entscheidungsschwie-
rigkeiten, Aushalten von Widersprü-
chen oder Rechtfertigungszwänge bei
der von Frauen gewählten Lebens-
weise. 

Die 15. Bremerhavener Frauenwoche
2003 fand unter dem Motto “Frauen
leben Kulturen” statt und dokumentier-
te damit den internationalen Charakter
der Frauenwoche. Frauen leben in ver-
schiedenen Kulturen und bieten damit
eine Bereicherung unseres gesellschaft-
lichen Lebens. Von 30 Kooperations-
partnerInnen wurden über 25 Veran-
staltungen durchgeführt. Höhepunkte
waren das Frauenfest am Internatio-
nalen Frauentag mit über 200 Frauen
und eine Informationsveranstaltung,
durchgeführt von der Zentralstelle in
Kooperation mit der Frauenbeauftrag-
ten des Landkreises Cuxhaven, auf der
zwei Vertreterinnen der Organisation
RAWA über die Situation der Frauen in
Afghanistan berichten. 

13.3 Weitere Veranstaltungen der
Zentralstelle 

Außer den in den jeweiligen Schwer-
punkten genannten Aktivitäten führte
die Zentralstelle zumeist in Kooperation
mit anderen Institutionen und Organi-
sationen weitere Veranstaltungen
durch, die der Information und der
Diskussion aktueller Themen dienten. 
• Im Mai 2002 wurde u.a. von der

Landesbeauftragten in Bremen das
Sophie-Drinker-Institut eröffnet, das
seinen Schwerpunkt in der musikwis-
senschaftlichen Frauen- und
Geschlechterforschung hat.

• Am 27. Mai 2002 veranstaltete die
Zentralstelle gemeinsam mit der
Universität Bremen in der Bremischen
Bürgerschaft die Podiumsdiskussion
„Fortpflanzung und Gentechnik -
selbstbestimmt in den Machbarkeits-
wahn?”

• Am 11. November 2002 kam auf Ein-
ladung der Zentralstelle, der Landes-
zentrale für politische Bildung, Terre
des Femmes Bremen, dem Verein
Bremer Frauenmuseum und der Zim-
mergalerie Kattenturm Beate Ziegler
von medica mondiale zum Thema
„Von Bosnien bis nach Afghanistan”.

• Im November 2002 holte die Zentral-
stelle die Ausstellung „Frauen han-
deln” von Cheryl Joscher mit Skulptu-
ren, Media Installation und Zeichnun-
gen, die sich unter anderem mit dem
Thema Gewalt gegen Frauen befas-
sen, nach Bremen.

• Im Mai 2003 wurde von Terre des
Femmes unter Beteiligung der Zen-
tralstelle die Ausstellung „Leben statt
Krieg” mit Zeichnungen afghanischer
Mädchen in Bremen gezeigt.

• Im Juli 2003 wurden “Wahlprüfsteine
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für Frauen zur Wahl der Stadtverord-
netenversammlung im September
2003” vom Fachbeirat für Frauenbe-
lange unter Federführung der Zentral-
stelle Bremerhaven herausgegeben. 

• Um dem Kunstschaffen von Frauen,
das nach wie vor nicht die gebühren-
de öffentliche Aufmerksamkeit er-
fährt, Raum zu geben, gab die Zen-
tralstelle im Berichtszeitraum wieder
bildenden Künstlerinnen die Gelegen-
heit, ihre Arbeiten in den Räumen der
Zentralstelle auszustellen und be-
kannt zu machen. Es bewarben sich
erneut viele Künstlerinnen um diese
Möglichkeit. 9 Ausstellungen fanden
im Berichtszeitraum statt. Die Zentral-
stelle macht bei der Auswahl der
Künstlerinnen ein Kunststudium,
mehrjährige künstlerische Beschäfti-
gung sowie den Nachweis von min-
destens zwei Ausstellungen zur Be-
dingung. Die Ausstellungsreihe
„Kunst in der Knochenhauerstraße”
ist inzwischen zu einer festen Einrich-
tung geworden. 

Daneben beteiligte sich die Zentralstelle
an vielen weiteren Veranstaltungen in
Form von Vorträgen, Moderationen,
Grußworten, Diskussionsbeiträgen und
Interviews. Die Landesbeauftragte hielt
153 Vorträge und Beiträge, hauptsäch-
lich mit den Themenschwerpunkten
Vereinbarkeit von Familien- und Berufs-
arbeit, Frauengesundheit sowie zu frau-
enpolitischen Grundsatzfragen und zu
jeweils aktuellen Themen. 

13.4 Informationen über die Arbeit
der Zentralstelle

Mehrfach empfing die Zentralstelle
Gruppen von Frauen und Mädchen aus
Bremen, aus verschiedenen Bundes-
ländern und dem Ausland in ihren
Räumen, die sich über Frauenpolitik in
Bremen bzw. Deutschland und über die
Institution und die Angebote der
Zentralstelle informieren wollten. Ins-
besondere bei den Gruppen aus
Bremen und dem Umland stellten die
Mitarbeiterinnen der Zentralstelle das
Informations-, Beratungs- und Vernet-
zungsangebot in den verschiedenen
Arbeitsschwerpunkten dar und wiesen
auf die Möglichkeit der Unterstützung
der Gruppen hin, indem die Zentralstel-
le Referentinnen und Materialien an-
bietet und Infrastruktur zur Verfügung
stellt, z.B. Auslage und Weitergabe von
Informationen über die Zentralstelle
oder Aufnahme in unsere Verteiler.

13.5 Anfragen

Auch in diesem Berichtszeitraum beant-
wortete die Zentralstelle wieder eine
große Zahl von Anfragen zu frauenspe-
zifischen Themen aus Universitäten,
Schulen, Frauengruppen und von
Einzelpersonen aus Bremen, dem
Bundesgebiet und dem Ausland mit der
Bitte um Material - insbesondere Statis-
tiken zu verschiedenen Frauenthemen,
zur Geschichte der Frauenbewegung
und zu allgemeinen Fragen über die
Stellung der Frau in unserer Gesell-
schaft.

14Anhang: 

14.1 Liste der Gremien/
Arbeitskreise 

Zur Erfüllung ihres Auftrags arbeitete
die Zentralstelle jeweils sachbezogen
mit allen Ressorts zusammen und
pflegte kontinuierliche Kontakte zu
allen Institutionen des Landes Bremen,
die sich mit Frauenpolitik befassen oder
befassen sollen. Diese Arbeit ist in den
entsprechenden Schwerpunkten des
Berichts aufgeführt. Insbesondere die
Zusammenarbeit mit nicht-staatlichen
Gruppen, mit Fraueninitiativen und -
verbänden hat sich im Berichtszeitraum
intensiviert. 
Im folgenden werden die im Berichts-
zeitraum kontinuierlich tagenden
Arbeitskreise aufgelistet, in denen die
Zentralstelle federführend war oder als
Mitglied mitgearbeitet hat (jeweils in
alphabetischer Reihenfolge).

14.1.1 
Stadtgemeinde und Land Bremen

14.1.1.1 
Mitgliedschaft in Gremien 
und vom Senat eingesetzten 
ressortübergreifenden
Arbeitsgruppen

- Arbeitskreis “Personalentwicklung”
des Senators für Finanzen

- Aufsichtsrat der Bremer Arbeit GmbH
- Beirat des Bremer Brustkrebs-Scree-

ning-Projekts
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- Beirat der Koordinations- und
Beratungsstelle Frau und Beruf zib

- Beirat der Migrantinnen Berufsorien-
tierung und -Planung MiBoP 

- Beirat des Expertinnenberatungs-
netzes ebn

- Beirat des Instituts für Public Health
der Universität Bremen

- Beirat des Zentrums für Feministische
Studien der Universität Bremen

- Bündnis für Arbeit Bremen und
Bremerhaven

- Fahrgastbeirat im VBN
- Jugendhilfeausschuss und Landes-

jugendhilfeausschuss
- Landesausschuss für Berufsbildung

(Stellvertretung)
- Projektgruppe „Neuordnung der per-

sonalrechtlichenEntscheidungsbefugn
isse in der Freien Hansestadt Bremen”

- Projektlenkungsausschuss „Neues
Steuerungsmodell”

- Regionaler Begleitausschuss (EFRE-
Förderung)

- Ressortübergreifende Arbeitsgruppe
„Häusliche Beziehungsgewalt”
(Federführung)

- Ressortübergreifende Arbeitsgruppe
„Wohnen in Nachbarschaften”

- Ressortübergreifender Arbeitsstab
zum Projekt „Bremen 2030 - eine
zeitbewusste Stadt”

- „Runder Tisch Bildung”
- Steuerungskommission Verwaltungs-

reformabkommen
- Verwaltungsausschuss des Arbeits-

amtes Bremen (Stellvertretung)
- Verwaltungsausschuss des Landes-

arbeitsamtes Niedersachsen - Bremen
(Stellvertretung)

- Vorstand Kulturzentrum Westend
Die Landesbeauftragte ist beratendes
Mitglied in der Staatsrätekonferenz und
allen weiteren Staatsrätegremien.

14.1.1.2 
Arbeitskreise unter Federführung der
Zentralstelle

- Arbeitskreis „Berufliche Perspektiven
von Mädchen und Frauen in Bremen”

- Arbeitskreis Frauen und Sucht
- Arbeitskreis „Mädchenpolitik im Lan-

de Bremen” (Geschäftsführung)
- Forum „Frauengesundheit” und the-

menbezogene Untergruppen

14.1.1.3 
Mitarbeit in Arbeitskreisen

- „Kleiner” Arbeitskreis “Frauen-
handel” 

-„Großer” Arbeitskreis “Frauenhandel”
bei der Diakonie Bremen

- Arbeitskreis Ess-Störungen beim
Landesinstitut für Schule

- Arbeitskreis der Frauenbeauftragten
beim Gesamtpersonalrat 

einschließlich Untergruppen
- Arbeitskreis „Frauen in Bremen-

Nord”
- Arbeitskreis Frauengesundheit in Me-

dizin, Psychotherapie und Gesell-
schaft AKF e.V., Regionalgruppe
Bremen

- Arbeitskreis “Integrationskonzept für
Zuwanderer und Zuwanderinnen”

- Arbeitskreis „Junge Mütter” (aner-
kannt nach § 78 KJHG)

- Arbeitskreis Mobbing bei der Arbeit-
nehmerkammer

- Bremer Initiative Aktive Bürgerstadt
(BIAB)

- Forum Zeiten der Stadt Bremen
- Perspektivenlabor des Bürgermeisters

Dr. Henning Scherf
- Ständiger ressortübergreifender

Arbeitskreis der EU-Referentinnen
und Referenten

Die Landesbeauftragte hat außerdem
ständiges Gastrecht im Parlamentsaus-
schuss der Bremischen Bürgerschaft
„Förderung der Gleichberechtigung der
Frau im Lande Bremen” und im
Gesamtvorstand des Bremer Frauen-
ausschusses.

14.1.2 
Stadtgemeinde Bremerhaven

14.1.2.1 
Mitgliedschaft in Gremien und 
ressortübergreifenden Arbeitskreisen

- Aufsichtsrat Bremerhavener Arbeit
GmbH

- Aufsichtsrat Arbeitsförderungs-Zen-
trum im Lande Bremen GmbH

- Begleit- und Lenkungsausschuss
Urban II

- Fachbeirat für Frauenbelange (zuge-
ordnet dem Ausschuss für Frauen,
Bürgerbeteiligung und Ausländer der
Stadtverordnetenversammlung. Die
Leiterin des Büros Bremerhaven der
Zentralstelle ist eine der beiden
Sprecherinnen des Fachbeirats;
Geschäftsführung Büro Bremerhaven)

- Jugendhilfeausschuss
- Lenkungsausschuss Verwaltungs-

modernisierung des Magistrats
- Pädagogischer Beirat des Evangeli-

schen Bildungszentrum Bad Bederkesa
- Verwaltungsausschuss des Arbeits-

amtes Bremerhaven (Stellvertretung)

14.1.2.2 
Arbeitskreise unter Federführung der
Zentralstelle

- Arbeitskreis „Berufliche Perspektiven
für Frauen in Bremerhaven”
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- Arbeitskreis “Frauenbeauftragte nach
dem LGG”

- Arbeitskreis “Gegen sexuelle Gewalt
an Kindern” (anerkannt nach § 78
KJHG, Geschäftsführung)

- Arbeitskreis „Runder Tisch Mädchen-
arbeit” (anerkannt nach § 78 KJHG)

- Projektgruppe „Zeiten der Stadt”
- Runder Tisch „Gewalt gegen Frauen”
- Runder Tisch “Frauen in den Stadt-

teilkonferenzen” 

14.1.2.3 
Mitarbeit in Arbeitskreisen

- Arbeitsgemeinschaft „Erziehungshil-
fen in Bremerhaven”

- Arbeitskreis der Frauenbeauftragten
des Magistrats

- Arbeitskreis Mobbing
- Präventionsrat der Stadt Bremerhaven
- Runder Tisch Arbeitslehre/Berufs-

orientierung

Die Leiterin des Büros der Zentralstelle
in Bremerhaven ist regelmäßig zu Gast
im Ausschuss für Frauen, Bürgerbeteili-
gung und Ausländer der Stadtverord-
netenversammlung.

14.1.3 
Überregional

- Arbeitsgruppe der Arbeitsmarkt-
referentinnen der GFMK

- Arbeitsgruppe der Europareferentin-
nen der GFMK

- Arbeitsgruppe “Familienrecht und
Familienpolitik” der GFMK

- Arbeitsgruppe “Soziale Sicherung”
der GFMK

- Arbeitsgruppe der Wissenschaftsrefe-
rentinnen der GFMK

- Arbeitsgruppe Kommunale Frauen-
gesundheitspolitik beim AKF e.V.

- Ausschuss „Frauen- und Gleichstel-
lungsangelegenheiten” des Deut-
schen Städtetags (Vorsitz Landes-
beauftragte) 

- Ausschuss für Frauen und Jugend des
Bundesrates (Landesbeauftragte ist
stellvertretendes Mitglied der Freien
Hansestadt Bremen)

- Beirat des Arbeitskreises Frauen-
gesundheit in Medizin, Psycho-
therapie und Gesellschaft AKF e.V.

- Bund-Länder-Arbeitsgruppe Gender
Mainstreaming

- Bundesarbeitsgemeinschaft der Kom-
munalen Frauenbeauftragten und
Frauenbüros

- Bundesweiter Zusammenschluss
„Gender Commission”

- Frauenforum Fortpflanzungsmedizin
Reprokult

- Kommission der Frauenbeauftragten
im Deutschen Städtetag (Vorsitz
Leiterin Büro Bremerhaven)

- Nationales Netzwerk Frauengesund-
heit

- Netzwerk Frauen-Zeiten; Frauen-
bündnis für Arbeit

- Projektausschuss Bundeskoordination
Frauengesundheit BKF

Die Landesbeauftragte ist beratendes
Mitglied im Hauptausschuss des Deut-
schen Städtetages. 
Kontinuierliche Arbeitskontakte beste-
hen zu Frauenbeauftragten der umlie-
genden niedersächsischen Kommunen
und Landkreise sowie zu Gleichstel-
lungsbeauftragten weiterer Städte. Der
Erfahrungsaustausch zwischen ihnen
wird über die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Kommunalen Frauenbeauf-
tragten und Frauenbüros organisiert. 

14.2 Liste der Veröffentlichungen
(Auflagenhöhe in Klammern)

- Informationsfaltblätter mit den Ver-
anstaltungen zum Internationalen
Frauentag 2002 und 2003 Bremen (je
3.000) 

- Informationsfaltblätter zu den
Bremerhavener Frauenwochen 2002
und 2003 (je 4.500)

- Informationsflyer zum Girls’ Day -
Mädchenzukunftstag April 2002 und
2003 in Bremen (je 20.000)

- Faltblatt  zum Thema Gender Main-
streaming Juni 2002 (46.000)

- Frauenpolitische Forderungen zur
Bürgerschaftswahl, März 2003, 24
Seiten (4.000)

- Wir wollen Erfolg und Spaß, Juni
2002, 36 Seiten (1.000), 2. Auflage,
April 2003 (1.000),

- Trennung, Scheidung? ...ein Ratgeber
für Frauen, überarbeitete Neuauflage,
Überarbeitete Neuauflage Juni 2003,
37 Seiten (5.000)

- Das neue Kindschaftsrecht - Lesens-
wertes für Frauen, Nachdruck Juni
2003, 32 Seiten (3.000)

- Was Sie über Mutterschutz, Erzie-
hungsgeld, Erziehungsurlaub wissen
müssen. Überarbeitete Neuauflage
September 2003, 27 Seiten (4.000),

- 10 Jahre Runder Tisch Mädchenar-
beit, Festschrift, September 2003, 28
Seiten (250), 
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- “Was ist sexueller Missbrauch?” Falt-
blatt des Arbeitskreises gegen sexuel-
le Gewalt an Kindern in Bremerhaven,
Oktober 2003 (1.000),

- Frauenbeauftragte, Die Zentralstelle
informiert - Wissenswertes über das
Amt der Frauenbeauftragten, No-
vember 2003, 11 Seiten (5.000)

- Brötchentüte „Gewalt kommt nicht in
die Tüte” zum internationalen Tag
gegen Gewalt an Frauen, November
2003 (79.000)

- Arbeitsplatz Krankenhaus: Wenn Mit-
arbeiterinnen schwanger werden...
Dokumentation der gleichnamigen
Tagung, 39 Seiten (2.100)

- Schwanger in Bremen und Bremer-
haven, überarbeitete Neuauflage,
November 2003, 302 Seiten (10.000)
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